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Tagesordnung 
 
1. Sitzung des Studierendenparlamentes 
am Donnerstag, den 2. Juli 2020, 14.00 Uhr 
 
im Audimax, Von-Melle-Park 4, 20146 Hamburg 
 
 
 

Vor dem Eintritt in die Tagesordnung: 
 
Anträge zur Änderung der Tagesordnung 

• Antrag der Fraktion UKEler Vereint 
• Antrag der Fraktionen Campus Grün, harte zeiten, Liste Links, SDS* 
• Antrag des Mitglieds Karim Kuropka 

 

1. Konstituierung des Studierendenparlamentes 

1a) Feststellung der Beschlussfähigkeit 

1b) Beratung und Beschlussfassung über eine Geschäftsordnung 
des Studierendenparlamentes 

Vorlage 2021/1 (Antrag des Präsidenten und des Ersten 
Vizepräsidenten des Studierendenparlamentes) 

Vorlage 2021/8 (Antrag der Fraktionen Campus Grün, harte zeiten, 
Liste Links, SDS*) 

 

2. Wahl der Mitglieder des Präsidiums des Studierendenparlamentes 

Vorlage 2021/3 (Antrag der Fraktion UKEler vereint) 
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Vorlage 2021/16 (Wahlvorschlag der Mitglieder Fiona Nagorsnik 
[CampusGrün] und Gunhild Berdal [Liste LINKS]) 

 

3. Beratung des vom AStA eingebrachten Entwurfs eines geänderten 
Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019/2020 (Nachtragshaushalt 
2019/2020) 

Vorlage 2021/6 

 

4. Beratung des vom AStA eingebrachten Entwurfs eines Haushaltsplanes für 
das Haushaltsjahr 2020/2012 (Haushalt 2020/2021) 

Vorlage 2021/7 

 

gemeinsam mit 

Beratung des Antrags AStA-Mitglieds Golnar Sepehrnia 
Beitritt der Studierendenschaft zum Bundesverband Ausländischer 
Studierender (BAS) 

Vorlage 2021/2 

 

gemeinsam mit 

Beratung des Antrages der Fraktionen Campus Grün, harte zeiten, Liste 
Links, SDS* 
Beitritt der Studierendenschaft zum freien zusammenschluss von 
studentInnenschaften (fzs) 

Vorlage 2021/4 
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5. Wahl der:des Ersten Vorsitzenden und der:des Zweiten Vorsitzenden des 
Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) 

Vorlage 2021/14 (Vorlage wird als Tischvorlage ausliegen.) 

 

6. ggf. Zustimmung zur Zusammensetzung des AStA und Bestätigung vom 
Ersten Vorsitzenden berufenen Referentinnen und Referenten 

(Anmerkung: Antragsberechtigt für die Bestätigung der Referentinnen und 
Referenten des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) sind 
ausschließlich die Vorsitzenden des AStA.) 

 

7. Wahl der vom Studierendenparlament entsendeten Mitglieder in den 
Wirtschaftsrat der Studierendenschaft der Universität Hamburg 

Vorlage 2021/9 (Unterrichtung des Präsidenten) 

 

8. Wahl der vom Studierendenparlament entsendeten Mitglieder in den 
Ältestenrat der Studierendenschaft der Universität Hamburg 

Vorlage 2021/10 (Unterrichtung des Präsidenten) 

 

9. Beratung des Antrages der Fraktionen Campus Grün, harte zeiten, Liste 
Links, SDS* 
Anträge zur Lage 

Vorlage 2021/5 
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10. Beratung des Antrages der Fraktion Schöne Füchse1 
Vergabe der Räumlichkeiten des ehemaligen CobraCopyshops 

Vorlage 2021/11 

 

11. Beratung des Antrages der Fraktion Schöne Füchse 
Fachschaftsrätevernetzung (FSRV) 

Vorlage 2021/12 

 

12. Beratung des Antrages der Mitglieder Tobias Berking (harte zeiten – junge 
sozialisten); Gunhild Berdal, Till Petersen, Sinah Mielich (Liste LINKS); 
Franziska Hildebrandt, Jacob Petersein (SDS*) 
Sofortprogramm für die Tätigkeit des AStA 2020/21 

Vorlage 2021/13 

 

 

 

Hamburg, den 24. Juni 2020 

Ramon Weilinger 

                                                      
1 Neugebildete Fraktion der Kandidierendengemeinschaften Schöne Zeiten und JUSO-Hochschulgruppe 
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Antrag 
des Präsidenten und des Ersten Vizepräsidenten des 
Studierendenparlamentes 
 
 
 

Geschäftsordnung 
 
 
 
Das Studierendenparlament wolle beschließen: 
 
 
 

Geschäftsordnung 
des Studierendenparlamentes 

der Universität Hamburg 
für die Wahlperiode 2020/2021 

 
 
1. Wahl der Präsidentin bzw. des Präsidenten sowie ihrer bzw. seiner Stellvertreterinnen 
bzw. Stellvertreter 
 
1.1 Die bisherigen Mitglieder des Präsidiums führen solange die Geschäfte fort, bis eine 
neugewählte Präsidentin bzw. ein neugewählter Präsident das Amt übernimmt. Während der 
Beratungen des Studierendenparlamentes haben die Mitglieder des bisherigen Präsidiums 
jedoch nur dann Stimmrecht, sofern sie erneut zu Mitgliedern des Studierendenparlamentes 
gewählt wurden. 
 
1.2 Das Studierendenparlament wählt mit verdeckten Stimmzetteln in besonderen, also 
getrennten, Wahlhandlungen die Präsidentin bzw. den Präsidenten und zwei 
Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter. Die getrennte Wahl der Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter kann als verbundene Wahl mittels eines Stimmzettels vorgenommen werden.  
 
1.3 Für die Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten ist jedes Mitglied des 
Studierendenparlamentes vorschlagsberechtigt; für die Wahl der Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter gilt bezüglich des Vorschlagsrechts Ziffer 6. 
 
1.4 Die Kandidierenden können sich auf eigenen Wunsch vorstellen. Je Kandidierendem 
stehen hierfür maximal drei Minuten Redezeit zur Verfügung. Eine Aussprache und 
insbesondere Personaldebatte findet nicht statt. 
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1.5 Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der satzungsgemäßen Mitglieder des 
Studierendenparlamentes erhält. Ergibt sich im ersten Wahlgang keine Mehrheit, so können 
für einen zweiten Wahlgang neue Bewerberinnen bzw. Bewerber vorgeschlagen werden; 
Ziffer 1.4 gilt entsprechend. Ergibt sich auch dann keine Mehrheit der Stimmen der 
Mitglieder des Studierendenparlamentes, findet ein dritter Wahlgang statt. Bei nur einer 
Bewerberin oder einem Bewerber ist diese bzw. dieser gewählt, wenn sie bzw. er die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Bei mehreren Bewerberinnen oder 
Bewerbern kommen die beiden Bewerberinnen bzw. Bewerber mit den höchsten 
Stimmenzahlen in die engere Wahl; gewählt ist, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los durch die Hand der amtierenden Präsidentin bzw. 
des amtierenden Präsidenten. 
 
1.6 Nach einem erfolglosen dritten Wahlgang ist das Wahlverfahren zu beenden und es darf 
erst bei der nächsten ordentlichen Sitzung des Studierendenparlamentes neu in das 
Wahlverfahren eingestiegen werden; das Vorschlagsrecht nach Ziffer 1.3, 2. Alternative, 
bleibt bestehen. 
 
 
2. Schriftführerinnen und Schriftführer 
 
Die Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter der Präsidentin bzw. des Präsidenten sind zugleich 
Schriftführerinnen und Schriftführer gemäß Artikel 16 Absatz 1 Satz 2 der Satzung der 
Studierendenschaft der Universität Hamburg. 
 
 
3. Präsidium 
 
Die Präsidentin bzw. der Präsident und die stellvertretenden Präsidentinnen bzw. 
Präsidenten bilden das Präsidium. 
 
 
4. Aufgaben der Präsidentin bzw. des Präsidenten 
 
4.1 Die Präsidentin bzw. der Präsident vertritt das Studierendenparlament und regelt seine 
Geschäfte. Sie bzw. er ist Repräsentantin bzw. Repräsentant des Studierendenparlamentes 
und vertritt die Studierendenschaft in allen Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten des 
Studierendenparlamentes. Die Präsidentin bzw. der Präsident wahrt die Würde und die 
Rechte des Studierendenparlamentes und seiner Mitglieder. Sie bzw. er fördert dessen 
Arbeiten, leitet die Verhandlungen gerecht und unparteiisch und wahrt die Ordnung im 
Plenum. 
 
4.2 Der Präsidentin bzw. dem Präsidenten steht das Hausrecht in allen vom 
Studierendenparlament genutzten Räumlichkeiten zu. 
 
4.3 Die Präsidentin bzw. der Präsident schließt die Verträge, die von erheblicher Bedeutung 
sind, im Benehmen mit ihren oder seinen Stellvertreterinnen und Stellvertretern ab. 
Ausgaben im Rahmen des Haushaltsplanes weist die Präsidentin bzw. der Präsident an.  
 
4.4 Die Präsidentin bzw. der Präsident ist Vorgesetzte bzw. Vorgesetzter der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Studierendenparlamentes bzw. seines Präsidiums. Die 
Anstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgt im Benehmen mit den 
Stellvertreterinnen und Stellververtretern. 
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4.5 Die Präsidentin bzw. der Präsident verteilt die Geschäfte innerhalb des Präsidiums, soweit 
diese Geschäftsordnung keine Aufgabenverteilung vornimmt. 
 
4.6 Ist die Präsidentin bzw. der Präsident verhindert, vertritt ihn eine bzw. einer ihrer bzw. 
seiner Stellvertreterinnen oder Stellvertreter, die oder der von ihr bzw. ihm benannt wird. 
 
 
5. Sitzungsvorstand 
 
5.1 In den Sitzungen bilden die amtierende Präsidentin bzw. der amtierende Präsident 
(Sitzungspräsidentin oder Sitzungspräsident) sowie zwei Beisitzende den Sitzungsvorstand. 
Ihnen obliegt die Sitzungsleitung. 
 
5.2 Die Präsidentin bzw. Der Präsident bestimmt im Benehmen mit ihren oder seinen 
Stellvertreterinnen und Stellvertretern die Reihenfolge der Sitzungspräsidentschaft.  
 
5.3 Beisitzende im Sitzungsvorstand sind Mitglieder des Studierendenparlamentes. 
Beisitzende im Sitzungsvorstand werden durch die Präsidentin bzw. den Präsidenten berufen. 
 
 
5a. Wahl der bzw. des Ersten Vorsitzenden sowie der bzw. des Zweiten Vorsitzenden des 
Allgemeinen Studierendenausschusses 
 
Die Bestimmungen des § 9 Absätze 1 bis 4 der Geschäftsordnung des 
Studierendenparlamentes in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 2018 
gelten fort. 
 
 
6. Fraktionen und Zählgemeinschaften 
 
Die Bestimmungen der §§ 10 bis 13 der Geschäftsordnung des Studierendenparlamentes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 2018 gelten fort. 
 
 
7. Sitzungen des Studierendenparlamentes sowie von parlamentarischen Ausschüssen des 
Studierendenparlamentes 
 
7.1 Sitzungen des Studierendenparlamentes sollen nur in der Vorlesungszeit stattfinden. 
Präsenzsitzungen des Studierendenparlamentes dürfen nicht in der vorlesungsfreien Zeit 
stattfinden. 
 
7.2 Für Sitzungen des Studierendenparlamentes und von parlamentarischen Ausschüssen des 
Studierendenparlamentes gelten die Bestimmungen des § 96 Absatz 5 sowie des § 98 Absatz 
1 des Hamburgischen Hochschulgesetzes in der Fassung vom XX. Juni 2020. Im Übrigen 
finden §§ 17 und 18 der Geschäftsordnung des Studierendenparlamentes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. November 2018 sinngemäße Anwendung. 
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8. Sitzungseinladung und Tagesordnung 
 
8.1 Die Einladung zu Sitzungen des Studierendenparlamentes soll an die Mitglieder des 
Studierendenparlamentes mit der Tagesordnung und den dazugehörigen Vorlagen 
spätestens am vierzehnten Tage vor der Sitzung in Textform per E-Mail versandt werden.  
 
8.2 Die Präsidentin bzw. der Präsident stellt die Tagesordnung auf. Sie bzw. er setzt alle dem 
Präsidium bis zum fünfzehnten Tage vor der Sitzung zugegangenen Vorlagen auf die 
Tagesordnung und teilt diese den Mitgliedern und dem AStA mit. Im Übrigen gilt § 21 Absatz 
1 der Geschäftsordnung des Studierendenparlamentes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 7. November 2018 sinngemäß fort. Auch die ordentliche Wahl von Ämtern, Mandaten 
und Funktionen, die vom Studierendenparlament zu besetzen sind, kann ohne Vorlage auf 
die Tagesordnung einer Sitzung gesetzt werden. 
 
8.3 Die Präsidentin bzw. der Präsident fasst für die Tagesordnung solche Punkte zusammen, 
die miteinander in einem sachlichen Zusammenhang stehen. 
 
8.4 Eine Fraktion oder mehrere Fraktionen, die mindestens ein Viertel der Mitglieder des 
Studierendenparlamentes umfasst bzw. umfassen, können eine Änderung der Tagesordnung 
beantragen. Der Antrag muss acht Tage vor der einberufenen Eröffnung der Sitzung bei der 
Präsidentin bzw. dem Präsidenten eingehen. Liegen solche Anträge vor, hat die 
Sitzungspräsidentin bzw. der Sitzungspräsident das Studierendenparlament zunächst darüber 
abstimmen zu lassen, ob die von der Präsidentin bzw. dem Präsidenten verschickte 
Tagesordnung festgestellt wird. Stimmt das Studierendenparlament gegen die Feststellung 
der von der Präsidentin bzw. dem Präsidenten verschickten Tagesordnung ist über die 
vorliegenden Anträge zur Änderung der Tagesordnung in der Reihenfolge ihres Eingangs 
abzustimmen. Über diese Anträge entscheidet das Studierendenparlament ohne Aussprache 
durch Mehrheitsbeschluss. Gibt sich das Studierendenparlament auf diesem Wege, also 
durch Mehrheitsbeschluss, keine neue bzw. geänderte Tagesordnung ist im weiteren 
Fortgang mit der von der Präsidentin bzw. dem Präsidenten verschickten Tagesordnung zu 
verfahren. 
 
8.5 Mit Eröffnung der Sitzung, spätestens nach der Beschlussfassung über Anträge gemäß 
Ziffer 8.4, erklärt die Sitzungspräsidentin bzw. der Sitzungspräsident den Eintritt in die 
Tagesordnung. Mit dem Eintritt in die Tagesordnung ist die Tagesordnung, einschließlich der 
Reihenfolge der Behandlung aller Beratungsgegenstände, festgestellt. Änderungen im 
weiteren Fortgang einer Sitzung sind ausgeschlossen. 
 
 
9. Verlauf der Sitzungen, Fortgeltung einzelner Bestimmungen der Geschäftsordnung des 
Studierendenparlamentes in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 2018 
 
Die Bestimmungen der §§ 26 bis 32, 34, 38 bis 49 der Geschäftsordnung des 
Studierendenparlamentes in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 2018 
gelten fort. 
 
 
10. Vorlagen  
 
10.1 Vorlagen können von jedem Mitglied des Studierendenparlamentes, vom AStA und von 
parlamentarischen Ausschüssen eingebracht werden. 
 



Studierendenparlament 
Wahlperiode 2020/2021 -5- Vorlage 2021/1 
 

10.2 Sämtliche Vorlagen, insbesondere auch materielle Gesetze (u.a. Satzungen), können in 
einer Sitzung des Studierendenparlamentes beraten und beschlossen werden. Die 
Präsidentin bzw. der Präsident kann im Benehmen mit der Ersten Vorsitzenden bzw. dem 
Ersten Vorsitzenden des AStA Vorlagen vor der Beratung und Beschlussfassung durch das 
Plenum des Studierendenparlamentes an einen Ausschuss überweisen (Überweisung im 
Vorwege). 
 
10.3 §§ 52 bis 62 sowie §§ 64 bis 66 der Geschäftsordnung des Studierendenparlamentes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 2018 gelten im Übrigen sinngemäß fort. 
 
 
10a. Wahlen zu Ämtern, Mandaten und Funktionen, die vom Studierendenparlament zu 
besetzen sind 
 
10a.1 Wahlen finden grundsätzlich nur auf der Grundlage von Wahlvorschlägen (Vorlage) 
statt. Die Präsidentin bzw. der Präsident kann nach eigenem Ermessen Wahlen auch ohne 
Vorlage auf die Tagesordnung setzen (vgl. Ziffer 8.2 Satz 4). In diesem Falle können 
Wahlvorschläge bis zum Eintritt in die Tagesordnung der entsprechenden Sitzung eingereicht 
werden. 
 
10a.2 § 63 der Geschäftsordnung des Studierendenparlamentes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. November 2018 gelten im Übrigen sinngemäß fort. 
 
 
11. Bildung und Aufgaben von parlamentarischen Ausschüssen 
 
11.1 Das Studierendenparlament kann auf Antrag einen parlamentarischen Ausschuss oder 
mehrere parlamentarische Ausschüsse durch Mehrheitsbeschluss einrichten. Mit dem 
Einsetzungsbeschluss ist der Geschäftsbereich des parlamentarischen Ausschusses bzw. der 
parlamentarischen Ausschüsse zu definieren und die entsprechende Mitgliederzahl zu 
benennen. 
 
11.2 Im Übrigen finden die Regelungen dieser Geschäftsordnung sinngemäße Anwendung 
auf die Arbeitsweise von parlamentarischen Ausschüssen. 
 
 
12. Beschlussprotokoll 
 
12.1 Über jede Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift ist als 
Beschlussprotokoll anzufertigen. 
 
12.2 Die Bestimmungen der §§ 77 und 79 der Geschäftsordnung des 
Studierendenparlamentes in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 2018 
gelten fort. 
 
 
13. Fragen zur Geschäftsordnung 
 
Auftretende Zweifel über die Auslegung dieser Geschäftsordnung entscheidet während einer 
laufenden Sitzung des Studierendenparlamentes die jeweilige Sitzungspräsidentin bzw. der 
jeweilige Sitzungspräsident oder in allen anderen Fällen die Präsidentin bzw. der Präsident. 
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10. Inkrafttreten 
 
Diese Geschäftsordnung tritt nach ihrer Verabschiedung mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

 
 
 
 
 
Hamburg, den 23. Juni 2020 
 
gez. Ramon Weilinger 
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Anlage 
 
 
Die aufgeführten Bestimmungen der Geschäftsordnung des Studierendenparlamentes in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 2018 lauten wie folgt: 

 
 
§ 5 - Aufgaben des:der Präsident:in 

(1) Der:Die Präsident:in schützt das Studierendenparlament und seine Mitglieder in ihren 
satzungsmäßigen Rechten. Er:Sie wahrt die Würde des Studierendenparlamentes, fördert 
dessen Arbeit, leitet die Verhandlungen gerecht und unparteiisch, überwacht die Einhaltung 
der Geschäftsordnung und sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung in den Geschäfts- 
und Sitzungsräumen. 

(2) Der:Die Präsident:in übt das Hausrecht in den vom Studierendenparlament benutzten 
Räumen aus. Er:Sie kann im Einzelfall, nach Anhörung des Vermittlungsausschusses auch 
allgemein Anordnungen über den Zutritt zu und den Aufenthalt in den von dem 
Studierendenparlament genutzten Räumen erlassen. 

(3) Der:Die Präsident:in verfügt nach Maßgabe des Haushaltsplans über die Einnahmen und 
Ausgaben des Studierendenparlamentes und vertritt die Studierendenschaft in allen 
Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten des Studierendenparlamentes. Er:Sie ist 
verpflichtet, die übrigen Mitglieder des Präsidiums über alle Rechtsstreitigkeiten zu 
unterrichten. 

(4) Bei Verhinderung im Allgemeinen wird der:die Präsident:in durch den:die Erste:n 
Vizepräsident:in in vollem Umfang vertreten. 

 

§ 6 - Aufgaben der Schriftführung 

Der:Die Schriftführer:in unterstützt den:die Präsident:in. Im Besonderen trägt er:sie Sorge für die 
Erstellung der Niederschriften der Sitzungen des Studierendenparlamentes. Gemeinsam mit dem:der 
Präsident:in unterzeichnet der:die zuständige Schriftführer:in die Niederschriften der Sitzungen des 
Studierendenparlamentes. 

 

§ 7 - Sitzungsvorstand 

(1) Das Präsidium bildet den Sitzungsvorstand. Sollte ein Mitglied des Präsidiums zeitweise oder 
während einer gesamten Sitzung verhindert sein, hat Der:Die Präsident:in eine Vertretung zu 
benennen. 

(2) Der:Die Präsident:in wird in der Leitung der Sitzung (Sitzungspräsident:in) durch die 
Vizepräsident:innen vertreten. Der:Die Präsident:in bestimmt im Einvernehmen mit den 
Vizepräsident:innen die Reihenfolge der Sitzungsleitung. 

(3) Die übrigen Mitglieder des Sitzungsvorstandes unterstützen den:die Sitzungspräsident:in bei 
der Leitung und Aufzeichnung der Sitzung. Im Besonderen sollen sie den Namensaufruf 
vornehmen, Stimmzettel ausgeben und einsammeln, Wahlergebnisse ermitteln sowie den 
Verlauf der Sitzung protokollieren. 
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§ 9 - Wahl der:des Ersten Vorsitzenden und des:der Zweiten Vorsitzenden des Allgemeinen 
Studierendenausschusses (AStA) 
 

(1) Der:Die Erste Vorsitzende sowie der:die Zweite Vorsitzende des AStA sind in einem 
gemeinsamen Wahlgang zu wählen.  

(2) In einem Wahlvorschlag ist je ein:e Kandidat:in für den Ersten Vorsitz sowie den Zeiten 
Vorsitz zu benennen. Weitere Kandidierende darf ein Wahlvorschlag nicht enthalten. Jedes 
Mitglied des Studierendenparlaments ist zur Abgabe eines Wahlvorschlags berechtigt. 

(3) Die Kandidierenden können sich auf eigenen Wunsch vorstellen. Je Kandidierendem stehen 
hier maximal drei Minuten Redezeit zur Verfügung. Eine Aussprache und insbesondere 
Personaldebatte findet nicht statt. Jedes Mitglied des Studieredenparlamentes hat eine 
Stimme, die gebunden einem Wahlvorschlag zu vergeben ist. Enthaltungen sind zulässig. Die 
Wahl findet mit verdeckten Stimmzetteln statt; sie ist geheim. 

(4) Gewählt sind die Kandidierenden des Wahlvorschlags, für die sich mehr als die Hälfte der 
abgegebenen Stimmen, mindestens aber ein Drittel der anwesenden Stimmberechtigten 
ausgesprochen haben. 

(5) (…) 
 
 
§ 10 - Begriff und Rechtsstellung 

(1) Die Fraktionen sind Vereinigungen von mindestens zwei Mitgliedern des 
Studierendenparlamentes, die derselben Kandidierendengemeinschaft der vorangegangenen 
Wahl zum Studierendenparlament („Liste“) angehören. 

(2) Die Bildung einer Fraktion, das Verzeichnis ihrer Mitglieder und ihre Ständige Vertreter:innen 
im Vermittlungsausschuss sind dem:der Präsident:in schriftlich mitzuteilen.  

(3) Mindestens zwei fraktionslose Mitglieder des Parlamentes können eine Fraktion bilden. Sie 
haben dies durch zwei übereinstimmende, in Bezug aufeinander abgegebene Erklärungen 
dem:der Präsident:in schriftlich mitzuteilen. 

 

§ 11 - Fraktionsaustritte und -wechsel 

(1) Fraktionsaustritte und -wechsel sind zulässig. 
(2) Der Austritt aus einer Fraktion ist dem:der Präsident:in schriftlich anzuzeigen. Ein Austritt 

ohne zugleich verkündeten Eintritt in eine andere Fraktion führt zur (vorübergehenden) 
Fraktionslosigkeit. 

(3) Der Eintritt in eine Fraktion, deren Kandidierendengemeinschaft das betreffende Mitglied 
des Studierendenparlamentes nicht angehörte, ist durch schriftliche Aufnahmeerklärung der 
oder des Fraktionsvorsitzenden anzuzeigen. 

(4) Der Austritt aus einer Fraktion sowie der Wechsel in eine andere oder die Bildung einer 
neuen Fraktion werden sofort wirksam, mit der Maßgabe, dass die in dieser 
Geschäftsordnung geregelten parlamentarischen Rechte der Fraktionen sowie die 
Vorschriften zur Redezeit (§ 32) erst bei der nächsten, auf die Austritts-, Umtritts- oder 
Neubildungserklärung folgenden Sitzung durch geschäftliche Mittelung des Präsidiums (§ 23 
Absatz 2) wirksam werden. 

 

§ 12 - Bildung von Zählgemeinschaften 

Fraktionen, fraktionslose Mitglieder und einzelne Mitglieder können Zählgemeinschaften bilden. 
Zählgemeinschaften sind anstelle der jeweiligen Fraktionen bei der Besetzung der Ämter und der 
Sitze in den Ausschüssen sowie die Besetzung anderer Ämter, für die das Studierendenparlament ein 
Wahlrecht hat, gemäß § 13 zu berücksichtigen. 



Studierendenparlament 
Wahlperiode 2020/2021 -9- Vorlage 2021/1 
 
 

§ 13 - Reihenfolge der Fraktionen 

(1) Die Besetzung der Ämter und der Sitze in den Ausschüssen sowie die Besetzung anderer 
Ämter, für die das Studierendenparlament ein Wahlrecht hat, erfolgt, soweit diese 
Geschäftsordnung keine abweichenden Regelungen enthält, nach Maßgabe des 
Stärkeverhältnisses auf der Grundlage des Berechnungsverfahrens nach dem d’hondtschen 
Höchstzahlverfahren nach folgenden Regeln: 

1. Die Stärke der Fraktionen ist maßgebend für das Vorschlagsrecht zu Ämtern, 
Mandaten und Funktionen, die vom Studierendenparlament durch Wahl zu besetzen 
sind. 

2. Die Stärke der Fraktionen ist maßgebend für das Recht zur Besetzung der 
Ausschüsse. Es wird in der Weise wahrgenommen, dass die Ausschussmitglieder 
dem:der Präsident:in benannt werden. 

3. Die Stärke der Fraktionen ist maßgebend für die Benennung von Vorsitzenden oder 
Schriftführerinnen und Schriftführern der Ausschüsse, wobei der Vorsitz an die 
stärkste Fraktion und die Schriftführung an die zweitstärkste Fraktion zu vergeben 
ist.  

(2) Bei gleicher Fraktionsstärke ist für die Reihenfolge die Zahl der bei der letzten Wahl zum 
Studierendenparlament erzielten Wählerstimmen maßgebend; in Zweifelsfällen entscheidet 
das Los. 

(3) Für Sonderausschüsse kann das Studierendenparlament mit dem Einsetzungsbeschluss 
Abweichungen von Absatz 1 beschließen. 

 
 
§ 17 - Öffentlichkeit der Sitzung 

(1) Die Sitzungen des Studierendenparlamentes sind öffentlich. 
(2) Beantragt eine Fraktion oder mehrere Fraktionen, die mindestens ein Viertel der 

Mitglieder des Studierendenparlamentes umfasst bzw. umfassen, oder der AStA, die 
Beratung und Abstimmung in geheimer Sitzung stattfinden zu lassen, so beschließt das 
Studierendenparlament darüber in nichtöffentlicher Verhandlung. 

(3) Beschließt das Studierendenparlament geheime Sitzung, dürfen nur Mitglieder und AStA-
Vertreter:innen im Sitzungssaal verbleiben. 

 
 
§ 18 - Bild- und Tonaufnahmen, Medien 

(1) Bild- und Tonaufnahmen zu gewerblichen, insbesondere zu Werbezwecken sind untersagt; 
zu privaten Zwecken sind sie zulässig, soweit der Parlamentsbetrieb sowie die 
Persönlichkeitsrechte Anwesender hiervon nicht beeinträchtigt werden. Die Rechte Dritter 
bleiben unberührt. 

(2) Jede unautorisierte Ablichtung persönlicher Unterlagen in der Weise, dass diese lesbar sind, 
ist untersagt. 

(3) Der:Die Präsident:in erlässt Regelungen und trifft Vorkehrungen, damit Bild- und 
Tonaufnahmen der Öffentlichkeit zu Informationszwecken zugänglich sind; dazu zählt 
insbesondere auch die Zugänglichkeit zu Videoaufnahme zeitglich zu den Sitzungen des 
Studierendenparlamentes über gemeine Medien („Live-Stream“). 

 
 
§ 21 - Tagesordnung 

(1) Der:Die Präsident:in stellt die Tagesordnung auf. Er:Sie setzt alle dem Präsidium bis zum 
achten Tage vor der Sitzung zugegangenen Vorlagen auf die Tagesordnung und teilt diese 
den Mitgliedern und dem AStA mit. Zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliegende 
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Ausschussberichte sind auf einvernehmliche Bitte des Ausschusses ebenfalls auf die 
Tagesordnung zu setzen. Ebenfalls ohne Vorlage auf die Tageordnung können gesetzt 
werden: 

a. Anträge gemäß § 52 Absatz 1 Nr. 4 in Verbindung mit § 55, sofern den Präsidenten 
des Studierendenparlamentes bis zum achten Tage vor der Sitzung bekannt ist, dass 
noch vor der entsprechenden Sitzung des Studierendenparlamentes noch eine Wahl 
durch die jeweilige Wahlvollversammlung erfolgen soll; 

b. Anträge gemäß § 52 Absatz 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 56, sofern bei der 
dementsprechenden Sitzung auch die Wahl des:der Ersten Vorsitzenden sowie 
des:der Zweiten Vorsitzenden vorgesehen ist.  

 
 
§ 23 - Sitzungsleitung, Geschäftliche Mitteilungen, Erklärungen des:der Präsident:in 

(1) Der:Die Sitzungspräsident:in eröffnet und schließt die Sitzung und leitet die Verhandlungen. 
Will er:sie sich selbst an der Beratung als Redner:in beteiligen, muss er:sie während der 
Beratung des jeweiligen Beratungsgegenstandes (Tagesordnungspunkt) die Sitzungsleitung 
abgeben. 

(2) (…) 
(3) Der:Die Präsident:in kann bei besonderen Anlässen jederzeit zu einer Erklärung das Wort 

ergreifen. Eine Aussprache findet nicht statt. Jeder Fraktion steht es frei, ihre abweichende 
Meinung durch Verlesung einer Gegenerklärung auszudrücken. 

 
 
§ 26 - Übergang zur Tagesordnung 

(1) Das Studierendenparlament kann über einen Beratungsgegenstand (Vorlagen nach dem VII. 
Abschnitt dieser Geschäftsordnung) zur Tagesordnung übergehen und damit diesen 
Gegenstand überspringen. Der Antrag auf Übergang zur Tagesordnung kann nur nach 
Eröffnung der Beratung bis zur Abstimmung von einer Fraktion oder mehreren Fraktionen, 
die mindestens ein Viertel der Mitglieder des Studierendenparlamentes umfasst bzw. 
umfassen, gestellt werden. 

(2) Wird der Antrag abgelehnt, so darf er im Laufe derselben Beratung des gleichen 
Gegenstandes nicht wiederholt werden. 

(3) Ist zu einem Gegenstand der Übergang zur Tagesordnung beschlossen worden, so gilt er als 
erledigt; eine weitere Behandlung findet nicht statt. 

 

§ 27 - Schließung der Redeliste 

(1) Das Studierendenparlament kann während der Beratung eines Beratungsgegenstandes 
(Vorlagen nach dem VII. Abschnitt dieser Geschäftsordnung) die Schließung der Redeliste 
beschließen. Der Antrag auf Schließung der Redeliste kann nur nach Eröffnung der Beratung 
bis zur Abstimmung von einer Fraktion oder mehreren Fraktionen, die mindestens ein Viertel 
der Mitglieder des Studierendenparlamentes umfasst bzw. umfassen, gestellt werden. 

(2) Ist zu einem Gegenstand die Schließung der Redeliste beschlossen, so hat der 
Sitzungsvorstand nur noch die Wortmeldungen, die vor Eingang des entsprechenden Antrags 
eingegangen sind, aufzurufen. 

 

§ 28 - Sofortige Abstimmung in der Sache 

(1) Das Studierendenparlament kann über einen Beratungsgegenstand (Vorlagen nach dem VII. 
Abschnitt dieser Geschäftsordnung) sofort zur Abstimmung schreiten und dabei jede 
Wortmeldung verwerfen. Der Antrag auf sofortige Abstimmung in der Sache kann nur nach 
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Eröffnung der Beratung bis zur Abstimmung von einer Fraktion oder mehreren Fraktionen, 
die mindestens ein Viertel der Mitglieder des Studierendenparlamentes umfasst bzw. 
umfassen, gestellt werden. 

(2) Wird der Antrag abgelehnt, so darf er im Laufe derselben Beratung des gleichen 
Gegenstandes nicht wiederholt werden. 

(3) Ist zu einem Gegenstand die sofortige Abstimmung in der Sache beschlossen, so ist 
unverzüglich und ohne weitere Beratung über den Gegenstand abzustimmen. 

 

§ 29 - Unterbrechung der Sitzung 

(1) Wenn im Studierendenparlament störende Unruhe entsteht, kann der:die 
Sitzungspräsident:in die Sitzung unterbrechen. Er:Sie setzt gleichzeitig den Zeitpunkt für die 
Fortsetzung der Sitzung fest. 

(2) Der Sitzungsvorstand kann jederzeit die Sitzung für interne Beratungen unterbrechen. Absatz 
1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Jede Fraktion, fraktionslose Mitglieder und der AStA können jederzeit Unterbrechungen der 
Sitzung für interne Beratungen verlangen. Den Fraktionen und dem AStA stehen hierfür je 
Sitzung einmalig bis zu 10 Minuten und den fraktionslosen Mitgliedern einmalig bis zu 5 
Minuten zur Verfügung. Der Sitzungsvorstand kann eine längere bzw. weitere 
Unterbrechungen gewähren. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

§ 30 - Rederecht 

(1) Im Studierendenparlament redeberechtigt sind grundsätzlich: 
1. die Mitglieder des Studierendenparlamentes, 
2. Mitglieder des AStA, auch wenn sie dem Studierendenparlament nicht angehören, 
3. Studierende, die im Auftrag oder mit ausdrücklicher Zustimmung des 

Studierendenparlaments Aufgaben für die Studentische Selbstverwaltung 
wahrnehmen, jeweils in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs sowie 

4. der:die Universitätspräsident:in. 
(2) Studierende, die 

1. nicht bereits nach Absatz 1 redeberechtigt sind und  
2. bei der Wahl zum Studierendenparlament mit einer Kandidierendengemeinschaft 

(Gesamtliste) kandidierten, die wiederum aufgrund dieser Wahl mindestens ein 
Mandat erhielt,  

haben die Möglichkeit für jeweils eine konkrete Wortmeldung das Rederecht verliehen zu 
bekommen. Das Rederecht wird nur verliehen, wenn die aus der Kandidierengemeinschaft 
(Gesamtliste) hervorgegangene Fraktion bzw. das fraktionslose Mitglied der Abtretung der 
Redezeit (§ 34 Absatz 4) zuvor zugestimmt hat. 

(3) Jede und jeder an der Universität Hamburg immatrikulierte Studierende, die oder der nicht 
bereits durch Absatz 1 redeberechtigt oder durch Absatz 2 bedingt redeberechtigt ist, hat das 
Recht, sich bei jeder Sitzung einmalig zu Wort zu melden.  

 

§ 31 - Worterteilung 

(1) Wünscht jemand zu sprechen, hat er:sie sich zu Wort zu melden.  
(2) Sprechen darf nur, wem der:die Sitzungspräsident:in das Wort erteilt hat. 
(3) Der:Die Präsident:in kann - nach Anhörung des Vermittlungsausschusses - allgemeine 

Regelungen zur Worterteilung erlassen, um insbesondere die Art und Weise der 
Redeberechtigung bei Wortmeldung erkennbar zu machen. 
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§ 32 - Reihenfolge der Redner:innen  

(4) Der:Die Sitzungspräsident:in bestimmt die Reihenfolge der Redner:innen. Dabei soll ihn:sie 
die Sorge für sachgemäße Erledigung und zweckmäßige Gestaltung der Beratung, die 
Rücksicht auf die verschiedenen Parteirichtungen, auf Rede und Gegenrede und auf die 
Stärke der Fraktionen leiten; insbesondere soll nach der Rede eines Mitgliedes des AStA eine 
abweichende Meinung zu Wort kommen. Darüber hinaus sollen nicht zwei Personen 
gleichen Geschlechts aufeinander folgend reden, solange andersgeschlechtliche Personen 
auf der Redeliste stehen. Ferner sollen Personen, die in der Beratung noch nicht gesprochen 
haben, jenen gegenüber, die bereits zur Sache sprachen, bevorzugt werden. 

(5) Jedes Mitglied kann seinen Platz auf der Redeliste an ein anderes Mitglied seiner Fraktion 
abtreten. 

 
§ 34 - Redezeit 

(1) Außerhalb der Aktuellen Stunde (§ 50) und des Zeitbedarfs für geschäftliche Abwicklungen 
ist eine Gesamtredezeit für die gesamte Sitzung zu gewähren: 

1. 15 Minuten für den AStA, 
2. 5 Minuten für jede Fraktion, 
3. 4 Minuten für fraktionslose Abgeordnete. 

(2) Zusätzlich zur Gesamtredezeit nach Abs. 1 stehen den Fraktionen weitere 120 Minuten zur 
Verfügung, die nach Maßgabe des Stärkeverhältnisses auf der Grundlage des 
Berechnungsverfahrens nach Sainte-Laguë/Schepers in vollen Minuten verteilt werden. 
Berechnungsgrundlage bei der Berechnung nach Sainte-Laguë/Schepers sind die 
Wählerstimmen, die die Kandidierendengemeinschaften (Gesamtlisten) bei der Wahl zum 
Studierendenparlament erhalten haben, sowie die Gesamtstimmen aller 
Kandidierendengemeinschaften (Gesamtlisten), die aufgrund dieser Wahl mindestens ein 
Mandat erhalten haben. 

(3) Hat eine Fraktion oder ein fraktionsloses Mitglied die nach Absatz 1 und 2 zur Verfügung 
stehende Redezeit aufgebraucht, stehen dieser Fraktion oder diesem fraktionslosen Mitglied 
einmalig weitere zwei Minuten Redezeit für die weitere Sitzung zur Verfügung. 

(4) Fraktionen und fraktionslose Mitglieder haben das Recht, Mitgliedern anderer Fraktionen, 
fraktionslosen Mitglieder oder Studierenden, die bei der Wahl zum Studierendenparlament 
ihrer Kandidierendengemeinschaft (Gesamtliste) angehörten, Redezeit abzutreten. Eine 
Abtretung der Redezeit, die unter einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung erfolgt, ist 
unwirksam. 

(5) Unabhängig von Absatz 1 beträgt die Redezeit der einzelnen Mitglieder 
1. bei Bemerkungen zur Geschäftsordnung (§ 36) eine Minute, 
2. bei persönlichen Bemerkungen (§ 37) zwei Minuten. 

(6) Studierende, die nach § 30 Absatz 3 redeberechtigt sind, haben die Möglichkeit bei jeder 
Sitzung einmalig für zwei Minuten zu sprechen. 

(7) Soweit Einzelredezeiten gelten, weist der:die Sitzungspräsident:in den:die Redner:in auf den 
Ablauf der Redezeit hin und befragt, wenn der:die Rednerin es wünscht, das 
Studierendenparlament, ob die Redezeit verlängert werden soll. Einzelredezeiten sind alle 
Redezeiten, die nicht nach Absatz 1 und 2 verteilt werden. 

(8) Spricht ein:e Redner:in über die Redezeit hinaus, so kann ihm:ihr der:die Sitzungspräsident:in 
nach einmaliger Mahnung das Wort entziehen. 
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§ 36 - „Zur Geschäftsordnung“ 

(1) Anträge zur Geschäftsordnung sind schriftlich beim Sitzungsvorstand einzureichen. Eine 
Aussprache und insbesondere auch eine mündliche Begründung des Antrags sind unzulässig. 
Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen; vor der Abstimmung darf keine 
Unterbrechung nach § 29 Absatz 3 erfolgen. Eine Rede soll durch den Antrag und die 
Abstimmung zur Geschäftsordnung jedoch nicht unterbrochen werden. 

 

§ 38 - Sachruf und Ordnungsruf, Wortentziehung 

(1) Der:Die Sitzungspräsident:in kann Redner:innen, die vom Verhandlungsgegenstand 
abschweifen, zur Sache rufen. 

(2) Verletzt ein Mitglied die Ordnung des Studierendenparlamentes, soll der:die 
Sitzungspräsident:in es zur Ordnung rufen. Der Ordnungsruf und der Anlass hierzu dürfen 
von den nachfolgenden Redner:innen nicht behandelt werden. 

(3) Ist ein Mitglied in derselben Sitzung dreimal zur Ordnung gerufen und beim zweiten Mal auf 
die Folgen eines dritten Rufes zur Ordnung hingewiesen worden, so entzieht der:die 
Sitzungspräsident:in ihm das Wort; es darf ihm während der laufenden Sitzung nicht wieder 
erteilt werden. 

 

§ 38a - Verlust des Stimmrechtes 

Der:Die Sitzungspräsident:in soll einem Mitglied, das sich der groben Verletzung der Ordnung des 
Studierendenparlamentes schuldig macht, für den Verlauf einer Sitzung das Stimmrecht entziehen. 

 

§ 39 - Ausschluss von Mitgliedern 

Der:die Sitzungspräsident:in soll ein Mitglied, das sich einer gröblichen Verletzung der Ordnung des 
Studierendenparlamentes schuldig macht, von der Sitzung ausschließen. 

 

§ 39a - Zeitweiser Entzug des Stimmrechtes, zeitweiser Ausschluss von Mitgliedern 

(1) Der:Die Präsident:in kann nach Anhörung des Präsidiums einem Mitglied bei Ungebühr oder 
wiederholtem Zuwiderhandeln gegen Vorschriften zur Aufrechterhaltung der Ordnung für 
eine oder mehrere, höchstens für drei Sitzungen das Stimmrecht entziehen. 

(2) Der:Die Präsident:in kann nach Anhörung des Vermittlungsausschusses ein Mitglied bei 
großer Ungebühr oder wiederholtem Zuwiderhandeln gegen Vorschriften zur 
Aufrechterhaltung der Ordnung von einer oder mehreren, höchstens von drei Sitzungen 
ausschließen. 

 

§ 40 - Einspruch gegen Ordnungsruf, Stimmrechtsentzug oder Ausschluss 

(1) Das Mitglied kann spätestens bis zur folgenden Sitzung gegen einen Ruf zur Ordnung, einen 
Stimmrechtsentzug oder gegen den Ausschluss schriftlich Einspruch bei dem:der Präsident:in 
einlegen. Über den Einspruch entscheidet ohne Beratung das Studierendenparlament mit der 
Hälfte seiner satzungsgemäßen Mitglieder. 

(2) Erfolgt ein Stimmrechtsentzug aufgrund von § 38a oder ein Ausschluss aufgrund von § 39 
Absatz 1 kann in einer laufenden Sitzung unverzüglich nach schriftlichem Einspruch das 
Studierendenparlament ohne Beratung mit der Hälfte seiner satzungsgemäßen Mitglieder 
entscheiden. 
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§ 41 - Ordnung im Sitzungssaal 

(1) Im Sitzungssaal dürfen sich auch Zuhörer:innen aufhalten, soweit und solange der:die 
Sitzungspräsident:in einen reibungslosen Ablauf der Sitzung, insbesondere eine deutliche 
Abgrenzung von Mitgliedern und Zuhörer:innen, gewährleistet sieht. 

(2) Der:die Sitzungspräsident:inkann anordnen, dass sich die Zuhörer:innen in einen von den 
Mitgliedern abgegrenzten Bereich des Saales setzen. Für die Vertreter:innen des AStA ist in 
diesem Falle ein gesonderter Bereich vorzusehen.  

(3) Der:die Sitzungspräsident:in kann im Rahmen ihres:seines Hausrechtes umfassende 
Ordnungsmaßnahmen gegen Zuhörer:innen verhängen, die die Ordnung des Hauses 
verletzen. Dabei soll er sich an den §§ 38 bis 39a orientieren; er kann insbesondere auch das 
Rederecht nach § 30 Absätze 2 und 3 aberkennen. Bei Unruhe kann sie:er Zuhörer:innen des 
Raumes verweisen. 

(4) Wenn im Studierendenparlament störende Unruhe entsteht, die den Fortgang der 
Verhandlungen in Frage stellt, kann der:die Präsident:in die Sitzung auf bestimmte Zeit 
unterbrechen oder aufheben. Kann sie:er sich kein Gehör verschaffen, so verlässt sie:er den 
Platz; die Sitzung wird dadurch unterbrochen. Die Fortsetzung der Sitzung ruft der:die 
Präsident:in nach eigenem Ermessen auf, wenn sie:er der Überzeugung ist, dass ein 
ordnungsgemäßer Fortgang der Verhandlungen möglich ist. 

(5) Der:Die Präsident:in kann - nach Anhörung des Vermittlungsausschusses - eine allgemeine 
Saalordnung für die Sitzungen des Studierendenparlamentes erlassen. 

 

§ 42 - Beschlussfähigkeit 

(1) Das Studierendenparlament ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder 
anwesend sind. Jedoch sind alle Beschlüsse gültig, die gefasst werden, wenn die 
Beschlussfähigkeit vor der Abstimmung oder Wahlhandlung nicht angezweifelt worden ist. 

(2) Auf Antrag ist die Beschlussfähigkeit von dem:der Sitzungspräsident:in festzustellen. Ergibt 
sich die Beschlussunfähigkeit bei einer Abstimmung oder Wahl, so wird in der nächsten 
Sitzung die Abstimmung oder Wahl wiederholt. Ein Verlangen auf namentliche oder geheime 
Abstimmung bleibt dabei in Kraft. 

(3) Die Anzweiflung der Beschlussfähigkeit des Studierendenparlamentes ist nur unmittelbar vor 
einer Abstimmung oder Wahl zulässig. Wird die Beschlussfähigkeit angezweifelt, so wird 
durch Auszählen die Zahl der Anwesenden festgestellt. Solange die Beschlussfähigkeit nicht 
festgestellt ist, darf das Wort auch zur Geschäftsordnung nicht mehr erteilt werden. 

(4) Bei Beschlussunfähigkeit ist das Studierendenparlament beratungsunfähig, es kann keine 
Beschlüsse fassen. Die Sitzung ist unverzüglich für beendet zu erklären. 

 

§ 43 - Fragestellung, Teilung der Frage bei Abstimmungen 

(1) Der:die Sitzungspräsident:in stellt die Fragen bei Abstimmungen so, dass sie sich mit „ja“ 
oder „nein“ beantworten lassen. Sie sind in der Regel so zu fassen, dass gefragt wird, ob die 
Zustimmung erteilt wird oder nicht. Über die Fassung der Frage kann das Wort zur 
Geschäftsordnung erteilt werden. Wird der vorgeschlagenen Fassung widersprochen, 
entscheidet das Studierendenparlament. 

(2) Jede Fraktion kann vor der Abstimmung verlangen, dass über einzelne Teile einer Vorlage 
gesondert abgestimmt wird. 

 

§ 44 - Abstimmung 

(1) Abgestimmt wird in der Regel durch Handzeichen; hierfür kann der Sitzungsvorstand auch 
Abstimmungskarten herausgeben. Der:Die Präsident:in kann - nach Anhörung des 
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Vermittlungsausschusses - allgemeine Regelungen zur Abstimmung mit Abstimmungskarten 
erlassen. 

(2) Das Studierendenparlament fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der auf „ja“ oder „nein“ 
lautenden Stimmen; Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Stimmenthaltungen bleiben 
unberücksichtigt. 

(3) Soweit für einen Beschluss oder eine Wahl eine bestimmte Mehrheit vorgeschrieben ist, hat 
der:die Sitzungspräsident:in festzustellen, ob diese Mehrheit erreicht ist. 

(4) Wird das von dem:der Sitzungspräsident:in festgestellte Abstimmungsergebnis angezweifelt, 
so entscheidet der Sitzungsvorstand über die Wiederholung der Abstimmung. Ist dem:der 
Sitzungspräsident:in das Ergebnis auch nach der Wiederholung der Abstimmung zweifelhaft, 
so wird das Ergebnis durch namentliche Abstimmung ermittelt. 

(5) Vom Beginn der Abstimmung bis zur Verkündung des Abstimmungsergebnisses wird das 
Wort auch zur Geschäftsordnung nicht erteilt. 

 

§ 45 - Reihenfolge der Abstimmung 

(1) Über Anträge wird in folgender Reihenfolge abgestimmt: 
1. Anträge auf Übergang zur Tagesordnung, 
2. Anträge auf Vertagung des Beratungsgegenstandes, 
3. Anträge auf sofortige Abstimmung, 
4. Anträge auf Überweisung an einen oder mehrere Ausschüsse. 

(2)  Im Übrigen ist über den weitergehenden Antrag zuerst abzustimmen. Gehen die Anträge 
gleich weit, ist über den älteren zuerst abzustimmen. 

(3) Über Änderungsanträge ist vor Hauptanträgen abzustimmen. Liegen mehrere 
Änderungsanträge vor, ist zunächst über den Antrag abzustimmen, der von der Vorlage am 
weitesten abweicht. 

 

§ 46 - Namentliche Abstimmung 

(1) Namentliche Abstimmung kann bis zur Eröffnung der Abstimmung schriftlich von mindestens 
einem Viertel der Mitglieder verlangt werden. Über die geschäftliche Behandlung der 
Vorlagen sowie über Geschäftsordnungsfragen findet eine namentliche Abstimmung nicht 
statt. 

(2) Namentlich abgestimmt wird durch Aufruf der Namen der Mitglieder. Die anwesenden 
Mitglieder haben beim Namensaufruf mit „Ja“ oder „Nein“ zu antworten oder zu erklären, 
dass sie sich der Stimme enthalten. Entstehen Zweifel darüber, ob und wie ein Mitglied 
abgestimmt hat, befragt der:die Sitzungspräsident:in das Mitglied. 

(3) Nach Beendigung des Namensaufrufs erklärt der:die Sitzungspräsident:in die Abstimmung 
für geschlossen. 

 

§ 47 - Geheime Abstimmungen und Wahlen 

(1) Geheime Abstimmung kann bis zur Eröffnung der Abstimmung schriftlich von mindestens 
einem Viertel der Mitglieder verlangt werden. Über die geschäftliche Behandlung der 
Vorlagen sowie über Geschäftsordnungsfragen findet eine geheime Abstimmung nicht statt. 

(2) Geheime Abstimmungen und geheime Wahlen erfolgen durch Stimmzettel. Jeder 
Aufgerufene ist zur Stimmabgabe berechtigt, bis der:die Sitzungspräsident:in die 
Wahlhandlung für abgeschlossen erklärt hat. 

(3) Die Stimmzettel müssen Zustimmung, Ablehnung oder Enthaltung ermöglichen. 
(4) Nach Vereinbarung im Vermittlungsausschuss können in einer Wahlhandlung mehrere 

Personen gewählt werden. 
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(5) Sofern Satzung oder Geschäftsordnung nichts anderes bestimmen, ist gewählt, wer die 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Dabei zählen Stimmenthaltungen 
nicht mit. Ungültig sind insbesondere Stimmen, die den Willen des Mitglieds nicht 
zweifelsfrei erkennen lassen oder die Zusätze enthalten. 

 

§ 48 - Vorrang geheimer Abstimmungen 

Liegen zum selben Beratungsgegenstand jeweils Anträge auf namentliche und geheime Abstimmung 
vor, sind Anträge auf namentliche Abstimmung zu verwerfen und es ist eine geheime Abstimmung 
durchzuführen. 

 

§ 49 - Feststellung des Ergebnisses von Abstimmungen und Wahlen 

Das Ergebnis jeder Abstimmung und jeder Wahl wird von dem:der Sitzungspräsident:in festgestellt 
und verkündet. Bei namentlichen Abstimmungen sind die Abstimmungslisten in das Plenarprotokoll 
als Anlage aufzunehmen. Bei geheimen Abstimmungen und geheimen Wahlen sind die Stimmzettel 
in das Plenarprotokoll als Anlage aufzunehmen. 

 

§ 52 - Vorlagen 

(1) Folgende Vorlagen können als Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung des 
Studierendenparlamentes gesetzt werden (selbständige Vorlagen): 

1. Satzungsentwürfe, 
2. Anträge auf Einrichtung oder Auflösung teilautonomer Referate gemäß Artikel 7a 

Absatz 2 der Satzung 
3. Anträge auf Bestätigung der Wahlordnungen teilautonomer Referate gemäß Artikel 

7a Absatz 3 der Satzung 
4. Anträge auf Bestätigung der Referent:innen der teilautonomen Referate gemäß 

Artikel 8 Absatz 1 der Satzung 
5. Anträge auf Zustimmung zur Zusammensetzung des AStA gemäß Artikel 8 Absätze 2 

und 3 der Satzung 
6. Misstrauensanträge gegen den AStA oder einzelne Mitglieder des AStA gemäß Artikel 

10 der Satzung 
7. Anträge der Versammlung der Studierenden gemäß Artikel 22 Nr. 1 der Satzung 
8. Anträge auf Einberufung der Versammlung der Studierenden gemäß Artikel 23 der 

Satzung 
9. Anträge auf Urabstimmung gemäß Artikel 25 Absatz 1 der Satzung 
10. Anträge auf Verlangen der Beantragung einer Ordnungsmaßnahme gemäß Artikel 34 

der Satzung 
11. Anträge auf Zulassung einer Fachschaft gemäß § 8 der Fachschaftsrahmenordnung 
12. Anträge auf Auflösung einer Fachschaft gemäß § 9 der Fachschaftsrahmenordnung 
13. Anträge zur Änderung dieser Geschäftsordnung, 
14. sonstige Anträge, 
15. Haushalts- und Finanzvorlagen, insbesondere der Haushaltsplan-Entwurf gemäß § 13 

der Wirtschaftsordnung, Nachtragshaushaltsplan-Entwürfe gemäß § 14 der 
Wirtschaftsordnung, Anträge auf Genehmigung anderer Maßnahmen gemäß § 20 
Absätze 1 und 2 der Wirtschaftsordnung sowie Anträge auf Einwilligung zur 
Beteiligung an bzw. zum Betrieb von rechtlich selbständigen wirtschaftlichen 
Unternehmen gemäß § 24 Absatz 2 der Wirtschaftsordnung, 

16. Berichte und Materialien zur Unterrichtung des Studierendenparlamentes 
(Unterrichtungen), 
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17. Große Anfragen an den AStA und ihre Beantwortung, 
18. Wahlvorschläge, die nicht die Wahl der Mitglieder des Präsidiums sowie des:der 

Ersten Vorsitzenden und des:der Zweiten Vorsitzenden zum Gegenstand haben, 
19. Beschlussempfehlungen und Berichte der Ausschüsse in 

Selbstbefassungsangelegenheiten gemäß 68 Absatz 2. 
(2) Vorlagen zu Verhandlungsgegenständen sind (unselbständige Vorlagen): 

1. Beschlussempfehlungen und Berichte der Ausschüsse, 
2. Änderungsanträge, 
3. Entschließungsanträge zu selbständigen Vorlagen und AStA-Erklärungen. 

(3) Als Vorlagen gelten auch Kleine Anfragen; sie können nicht als Verhandlungsgegenstand auf 
die Tagesordnung gesetzt werden. 

 

§ 53 - Behandlung der Vorlagen 

(1) Soweit nichts anderes geregelt ist, können Vorlagen von jedem Mitglied des 
Studierendenparlamentes sowie vom AStA eingebracht werden. 

(2) Vorlagen werden den Mitgliedern des Studierendenparlamentes sowie den Mitgliedern des 
AStA in Textform per E-Mail zur Verfügung gestellt. 

(3) Satzungsentwürfe sowie Haushalts- und Finanzvorlagen werden in zwei Beratungen und alle 
anderen Vorlagen grundsätzlich in einer Beratung behandelt. 

(4) Vorlagen gemäß § 52 Absatz 1 Nr. 2, 3, 7, 11, 12, 14 und 16 können ohne Aussprache einem 
Ausschuss überwiesen werden. Im Übrigen gelten für sie sinngemäß die Vorschriften über 
die Beratung von Satzungsentwürfen, wobei eine zweite Beratung ausbleibt, wenn die 
Vorlage nicht an einen Ausschuss überwiesen wurde. 

(5) Unselbständige Vorlagen müssen in Verbindung mit der zugehörigen selbständigen Vorlage 
beraten werden. 

 

§ 54 - Behandlung von Satzungsentwürfen 

(1) In der ersten Beratung eines Satzungsentwurfes (§ 52 Abs. 1 Nr. 1) findet eine allgemeine 
Aussprache statt. In der Aussprache werden nur die Grundsätze der Vorlage besprochen.  

(2) Am Schluss der ersten Beratung wird der Satzungsentwurf einem Ausschuss überwiesen; er 
kann nur in besonderen Fällen gleichzeitig mehreren Ausschüssen überwiesen werden, 
wobei der federführende Ausschuss zu bestimmen ist. Weitere Ausschüsse können sich im 
Benehmen mit dem federführenden Ausschuss an der Beratung bestimmter Fragen der 
Vorlage gutachtlich beteiligen. 

(3) Änderungen zu Satzungsentwürfen können bis zum Beginn der zweiten Beratung beantragt 
werden. 

(4) Die zweite Beratung wird mit der Vorstellung der Ausschussempfehlung eröffnet. Hieran 
anschließend können Änderungsanträge vorgestellt werden, ehe eine Aussprache stattfindet. 
Nach Schluss der Aussprache ist über die vorliegenden Änderungsanträge abzustimmen. 

(5) Nach Schluss der zweiten Beratung wird über den Satzungsentwurf abgestimmt. 
 

§ 55 - Behandlung von Anträgen auf Bestätigung der Referent:innen der teilautonomen Referate 

(1) Anträge auf Bestätigung der Referent:innen der teilautonomen Referate (§ 52 Abs. 1 Nr. 4) 
sind von der jeweiligen Wahlleitung unverzüglich nach der Wahl dem:der Präsident:in 
schriftlich zuzuleiten. Dem Antrag muss die Stimmberechtigung bzw. die 
Vertretungsregelung je Referat personengebunden zu entnehmen sein. 

(2) Die gewählte:n Referent:innen dürfen sich vorstellen. Eine Aussprache findet nicht statt. 
Anträge auf Bestätigung der Referent:innen der teilautonomen Referate können nicht in 
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einen Ausschuss überwiesen werden; es können keine Änderungs- und 
Entschließungsanträge gestellt werden. 

 

§ 56 - Behandlung von Anträgen auf Zustimmung zur Zusammensetzung des AStA 

(1) Anträge auf Zustimmung zur Zusammensetzung des AStA (§ 52 Abs. 1 Nr. 5) sind vom AStA 
dem:der Präsident:in schriftlich zuzuleiten. Dem Antrag muss die Zahl der Referate, deren 
Namen und Geschäftsbereiche sowie die Namen der jeweiligen Referent:innen zu 
entnehmen sein. 

(2) Die Referent:innen dürfen sich und ihr Programm vorstellen. Eine Aussprache findet nicht 
statt. Anträge auf Zustimmung zur Zusammensetzung des AStA können nicht in einen 
Ausschuss überwiesen werden; es können keine Änderungs- und Entschließungsanträge 
gestellt werden. 

(3) Bei einer Erweiterung oder Umbildung des AStA finden die Absätze 1 und 2 sinngemäß 
Anwendung, wobei der Antrag auf Zustimmung zur Zusammensetzung des AStA, seine 
Beratung und Beschlussfassung sich ausschließlich auf die konkrete Erweiterung oder 
Umbildung des AStA beziehen.  

 

§ 57 - Behandlung von Misstrauensanträgen gegen den AStA oder einzelne Mitglieder des AStA 

(1) Misstrauensanträge gegen den AStA oder einzelne Mitglieder des AStA (§ 52 Abs. 1 Nr. 6) 
müssen von einer Fraktion oder mehreren Fraktionen, die mindestens ein Drittel der 
Mitglieder des Studierendenparlamentes umfasst bzw. umfassen, gestellt werden. Sie sind 
schriftlich und begründet beim Präsidium spätestens am achten Tage vor dem Tage, an dem 
sie behandelt werden sollen, einzureichen. Das Präsidium ist verpflichtet, den Antrag 
unverzüglich dem AStA und den Fachschaftsräten weiterzuleiten. 

(2) Die Beratung eines Misstrauensantrags beginnt mit seiner mündlichen Vorstellung und 
Begründung durch die Antragsteller:innen, gefolgt von einer allgemeinen Aussprache. 
Misstrauensanträge können nicht in einen Ausschuss überwiesen werden; es können keine 
Änderungs- und Entschließungsanträge gestellt werden. Nach dem Ende der Aussprache ist 
über den Misstrauensantrag geheim abzustimmen. 

(3) Die Neu- oder Nachwahl von Mitgliedern des AStA aufgrund eines beschlossenen 
Misstrauensantrags soll frühestens 14 Tage nach dem ausgesprochenen Misstrauen erfolgen. 

(4) Das Präsidium hat den AStA und die Fachschaftsräte unverzüglich nach dem Schluss der 
Sitzung, bei der ein Misstrauensantrag beraten wurde, über den Ausgang der Abstimmung zu 
informieren. 

 

§ 58 - Behandlung von Anträgen auf Einberufung der Versammlung der Studierenden 

(1) Anträge auf Einberufung der Versammlung der Studierenden (§ 52 Abs. 1 Nr. 8) können von 
einer Fraktion oder mehreren Fraktionen, die mindestens ein Viertel der Mitglieder des 
Studierendenparlamentes umfasst bzw. umfassen, oder vom AStA schriftlich und begründet 
eingebracht werden. Dem Antrag muss ein Vorschlag für Zeitpunkt und Tagesordnung der 
Versammlung der Studierenden zu entnehmen sein. 

(2) Die Beratung eines Antrags auf Einberufung der Versammlung der Studierenden beginnt mit 
seiner mündlichen Vorstellung und Begründung durch die Antragsteller, gefolgt von einer 
allgemeinen Aussprache. Anträge auf Einberufung der Versammlung der Studierenden 
können nicht in einen Ausschuss überwiesen werden; es können keine 
Entschließungsanträge gestellt werden. Nach dem Ende der Aussprache ist über den Antrag 
abzustimmen. 

(3) Der Antrag ist angenommen, wenn sich zwei Drittel der satzungsgemäßen Zahl der 
Mitglieder des Studierendenparlamentes für ihn aussprechen. 
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§ 59 - Behandlung von Anträgen auf Urabstimmung 

(1) Anträge auf Urabstimmung (§ 52 Abs. 1 Nr. 9) können von einem Viertel der Fraktionen oder 
vom AStA schriftlich und begründet eingebracht werden. Dem Antrag muss der konkrete 
Abstimmungsgegenstand sowie ein Vorschlag für die Abstimmungsfrage bzw. 
Abstimmungsfragen zu entnehmen sein. 

(2) Die Beratung eines Antrags auf Urabstimmung beginnt mit seiner mündlichen Vorstellung 
und Begründung durch die Antragsteller, gefolgt von einer allgemeinen Aussprache. Anträge 
auf Urabstimmung können nicht in einen Ausschuss überwiesen werden; es können keine 
Entschließungsanträge gestellt werden. Nach dem Ende der Aussprache ist über den Antrag 
abzustimmen. 

(3) Der Antrag ist angenommen, wenn sich zwei Drittel der satzungsgemäßen Zahl der 
Mitglieder des Studierendenparlamentes für ihn aussprechen. 

 

§ 60 - Behandlung von Anträgen auf Verlangen der Beantragung einer Ordnungsmaßnahme 

(1) Anträge auf Verlangen der Beantragung einer Ordnungsmaßnahme (§ 52 Abs. 1 Nr. 10) 
können von einem Viertel der Fraktionen schriftlich und begründet eingebracht werden. 

(2) Die Behandlung solcher Anträge erfolgt grundsätzlich und abweichend von § 17 in 
nichtöffentlicher Sitzung. Anträge auf Verlangen der Beantragung einer Ordnungsmaßnahme 
können nicht in einen Ausschuss überwiesen werden; es können keine Änderungs- und 
Entschließungsanträge gestellt werden. 

(3) Der Antrag ist angenommen, wenn sich zwei Drittel der satzungsgemäßen Zahl der 
Mitglieder des Studierendenparlamentes für ihn aussprechen. 

 

§ 61 - Behandlung von Haushalts- und Finanzvorlagen 

(1) Haushalts- und Finanzvorlagen (§ 52 Abs. 1 Nr. 16) sind 
1. insbesondere der Haushaltsplan-Entwurf gemäß § 13 der Wirtschaftsordnung, 

Änderungsvorlagen zu diesem Entwurf (Ergänzungsvorlagen), Vorlagen zur Änderung 
des Haushaltsplans (Nachtragshaushaltsvorlagen) gemäß § 14 der 
Wirtschaftsordnung, Anträge auf Genehmigung anderer Maßnahmen gemäß § 20 
Absätze 1 und 2 der Wirtschaftsordnung und Anträge auf Einwilligung zur Beteiligung 
an bzw. zum Betrieb von rechtlich selbständigen wirtschaftlichen Unternehmen 
gemäß § 24 Absatz 2 der Wirtschaftsordnung sowie 

2. grundsätzlich sonstige den Haushalt betreffende Vorlagen und alle Vorlagen, die 
wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung oder ihres finanziellen Umfangs geeignet 
sind, auf die Finanzen der Studierendenschaft erheblich einzuwirken. 

(2) Alle Haushalts- und Finanzvorlagen sind dem Haushaltsausschuss zu überweisen. Für sie gilt § 
54 sinngemäß. 

 

§ 62 - Behandlung von Anträgen zur Änderung dieser Geschäftsordnung 

(1) Anträge zur Änderung der Geschäftsordnung (§ 52 Abs. 1 Nr. 18) sind in der ersten Beratung 
ohne Aussprache an den für das Körperschaftsrecht zuständigen Ausschuss zu überweisen. 

(2) Änderungsanträge können bis zum Beginn der zweiten Beratung eingereicht werden. 
(3) Die zweite Beratung wird mit der Vorstellung der Ausschussempfehlung eröffnet. Hieran 

anschließend können Änderungsanträge vorgestellt werden, ehe eine Aussprache stattfindet. 
(4) Nach Schluss der zweiten Beratung wird über den Antrag abgestimmt. 
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§ 63 - Wahlvorschläge 

(1) Wahlvorschläge zu Ämtern, Mandaten und Funktionen, die vom Studierendenparlament 
durch Wahl zu besetzen sind, und nicht die Wahl der Mitglieder des Präsidiums sowie 
des:der Ersten Vorsitzenden und des:der Zweiten Vorsitzenden zum Gegenstand haben (§ 52 
Abs. 1 Nr. 18), sind schriftlich beim Präsidium einzureichen. 

(2) Für das Vorschlagsrecht gilt § 13. Ist ein Amt, ein Mandat oder eine Funktion durch das 
Studierendenparlament zu besetzen, soll der:die Präsident:in die Fraktionen unverzüglich 
auffordern, binnen sieben Tagen mitzuteilen, ob sie eine Zählgemeinschaft nach § 12 bilden. 
Nach Ablauf der Frist gibt der:die Präsident:in bekannt, welche Fraktionen bzw. 
Zählgemeinschaften ein Vorschlagsrecht besitzen. 

(3) Eine Aussprache und insbesondere Personaldebatte findet nicht statt. Jedes Mitglied des 
Studierendenparlamentes hat eine Stimme. 

(4) Liegen zum selben Gremium mehrere Wahlvorschläge vor, sollen sie gemeinsam behandelt 
und zur Abstimmung gestellt werden. Abweichend von § 43 Absatz 2 ist eine Teilung nur 
vorzunehmen, wenn es von einer Fraktion oder mehreren Fraktionen, die mindestens ein 
Drittel der Mitglieder des Studierendenparlamentes umfasst bzw. umfassen.  

(5) Über Wahlvorschläge kann offen abgestimmt werden. Erhebt ein Mitglied des 
Studierendenparlamentes Widerspruch, ist abweichend von § 47 Absatz 1 Satz 1 eine 
geheime Wahl durchzuführen. 

(6) Der Wahlvorschlag ist angenommen, wenn sich die Mehrheit der anwesenden Mitglieder für 
ihn ausspricht. 

 

§ 64 - Große Anfragen 

(1) Große Anfragen an den AStA (§ 52 Abs. 1 Nr. 18) sind schriftlich beim Präsidium 
einzureichen; sie müssen kurz und bestimmt gefasst sein und können mit einer kurzen 
Begründung versehen werden. Der Wortlaut muss der parlamentarischen Ordnung 
entsprechen und darf keine unsachlichen Feststellungen oder Wertungen enthalten; 
anderenfalls hat der:die Präsident:in die Große Anfrage zurückzuweisen. Die Zurückweisung 
ist dem:der Fragesteller:in zu begründen. 

(2) Der:Die Präsident:in fordert den AStA unverzüglich auf, die Fragen innerhalb von fünf 
Wochen schriftlich zu beantworten; er:sie kann diese Frist im Benehmen mit dem:der 
Fragesteller:in verlängern. 

(3) Nach Eingang der Antwort des AStA sind die Großen Anfragen zusammen mit dieser als 
Vorlage gemäß § 53 Absatz 2 zur Verfügung zu stellen. 

 

§ 65 - Kleine Anfragen 

(1) In Kleinen Anfragen (§ 52 Abs. 3) kann vom AStA Auskunft über bestimmt bezeichnete 
Bereiche verlangt werden. Die Fragen sind schriftlich beim Präsidium einzureichen. Der 
Wortlaut muss der parlamentarischen Ordnung entsprechen und darf keine unsachlichen 
Feststellungen oder Wertungen enthalten; anderenfalls hat der:die Präsident:in die Kleine 
Anfrage zurückzuweisen. Die Zurückweisung ist der Fragestellerin oder dem Fragesteller zu 
begründen. 

(2) Der:Die Präsident:in fordert den AStA unverzüglich auf, die Fragen innerhalb von vierzehn 
Tagen schriftlich zu beantworten; er kann diese Frist im Benehmen mit dem Fragesteller 
verlängern. 

(3) Nach Eingang der Antwort des AStA sind die Kleinen Anfragen zusammen mit dieser als 
Vorlage gemäß § 53 Absatz 2 zur Verfügung zu stellen. 
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§ 66 - Behandlung von Entschließungsanträgen 

(1) Entschließungsanträge können zu jeder selbständigen Vorlage sowie zu 
Grundsatzerklärungen des AStA gemäß § 51 von jedem Mitglied des 
Studierendenparlamentes eingebracht werden. Sie sind schriftlich beim Präsidium des 
Studierendenparlamentes bis zum Beginn der Beratung der entsprechenden Vorlage 
einzureichen. 

(2) Über Entschließungsanträge (§ 52 Abs. 2 Nr. 3) wird nach der Schlussabstimmung über den 
Verhandlungsgegenstand oder, wenn keine Schlussabstimmung möglich ist, nach Schluss der 
Aussprache abgestimmt. 

 
 
§ 77 - Amtliche Protokolle 

(1) Die Beschlussprotokolle werden den Mitgliedern des Studierendenparlamentes sowie dem 
AStA gemäß § 53 Absatz 2 zeitnah nach Beendigung der Sitzung zur Verfügung gestellt. 

(2) Werden in der vom Studierendenparlament in der Schlussabstimmung angenommenen 
Fassung eines Beschlusses Druckfehler oder andere offenbare Unrichtigkeiten festgestellt, 
kann das Präsidium einvernehmlich eine Berichtigung vornehmen. 

(3) Das Amtliche Protokoll gilt als genehmigt, wenn bis zu der auf die Verteilung folgenden 
Sitzung kein Einspruch erhoben wird. Wird gegen das Amtliche Protokoll Einspruch erhoben 
und dieser nicht durch die Erklärung des zuständigen Schriftführers erledigt, so befragt der 
Präsident das Studierendenparlament. 

 

§ 79 - Vollzug der Beschlüsse 

(1) Der:Die Präsident:in ist für den Vollzug der Beschlüsse, die den Aufgabenbereich des 
Studierendenparlamentes bzw. eines seiner Gremien betreffen, verantwortlich. Im Übrigen 
leitet er:sie die Beschlüsse des Studierendenparlamentes zum Vollzug an den AStA weiter.  

(2) Der AStA ist an die Beschlüsse des Studierendenparlaments gebunden. Er hat dem 
Studierendenparlament über den Vollzug der Beschlüsse zu unterrichten. 

 



Studierendenparlament 

der Universität Hamburg 
Vorlage 2021/8 

  

Wahlperiode 2020/2021 18.06.2020 

 
 
 
 

Antrag 
der Fraktionen Campus Grün, Liste Links, harte zeiten und SDS* 
 
 
 

Geschäftsordnung des Studierendenparlamentes 
 
 
 
Es wird beantragt, den beigefügten Beschlussentwurf zu verabschieden. 
 
 
 
 
Hamburg, den 18. Juni 2020 
 
gez. Franziska Hildebrandt 



GESCHÄFTSORDNUNG DES STUDIERENDENPARLAMENTS  
DER UNIVERSITÄT HAMBURG 

 
 
Es wurden keine Einträge für das Inhaltsverzeichnis gefunden. 
  



 
1. Abschnitt: Grundsätze 
 
§1 Öffentlichkeit 

(1) Das Studierendenparlament handelt öffentlich. 
(2) Das Studierendenparlament kann auf Antrag mit Zweidrittelmehrheit des Parlaments die 

Öffentlichkeit ausschließen. Der Antrag wird in nichtöffentlicher Sitzung verhandelt und gilt für 
jeweils einen Tagesordnungspunkt. 

 
§2 Rede und Antragsberechtigung 

(1) Alle Studierenden sind gleich Redeberechtigt. 
(2) Alle Mitglieder des Studierendenparlaments, Ausschüsse des Studierendenparlaments, der AStA 

und die Fachschaftsräte können Anträge an das Studierendenparlament stellen. 
(3) Alle Mitglieder des Studierendenparlaments können Anträge zur Geschäftsordnung stellen. 

 
 

2. Abschnitt: Konstituierung 
 
§3 Konstituierung 

(1) Das Studierendenparlament konstituiert sich unbenommen der Behandlung weiterer 
Tagesordnungspunkte auf seiner ersten Sitzung durch 

a. die Beschlussfassung über die Fortgeltung, Änderung oder Neufassung der GO 
b. die Wahl des Präsidiums des Studierendenparlaments 
c. die Wahl des AStA 
d. die Besetzung von obligatorischen Ausschüssen 

(2) Bis zur Beschlussfassung über die GO nach Abs. (1) gilt die bisherige GO fort. 
(3) Ist die Konstituierung gemäß Abs. (1) nicht abgeschlossen oder durch Ausscheiden von nach Abs. (1) 

b) bis d) gewählten Personen nicht mehr vollständig, ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt für eine 
Sitzung zur Vervollständigung der Konstituierung zu einer neuen Sitzung bzw. Fortsetzung der 
Sitzung einzuladen. 
 

§4 Präsidium 
(1) Das Präsidium besteht aus drei Mitgliedern und wird gemäß §19 bis §22 im Abschnitt Wahlen 

gewählt. 
(2) Im Anschluss an die Wahl wird darüber abgestimmt, ob das Amt der*des Präsident*in in der Weise 

rotiert, dass reihum jeweils eine der drei Person ab Ende eines Sitzungstags bis zum Ende des 
nächsten Sitzungstags die Aufgaben wahrnimmt. Findet die Rotation keine Mehrheit, wird die*der 
Präsident*in gewählt, wobei nur diejenigen Mitglieder des Präsidiums zu Wahl stehen, die eine 
Kandidatur annehmen. 

(3) Das Präsidium ist insbesondere verantwortlich für die Vorbereitung, Leitung und Protokollierung 
der Sitzung. Es leitet die Sitzungen des Studierendenparlaments demokratisch. Weitere Aufgaben 
ergeben sich aus dieser GO und der Satzung. 

(4) Ist ein Mitglied des Präsidiums während einer Sitzung verhindert, entsendet die Fraktion, der das 
Präsidiumsmitglied angehört, eine Vertretung. Benennt die Fraktion keine Person, beruft das 
Präsidium eine Stellvertretung. 

(5) 1Die Geschäftsstelle des Präsidiums ist die jeweilige Geschäftsstelle des AStA. 
 

§5 Wahl des AStA 
(1) Der AStA-Vorstand wird gemäß Satzung und §19 bis §22 im Abschnitt Wahlen bestimmt. 
(2) Die teilautonomen Referent*innen werden gemäß Satzung und den §19 bis §22 im Abschnitt 

Wahlen bestimmt. 
(3) Die weiteren Mitglieder gemäß Satzung und den §19 bis §22 im Abschnitt Wahlen bestimmt 
(4) Vor der Wahl des AStA-Vorstands hält der AStA einen Rechenschaftsbericht und stimmt das 

Studierendenparlament nach Beratung des Rechenschaftsberichts über die Entlastung des AStA ab. 



 
§6 Ausschüsse 

(1) 1Bei der sachgemäßen Vorbereitung der Debatten im Plenum und der wirksamen Ausübung seiner 
Beratungs-, Kontroll- und Beschlussfunktion wird das Studierendenparlament durch Ausschüsse 
unterstützt. 

(2) Die Ausschüsse werden gemäß §19 bis §23 im Abschnitt Wahlen bestimmt. Vor der Wahl wird die 
Zahl der Mitglieder festgelegt, mindestens jedoch auf 5. 

(3) Obligatorische Ausschüsse sind 
a. der Haushaltsauschuss 
b. der Auschuss gg. Rechts / gg. gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 

(4) Auf Verlangen eines Viertels der Mitglieder Studierendenparlaments setzt das 
Studierendenparlament weitere Ausschüsse ein. Die Einsetzung kann darüber hinaus mit einem 
inhaltlichen Antrag verbunden werden, der der für Anträge erforderlichen Mehrheit bedarf. 

(5) Jeder Ausschuss bestimmen aus seiner Mitte einen Vorsitz, der insbesondere für die Einberufung 
der Ausschusssitzungen und die Kommunikation mit dem Studierendenparlament verantwortlich ist 
und für die Protokollierung der Sitzungen Sorge trägt. Darüber hinaus kann zu einer Sitzung auch 
gemeinsam durch Eindrittel der Mitglieder eingeladen werden. 

(6) Die Ausschüsse haben gegenüber dem AStA folgende Rechte: 
a. die Entsendung von Vertreter*innen des AStA zu verlangen, 
b. die erforderlichen Auskünfte und die Vorlage von Akten zu verlangen, 
c. seine Hilfe für Rücksprachen mit den Organen der Universität, des Staates und mit anderen 

Organen der Öffentlichkeit zu beanspruchen. 
(7) Auf Antrag eines Ausschussmitgliedes müssen Sachverständige geladen und angehört werden. 
(8) In den Ausschüssen wird ansonsten die GO des Studierendenparlaments sinngemäß angewendet. 

 
§7 Fraktionen 

1. Die für eine Liste in das Studierendenparlament gewählten Mitglieder des 
Studierendenparlamentes bilden gemeinsam eine Fraktion. 

2. Ein Fraktionswechsel ist möglich, bedarf einer entsprechenden Anzeige beim Präsidium und 
wird zur auf die der Anzeige folgenden Sitzung wirksam. 

 
 

3. Abschnitt: Einberufung und Antragsfristen 
 
§8 Einladung und vorläufige Tagesordnung 

(1) 1Die Sitzungen des Studierendenparlamentes finden in der Regel zweimal in jedem 
Vorlesungsmonat statt, mindestens aber einmal. 2Außer in begründeten Ausnahmen wird als 
Sitzungstag Donnerstag gewählt. 3Die Sitzung beginnt in der Regel um 18 Uhr ct. 

(2) 1Das Präsidium muss die Einladung an die Mitglieder des Studierendenparlamentes mindestens 
sieben Tage vor der Sitzung, für die Fortsetzung einer Sitzung an einem neuen Sitzungstag 
mindestens sechs Tage vor der Sitzung an die Mitglieder des Studierendenparlaments absenden. 

(3) 1Das Präsidium kann im Einvernehmen mit dem AStA-Vorstand und in Absehung von Abs. (2) zu 
einer Sondersitzung einladen, wenn unvorhersehbare Ereignisse nach Ablauf der Frist dies 
erfordern. 2Die Einladung muss unverzüglich nach Bekanntwerden des Ereignisses und spätestens 
24 Stunden vor der Sitzung erfolgen. 3In der Tagesordnung einer Sondersitzung darf ausschließlich 
der Anlass der Sondersitzung Gegenstand der Beratung sein. 

(4) 1Der Einladung sind die vorläufige Tagesordnung, vorliegende Anträge und das Protokoll der 
letzten Sitzung beizufügen. 1Am Tag vor der Sitzung versendet das Präsidium eine aktualisierte 
vorläufige Tagesordnung, in die die bis zum Antragsschluss eingereichten Anträge eingearbeitet 
sind. 

(5) In die vorläufigen Tagesordnungen sind alle vorliegenden und noch nicht behandelten Anträge 
einzuarbeiten. 

  



§9 Antragsschluss 
(1) Anträge müssen dem Präsidium bis spätestens am zweiten Tage vor der Sitzung vorliegen.  
(2) Anträge zu aktuellen politischen Ereignissen, die sich in diesen Tagen ereignen, können beim 

Präsidium bis 15.00 Uhr des Sitzungstages eingereicht werden. 
 
§10 Tagesordnungsausschuss 

(1) 1Das Präsidium kann zur Unterstützung der Vorbereitung der Sitzungen des 
Studierendenparlaments einen Tagesordnungsausschuss einberufen. 2Aufgabe des Ausschusses 
ist, einen Vorschlag für eine möglichst einvernehmliche Reihenfolge der vorliegenden Anträge auf 
der vorläufigen Tagesordnung zu erarbeiten. 3Dem Tagesordnungsausschuss gehören das 
Präsidium sowie je ein Mitglied jeder Fraktion an. 4Er ist unabhängig von der Anzahl der 
anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 

 
 

4. Abschnitt: Verfahren während der Sitzung  
 
§11 Ablauf einer Sitzung 

(1) Die Sitzung beginnt zum eingeladenen Zeitpunkt und kann eröffnet werden, sobald ein Mitglied des 
Präsidiums anwesend ist. 

(2) Jede Sitzung beginnt mit Formalia in denen in dieser Reihenfolge folgende Unterpunkte behandelt 
werden: 

a. Geschäftsbericht des StuPa-Präsidiums, der 10 Minuten nicht überschreiten soll und ggf. dem 
Ältestenrat die Gelegenheit gibt, seine Beschlüsse mitzuteilen 

b. Bericht des AStA über aktuelle Auseinandersetzungen und seine Tätigkeit, der 10 Minuten 
nicht überschreiten soll 

c. Fragen und Äußerungen zum Bericht des AStA, die einschließlich Antworten des AStA 30 
Minuten nicht überschreiten sollen 

d. die Bekanntgabe von Dringlichkeitsanträgen des AStA, die 5 Minuten nicht überschreiten darf 
e. auf Antrag aus dem Parlament eine Aussprache zu aktuellen Themen, die 30 Minuten nicht 

überschreiten soll 
f. Aussprache über die Tagesordnung, die 10 Minuten nicht überschreiten soll und während der 

Anträge zur Abänderung der Tagesordnung gestellt werden können. Hier können auch neue 
Tagesordnungspunkte beantragt werden, die sich aus a. bis d. ergeben, zu denen jedoch keine 
Anträge beschlossen werden können. 

g. Beschlussfassung über die Tagesordnung 
h. Abstimmung über die vorliegenden Protokolle 

[Summe: 10 + 10 + 30 + 5 + 30 + 10 + Abstimmung TO/Protokolle ca. 10 = 105 Minuten] 
(3) Das Präsidium kann entscheiden, den Zeitraum für einen Unterpunkt der Formalia ggf. geringfügig 

zu verlängern. 
(4) Im Anschluss an die Formalia werden die nach Absatz 2 Punkt f. beschlossenen 

Tagesordnungspunkte befasst. 
(5) Die Sitzung endet, wenn alle Tagesordnungspunkte behandelt wurden oder wenn die Sitzung durch 

Beschluss oder durch Beschlussunfähigkeit abgebrochen wird. 
(6) Sitzungen des Studierendenparlamentes können auf Antrag unterbrochen und an einem anderen 

Sitzungstag fortgesetzt werden. Sie müssen um 23.30 Uhr unterbrochen werden, mit der Maßgabe, 
dass die Behandlung des zu diesem Zeitpunkt angebrochenen Tagesordnungspunkts bis maximal 
24.00 Uhr fortzusetzen ist.  

(7) Das Studierendenparlament kann mit der absoluten Mehrheit des Parlaments den Sitzungstag 
abweichend von Abs. (5) über 24 Uhr hinaus bis nach Beendigung der Behandlung eines 
bestimmten Tagesordnungspunktes oder bis zu einer bestimmten Uhrzeit verlängern. 

(8) Wird eine Sitzung beendet oder abgebrochen besteht zuvor unabhängig von der Beschlussfähigkeit 
die Möglichkeit, Fragen zum Geschäftsbericht des Präsidiums zu stellen und sich über einen 
nächsten Sitzungstermin zu verständigen. 
 



§12 Sitzungspausen 
(1) Jede Fraktion hat Anspruch auf ein Fraktionspause von insgesamt 15 Minuten, die auch auf mehrere 

Pausen aufgeteilt werden können. 
(2) Das Präsidium kann jederzeit die Sitzung kurz pausieren. 
 

 
§13 Redeliste und Redezeiten 

(1) Für Redebeiträge gilt grundsätzlich und soweit durch die GO nicht anders bestimmt eine Redezeit 
von 3 Minuten. 

(2) Für Redebeiträge in der Aussprache zur TO (§11(2)f) gilt eine Redezeit von 2 Minuten, für 
Äußerungen und Anträge zur GO von 1 Minute. 

(3) Die Redner und Rednerinnen wird das Wort in der Reihenfolge ihrer Meldung durch die 
Sitzungsleitung erteilt. Dabei ist darauf zu achten, dass Männern und Frauen jeweils wechselseitig 
das Wort erteilt wird. 

(4) Auf Antrag kann das Studierendenparlament beschließen, dass Erstredner*innen Vorrang erhalten.  
(5) Kurze Verständnisfragen an die Redner*innen und deren Beantwortung sind möglich. 

 
§14 Anträge zur Geschäftsordnung 

(1) Das Wort zur Geschäftsordnung wird durch Meldung mit zwei Händen angezeigt und wird 
außerhalb der Reihe sofort nach Beendigung des laufenden Wortbeitrages gegeben. 

(2) Anträge zur Geschäftsordnung sind  
a. Antrag auf nachträgliche Abänderung der Tagesordnung  
b. Antrag auf Nichtbefassung eines Antrages oder Tagesordnungspunktes (darf nur vor Eröffnung 

der Debatte gestellt werden) 
c. Antrag auf Unterbrechung oder Abbruch der Sitzung 
d. Antrag, Anfrage bzw. Hinweis zum Antrags-, Wahl- und Beratungsverfahren 
e. Antrag auf Schließung der Redeliste, wobei die Redeliste ab dem Zeitpunkt als geschlossen 

gilt, ab dem der Antrag abgestimmt wurde 
f. Antrag auf Schluss der Debatte (darf frühstens nach dem vierten Debattenbeitrag gestellt 

werden) 
g. alle Anträge zu Verfahren, die sich aus konkreten Regelungen dieser GO ergeben 

(3) Für die Einbringung des Antrags, sowie für in dieser Reihenfolge je eine mögliche Gegen- und 
Fürrede steht je 1 Minute zur Verfügung.  

(4) Ein Antrag zur Geschäftsordnung wird unverzüglich nach Einbringung und ggf. Gegen- und Fürrede 
offen und mit einfacher Mehrheit abgestimmt.  

(5) Ergibt sich aus der Gegenrede oder aus der Einschätzung des Präsidiums, dass mehrere alternative 
Verfahrensvorschläge im Raum stehen, kann jedes Präsidiumsmitglied abweichend von Abs. (4) 
dem Studierendenparlament eine kurze Verständigung zum Verfahren vorschlagen. 
 

§15 Beratung von Tagesordnungspunkten nach den Formalia 
(1) Zu Beginn jedes Tagesordnungspunkts erläutert das Präsidium kurz die Antragslage und falls 

erforderlich das Verfahren. Zu Anträgen, die zuvor an einen Ausschuss überwiesen waren, erhält 
zudem der Ausschuss das Wort zu Vorstellung der Ergebnisse der Ausschussberatung. 

(2) Anschließend wird die Aussprache eröffnet. 
(3) Liegt dem TOP ein Antrag zu Grunde, wird dieser zu Beginn der Aussprache durch die 

Antragsteller*innen eingebracht und erläutert. Je nach Umfang des Antrags legt das Präsidium die 
Zeit für die Einbringung auf 3 bis 5 Minuten fest. 

(4) Alternativanträge, welche den Ursprungsantrag vollständig ersetzen sollen, können bis zur 
Eröffnung der Sitzung beim Präsidium eingereicht werden und werden ebenfalls zu Beginn der 
Aussprache eingebracht und erläutert. 

(5) Die Einbringung von Anträgen entfällt, wenn diese bereits in einer vorherigen Beratung eingebracht 
wurden. 

(6) Bei Tagesordnungspunkten ohne Antrag, die sich insbesondere aus den Formalia (§11(2)f. Satz 2) 
ergeben wird die Aussprache ohne Einbringung eröffnet. 



(7) Die Aussprache endet, wenn alle Wortmeldungen auf der Redeliste gehört wurden oder Schluss der 
Debatte beschlossen wurde. 

(8) Änderungsanträge zu den vorliegenden Anträgen können bis zum Ende der Aussprache beim 
Präsidium eingereicht werden. Endet die Aussprache durch Schluss der Debatte, ist den 
Parlamentarier*innen angemessen Zeit für die Nachreichung von Änderungsanträgen einzuräumen. 
 

§16 Abstimmung von Anträgen 
(1) Vorliegende Anträge werden im Anschluss an die Aussprache abgestimmt. 
(2) Anträge auf Überweisung oder Vertagung müssen spätestens vor der Abstimmung in der Sache 

gestellt und abgestimmt werden. 
(3) Liegen mehrere alternative Hauptanträge vor, wird zunächst abgestimmt, welcher Antrag die 

Grundlage für die weitere Abstimmung ist. Anschließend wird über die vorliegenden 
Änderungsanträge abgestimmt. Dabei kann jeder Änderungsantrag eine Minute eingebracht 
werden und es besteht die Möglichkeit je einer 1-minütigen Gegen- und Fürrede in dieser 
Reihenfolge. 

(4) Nach Behandlung aller Änderungsanträge findet eine Schlussabstimmung über den Antrag statt. 
(5) Liegen für die Abstimmung nach Abs. 3 zwei alternative Anträge vor, kann alternativ abgestimmt 

werden. Liegen mehr als zwei alternative Anträge vor, wird nacheinander abgestimmt, in der 
Reihenfolge der Reichweite, bei gleicher Reichweite der Einreichung. 

(6) Abgestimmt wird in der Regel durch Handzeichen oder durch Kartenzeichen. 
(7) Auf Antrag eines Viertels der anwesenden Parlamentarier*innen muss namentlich bzw. geheim 

abgestimmt werden, wobei die geheime Abstimmung Vorrang hat, wenn mindestens ein Drittel dies 
verlangt. 

(8) Nach Aufruf einer Abstimmungsfrage bis zur Feststellung des Abstimmungsergebnisses können 
Anträge zur Geschäftsordnung nur die Abstimmung unmittelbar betreffend gestellt werden. 

(9) Wird das Abstimmungsergebnis angezweifelt, muss die Auszählung wiederholt werden. 
Fortgesetzte Zweifel können durch namentlich oder schriftliche Abstimmung ausgeräumt werden. 
 

§17 Erforderliche Mehrheiten 
(1) Soweit durch die Satzung oder diese GO nicht anders geregelt gilt ein Antrag als angenommen, 

wenn er mehr „Ja“-Stimmen als „Nein“-Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als 
abgelehnt. 

(2) Bei Alternativabstimmung gilt der Antrag als angenommen, der mehr Stimmen erhält. 
(3) Bei allen Abstimmungen werden auch die „Enthaltungen“ abgefragt. 

 
§18 Behandlung von Haushaltsanträgen und normsetzenden Anträgen 

(1) Haushaltsanträge und normsetzende Anträge werden in zwei Lesungen behandelt, wobei zwischen 
der ersten und der abschließenden Lesung mindestens eine Woche Abstand liegen muss. 

(2) In der ersten Lesung findet eine Aussprache gemäß §15 statt, ohne die dort genannten Fristen für 
Alternativ- und Änderungsanträge. Die erste Lesung endet mit der Abstimmung über die 
Überweisung in den zuständigen Ausschuss. 

(3) In der zweiten Lesung werden die Alternativ- und Änderungsanträge behandelt. Die zweite Lesung 
kann über mehrere Sitzungen bzw. Sitzungstage verteilt werden. Die zweite Lesung endet mit der 
Schlussabstimmung über den Hauptantrag. 

(4) Der zuständige Ausschuss bereitet die zweite Lesung vor und kann dabei auch Vorschläge für 
Themenblöcke und begrenzte Aussprachen zu bestimmten Fragestellungen machen. 

(5) Alternativ- und Änderungsanträge müssen bis spätestens drei Tage vor der zweiten Lesung 
eingereicht werden. Findet die zweite Lesung über mehrere Sitzungen bzw. Sitzungstage verteilt 
statt, können Änderungsanträge bis drei Tage vor einer Fortsetzung der Lesung eingereicht werden, 
wenn der Gegenstand, auf den sie sich beziehen, noch nicht behandelt wurde. 
 

  



5. Abschnitt: Wahlen 
 
§19 Vor den Wahlgängen 

(1) Ein Wahltagesordnungspunkt wird eröffnet mit den erforderlichen Erläuterungen des Präsidiums zu 
der Wahl und dem Wahlverfahren. Anschließend können Anträge zum Wahlverfahren gestellt, 
begründet und abgestimmt werden. 

 
§20 Wahlgang 

(1) Der Wahlgang umfasst alle Geschäftshandlungen von der Aufstellung der Kandidierenden bis zur 
Verkündung der Wahlergebnisse. 

(2) Mitglieder des Studierendenparlamentes können bis zur Schließung der Wahlvorschlagsliste 
Kandidierendenlisten bzw. Kandidat*innen benennen. Abweichend von Satz 1 ist für die Wahl der 
AStA-Mitglieder außer dem Vorstand das Vorschlagsrecht durch die Satzung gesondert geregelt. 
Für Nachwahlen gilt das nach §22 eingeschränkte Vorschlagsrecht. 

(3) Die*der Kandidierende können sich vorstellen und an sie gerichtete Fragen beantworten. 2Pro 
Wahlgang beträgt die Zeit für Fragen in Minuten die Zahl der Kandidat*innen multipliziert mit 2, 
jedoch mindestens fünf Minuten und höchstens 20 Minuten; 

(4) Auf Verlangen von mindestens einem Drittel der anwesenden Mitglieder des 
Studierendenparlamentes muss das Studierendenparlament im Anschluss an die Vorstellung aller 
Kandidierenden eine Personaldebatte durchführen, die auf zehn Minuten pro Wahlgang begrenzt 
ist. 

(5) Nach Vorstellung und ggf. Personaldebatte schließt das Präsidium die Wahlvorschlagsliste und 
eröffnet die Wahlabstimmung, zählt die Stimmen aus und verkündet das Wahlergebnis. 
 

§21 Wahlabstimmung 
(1) Jede*Jeder Parlamentarier*in hat eine Stimme. 
(2) Wahlen werden in geheimer Abstimmung durchgeführt. Sie können offen durchgeführt werden, 

wenn nur so viele Kandidaten vorgeschlagen sind, wie Personen zu wählen sind, und sich kein 
Widerspruch erhebt. In diesem Fall müssen alle Kandidierenden den Raum verlassen, wobei ihre 
Stimme für sie bzw. ihre Liste gezählt wird. 

(3) Wahlen, bei denen mehrere Personen zu wählen sind, werden in der Regel in Listenwahl 
durchgeführt und die Besetzung der zu wählenden Ämter, Mandate und Funktionen erfolgt nach 
dem d’hondtschen Höchstzahlverfahren. 

(4) Wahlen, bei denen nur eine Person zu wählen ist, werden in Einzelwahl gewählt. Gewählt ist 
die*derjenige Kandidat*in, die*der die Mehrheit aller abgegebenen gültigen Stimmen ohne 
Einberechnung der Enthaltungen erhält. Erreicht bei der ersten Abstimmung niemand die 
erforderliche Mehrheit ist, unverzüglich eine Stichwahl zwischen den beiden Personen mit den 
meisten der abgegebenen Stimmen durchzuführen. 

(5) Wahlen zum AStA-Vorstand werden wie Einzelwahl abgestimmt, wobei Wahlvorschläge beide 
Vorstandsmitglieder benennen müssen. Gewählt ist ein Wahlvorschlag, der die satzungsgemäße 
Mehrheit erhält.  

(6) Kann ein Mandat wegen Stimmengleichheit nicht eindeutig vergeben werden, wird die 
Wahlabstimmung wiederholt. Bei erneuter Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
 

§22 Nachwahl 
(1) 1Scheidet während der Wahlperiode eine gewählte Person aus dem aus, wofür sie gewählt wurde, 

findet eine Nachwahl statt.  
(2) Bei Nachwahl für eine Wahl die nach §21(3) stattgefunden hat, hat das Vorschlagsrecht die 

Fraktion, der die ausgeschiedene Person zum Zeitpunkt ihrer Wahl angehört hat. 3Findet dieser 
Vorschlag nicht die relative Mehrheit, findet ein zweiter Wahlgang statt, für den Satz 1 weiterhin 
gilt. 4Findet dieser Vorschlag erneut nicht die relative Mehrheit, findet eine Neuwahl des gesamten 
Gremiums statt. 

(3) Bei Nachwahl für eine Wahl die nach §21(4) findet eine Neuwahl statt. 
 



§23 Alternatives Wahlverfahren nach Zählgemeinschaften 
(1) Außer bei der Wahl des Präsidiums, des AStA-Vorstands, des Wirtschaftsrats sowie der 

obligatorischen Ausschüsse kann das Studierendenparlament bei Wahlen, bei denen mehrere 
Personen zu wählen sind, ein Wahlverfahren nach Zählgemeinschaften beschließen. 

(2) Hat das Studierendenparlament ein Wahlverfahren nach Zählgemeinschaften beschlossen, so 
können die Fraktionen einzeln oder mehrere Fraktionen gemeinsam jeweils eine Zählgemeinschaft 
bilden. Diese muss dem Präsidium binnen 6 Tagen nach Beschluss gemäß Abs. 1 schriftlich angezeigt 
werden. Die bei der Wahl zu vergebenden Mandate werden auf die Zählgemeinschaften nach dem 
d’hondtschen Höchstzahlverfahren aufgeteilt. Für die so verteilten Mandate benennen die 
Zählgemeinschaften die Personen, die das Mandat wahrnehmen. Die in diesem Verfahren 
benannten Personen gelten als gewählt. 

(3) Scheidet während der Wahlperiode eine nach Zählgemeinschaften gewählte Person aus, benennt 
die Zählgemeinschaft, die diese Person benannt hatte eine Nachfolge. 

(4) Die gewählten Personen sollen sich in der ersten Sitzung des Studierendenparlaments nach ihrer 
Wahl im Rahmen des Berichts des Präsidiums kurz Vorstellen. 

 
§24 Abwahl und Neuwahl 

(1) Das Studierendenparlament kann mit der Mehrheit des Parlaments, für jede von ihm durchgeführte 
Wahl eine Neuwahl beschließen. Die Neuwahl ist für den auf den Beschluss folgenden Sitzungstag 
auf die Tagesordnung zu setzen. 

(2) Das Studierendenparlament kann mit einer Zweidrittelmehrheit einer von ihr gewählten Person das 
Misstrauen aussprechen, wenn ein entsprechender Antrag vorliegt. Ist einer gewählten Person das 
Misstrauen ausgesprochen, führt sie ihre Aufgaben bis zur Neuwahl fort. Der Misstrauensantrag 
kann frühestens am siebten Tag nach der Einreichung beim Präsidium auf die Tagesordnung gesetzt 
werden. Liegt ein entsprechender Antrag vor, ist sowohl der Antrag auf die Tagesordnung zu setzen, 
als auch im direkten Anschluss ein optionaler Tagesordnungspunkt zur Neu-, bzw. Nachwahl. 
 

§25 Anwendung der Wahlvorschriften bei anderen Personalentscheidungen 
(1) Für die Bestätigung der Zusammensetzung des AStA gelten sinngemäß die Vorschriften des §20 mit 

der Einschränkung, dass das Vorschlagsrecht ausschließlich beim AStA-Vorstand liegt. Die 
Zusammensetzung wird in offener Abstimmung durchgeführt und verlangt eine einfache Mehrheit. 
Geheime Abstimmung kann gemäß §16(7) beantragt werden. 

(2) Teilautonomen ReferentInnen haben auf Wunsch das Recht, sich gemäß den Vorschriften des §20 
vorzustellen und Fragen zu beantworten. Die Bestätigung wird in offener Abstimmung durchgeführt 
und verlangt eine einfache Mehrheit. Geheime Abstimmung kann gemäß §16(7) beantragt werden. 
 

6. Abschnitt: Schlussbestimmungen  
 
§26 Abweichung von der Geschäftsordnung. 

(1) Das Präsidium kann von der Geschäftsordnung geringfügig abweichen, sofern sich kein Wider-
spruch erhebt. 

(2) Um ansonsten die Geschäftsordnung vorüber-gehend in Einzelpunkten außer Kraft zu setzen bedarf 
es der Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden ParlamentarierInnen. 

 
§27 Änderung der Geschäftsordnung. 

(1) Anträge zur Änderung der Geschäftsordnung müssen mindestens sechs Tage vor der Sitzung auf der 
sie behandelt werden sollen eingereicht werden und sollen durch das Präsidium ohne Verzug an die 
Mitglieder des Studierendenparlaments versendet werden. Sie erfordern die Ja-Stimmen von mehr 
als der Hälfte der anwesenden ParlamentarierInnen. 
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Wahl des Präsidiums des Studierendenparlaments für die 
Legislaturperiode 20/21 
 
 
 
Das Studierendenparlament wolle beschließen: 
 
 
Das Coronavirus beeinflusst das alltägliche Leben in sämtlichen Bereichen. Im Sinne der bereits 
erfolgten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Freien und Hansestadt 
Hamburg sollte die Tagesordnung der anstehenden Sitzung auf wesentliche und für die 
Parlamentsarbeit notwendige Aspekte reduziert werden. Um eine konstruktive Arbeit des 
Studierendenparlaments für die Legislatur 2020/2021 weiterhin gewährleisten zu können, möchten 
wir die konstituierende Sitzung vorrangig zur Wahl des Präsidiums nutzen ohne sich zuerst eine 
Geschäftsordnung zu geben. Das Verfahren der Wahl wird unten beschrieben. 
 
Antrag zur Festlegung der Tagesordnung: 

1. Punkt der Tagesordnung: “Die Wahl des Präsidiums des Studierendenparlaments für die 
Legislaturperiode 20/21” 

 
Begründung: 
In den Sitzungen des Studierendenparlaments vom 06.06.2019 und vom 11.07.2019 wurden die 
beantragten Punkte in der Tagesordnung an den Schluss derselben platziert. Die Erfahrung aus den 
genannten Sitzungen zeigt, dass dies bedingt durch unsere begrenzte Zeit nicht realisiert werden 
kann, sodass die Wahl des Präsidiums schon in der Legislaturperiode 19/20 ausgeblieben ist. Um 
diesem Umstand vorzugreifen, möchten wir die Konstituierung des Studierendenparlaments am 2. 
Juli 2020 nutzen, um die Präsidiumswahl durchzuführen. Dafür ist es notwendig die 
Präsidiumsdebatte an erster Stelle der Tagesordnung zu platzieren, damit das 
Studierendenparlament seinen Verpflichtungen nach Art. 16 (1) der Satzung der Studierendenschaft 
der Universität Hamburg vom 20. Januar 1992 nachkommen kann. 
 
Wahlverfahren: 
Für die Wahl des Präsidiums können Listen von 1 bis zu drei ParlamentarierInnen eingereicht 
werden. Anschließend hat jede Liste pro Listenplatz 4 Minuten zur Vorstellung. Nach der Vorstellung 
folgt eine 10 minütige Pause. Jeder Parlamentarier/ jede Parlamentarierin hat eine Stimme. Es kann 
nur die gesamte Liste gewählt werden. Die Vergabe erfolgt nach dem d'Hondt'schen 
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Höchstzahlverfahren. Bei Stimmengleichheit entscheidet, abweichend zum d’Hondt’schen Verfahren, 
eine Stichwahl zwischen den betreffenden Listen. 



Studierendenparlament 

der Universität Hamburg 
Vorlage 2021/16 

  

Wahlperiode 2020/2021 24.06.2020 

 
 
 
 

Wahlvorschlag 
der Mitglieder Fiona Nagorsnik (CampusGrün) und Gunhild Berdal (Liste 
LINKS) 
 
 
 

Kandidatur von Fiona Nagorsnik und Gunhild Berdal für das 
Präsidium des Studierendenparlamentes 

 
 

 
Für einen kämpferischen Neustart des Studierendenparlamentes! 
 
Kandidatur von Fiona Nagorsnik und Gunhild Berdal 
 
Die aktuelle weltpolitische Lage polarisiert an allen Ecken. Die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus zeigt 
sich auf allen Ebenen und weltweit gehen Menschen auf die Straße um gegen die Misstände zu 
protestieren. Viele Probleme, welche zu vermeintlich normal geltenden Zeiten schon akut sind spitzen 
sich massiv zu: Sei es (häusliche) Gewalt gegenüber Frauen und Kindern, soziale Vereinzelung oder 
Leben am Existenzminimum. All diese Probleme sind Probleme welche, die Gesellschaft und die 
Studierendenschaft bewegen. Gegen die Verrohung des gesellschaftlichen Klimas bis hin zu 
rassistischen Morden ist die Erinnerung an den historischen Faschismus wach zu halten, eine 
demokratische Kultur in allen Lebensbereichen zu befördern und soziale Lebensbedingungen für alle 
Menschen durchzusetzen.  
 
Um dafür wirksam(er) zu werden, müssen wir die Verfaßte Studierendenschaft als erkämpfte 
Errungenschaft neu in die Lage versetzen, soziale Interessenvertretung zu sein. In Zeiten von 
Coronakrise, Hartz IV, Prekariät und chronischer Unterfinanzierung der Hochschulen ist z.B. BaföG für 
alle, ein Studierendenwerk, das den Namen verdient und komfortables, günstiges Wohnen als Beitrag 
zum kritischen, kreativen wissenschaftlichen Arbeiten von zentraler Bedeutung. Daß Studierenden sich 
in Fachschaftsräten und politischen Gruppen zusammenschließen, um ihre Lage zu verbessern, sollte 
selbstverständlich werden; das Studierendenparlament soll ein Forum des lebendigen Streits aller 
Beteiligten und der AStA organisierendes Zentrum sein. Nur, wenn die Kontroversen um Ausrichtung 
und Tragweite der Aktivitäten ausgetragen werden, kann auch die politische Handlungsfähigkeit der 
gesamten VS erhöht werden und das Studierendenparlament selbst Anziehungspunkt für politisch 
Aktive und Neugierige und Akteur im öffentlichen Raum sein - an der Uni, in der Stadt und darüber 
hinaus. 
 
Dafür stehen und arbeiten wir:  
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- Das Studierendenparlament wählt gleich auf der ersten Sitzung das Präsidium neu. Das ist elementar 
dafür, daß das StuPa arbeiten kann und die Wahlen der Ausschüsse, des Ältestenrates und des AStA 
demokratisch erfolgen können. Das Gremium muß tatsächlich plural zusammengesetzt sein, 
gleichberechtigt und kooperativ arbeiten. Es hat das Gesamtinteresse des Parlaments und der 
Studierenden zu vertreten, die Sitzungen mit (der Verschickung von) Vorlagen vorzubereiten und 
demokratisch zu leiten, die Fachschaftsräte und interessierte Öffentlichkeit einzuladen und 
einzubeziehen, die StuPa-Wahl unparteiisch und absolut demokratisch zu organisieren.  
 
- Wir brauchen eine Geschäftsordnung, die echte Meinungsbildung und demokratische Prozesse 
ermöglicht. Das Rederecht im Parlament muß wieder selbstverständlich sein - für alle Studierenden. 
Die Aktuelle Stunde als offene Aussprache über brennende Themen, an der alle sich beteiligen können 
und ohne Entscheidungsdruck, ist wiederzubeleben. Wir setzen uns für eine Diskussionskultur ein, in 
der entgegen Konkurrenz und Leistungsdruck keineR Angst haben muß, sich zu Wort zu melden und 
ermuntern besonders auch Frauen dazu, sich einzumischen. 
 
- Das Parlament tagt alle zwei Wochen und gibt sich für die Legislatur eine eigene Arbeitsplanung mit 
inhaltlichen Schwerpunkten, die das Präsidium auch der Öffentlichkeit bereitstellt. Zu aktuellen 
Ereignissen kann es Sondersitzungen geben. Alle Beteiligten sind verantwortlich für faire Debatten und 
ein hohes Niveau. Ein lebendiges Studierendenparlament ist auch für Neue interessant und trägt mit 
dazu bei, die Wahlbeteiligung zu erhöhen.  
 
- Die AStA-Programmatik und damit die Debatte um Inhalt und Zweck der künftigen AStA-Politik wird 
im Parlament gründlich diskutiert und der AStA wird auf der Grundlage demokratisch gewählt. Wir 
wollen den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Studierendenparlament, AStA, 
Fachschaftsräten und anderen Aktiven zu übergreifenden Themen und Kampagnen intensivieren.  
 
- Die demokratisch zu wählenden Ausschüsse wollen wir darin unterstüzen, daß eine übergreifende, 
produktive Arbeit möglich ist. Von Geschäftsordnung und Haushaltslesungen bis zu inhaltlichen 
Anliegen und Anträgen soll alles transparent organisiert und für alle nachvollziehbar sein.  
 
So kann die Verfaßte Studierendenschaft ihren gesellschaftlichen Gestaltungsauftrag positiv 
verwirklichen und so kann der Streit im Studierendenparlament Spaß machen und dazu beitragen, daß 
alle klüger und kämpferischer werden.  
Wir haben viel zu tun und zu gewinnen!  
 
 
 
 
 
Hamburg, den 24. Juni 2020 
 
gez. Fiona Nagorsnik 
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Haushalts und Finanzvorlage 
des Allgemeinen Studierendenausschusses 
 
 
 

Entwurf eines geänderten Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 
2019/2020 (Nachtragshaushalt 2019/2020) 
 
 
 
 
An den  
Präsidenten des 
Studierendenparlamentes 
 
 
 
Hiermit übersende ich gemäß § 14 der Wirtschaftsordnung der Studierendenschaft den vom 
Allgemeinen Studierendenausschuss beschlossenen 
 
 

Entwurf eines geänderten Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 
2019/2020 (Nachtragshaushalt 2019/2020). 

 
 
Ich bitte, die Beschlussfassung des Studierendenparlamentes herbeizuführen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Yannes Janert 



Deckblatt für den Entwurf eines geänderten Haushaltplans für das 

Haushaltsjahr 2019/2020 (Nachtragshaushalt 2019/2020)

§ 1 Die Haushaltsperiode beginnt am 1. Oktober 2019 und endet am 30. September 2020.
§ 2 Die veranschlagten Ausgaben haben „Soll-Charakter“ bezogen auf die zu buchenden Aufwendungen.

§ 3 Überplanmäßige Einnahmen in den Kontengruppen 3|1|00|00, 3|3|00|00, 3|4|00|00 und 3|5|00|00 stehen den jeweiligen Referaten, 
dem Parlament oder den Fachschaften in vollem Umfang zur Verfügung (per Sollaufstockung). 
§ 4 Gemäß § 10 der Wirtschaftsordnung der Studierendenschaft sind die zu den Titelgruppen 5|1|00|00, 5|3|00|00, 5|4|00|00, 5|5|00|00  
und 5|6|00|00 eingerichteten Haushaltsfonds einseitig deckungsfähig zugunsten aller Untertitel dieser Gruppen.
§ 5 Alle Titel der Kontogruppen 5|1|01|00, 5|1|02|00, 5|1|03|00, 5|1|04|00, 5|1|05|00, 5|1|06|00, 5|1|07|00, 5|1|08|00, 5|1|09|00, 5|1|10|00, 
5|1|11|00, 5|1|97|00, 5|1|98|00, 5|1|99|00, 5|3|01|00, 5|3|02|00, 5|3|03|00, 5|3|04|00, 5|3|05|00, 5|4|01|00, 5|4|02|00, 5|4|99|00, 5|6|00|00 
sind innerhalb der jeweiligen Kontengruppe gegenseitig deckungsfähig.
§ 6 Alle Titel der Kategorie 5|1|00|00 sind einseitig deckungsfähig zugunsten aller Titel der Kategorie 5|2|00|00.
§ 7 Alle Titel der Kategorie 5|1|00|00 sind einseitig deckungsfähig zugunsten aller Titel der Kontogruppen 5|1|97|00, 5|1|98|00, 5|1|99|00 
und der Kategorie 5|5|00|00.
§ 8 Alle Titel der Kategorie 5|1|00|00 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Summe der Kategorie 5|5|00|00.
§ 9 Alle Titel der Kategorien 5|1|00|00, 5|4|00|00 und 5|6|00|00 sind einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 5|4|02|00.
§ 10 Alle Untertitel der Kontogruppen 5|3|01|00, 5|3|02|00, 5|3|03|00 und 5|3|04|00 sind einseitig deckungsfähig zugunsten des Kontos 
5|2|99|99.



X | X | XX | XX Art Zu § 1: Festlegung der Haushaltsperiode. Änderung nur über Wirtschaftsordnung möglich
3 Einnahmen Zu § 2: Konkrete Ausgaben können erst durch den AStA beschlossen werden.
5 Ausgaben Zu § 3: Die Kategorien beziehen sich auf die Einnahmen der jeweiligen Gruppe

X | X | XX | XX Kategorie

1 AStA
2 AStA-Beratung
3 Teilautonome
4 Parlament Zu § 6: AStA zu AStA-Beratung
5 Fachschaftsräte Zu § 7: AStA zu übergreifende Kosten 510000 und zu Übergreifende Sachkosten
6 Übergreifend Zu § 8: AStA zur Kategorie Fachschaftsräte summiert.
7 Haushaltsfonds Zu § 9: AStA, Parlament und übergreifende Sachkosten zu Wahlen
8 Rücklagen Zu § 10: RIS, RBCS, Queer und Alle Frauen*-Referat zu Sonstiges (Teilautonome)

X | X | XX | XX Kontogruppe

laufende Nummern innerhalb der Kategorie
z.B. nach Referaten oder Fakultäten

X | X | XX | XX Konto

laufende Nummern innerhalb der Gruppe
z.B. nach Sachkosten, Projektkräften

oder Fachschaftsräten - Die Trennstriche bei der Kontierung dienen zur besseren Lesbarkeit des Haushaltsplans (siehe links). In 
der Buchhaltung werden diese nicht verwendet.

- Alle Ausgaben der VS werden (ausgenommen personenbezogene Daten) vollständig und kommentiert 
veröffentlicht, damit eine höhere Transparenz geschaffen wird.

Changelog

Laufender Haushalt

Hier wird vermerkt, unter welcher KT oder welchem Namen das betreffende Konto im Haushalt 2019/2020 
zu finden war. Keine Eintragung bedeutet, dass keinerlei Änderungen vorgenommen wurden.

Zu § 5: Alle AStA Referate jeweils, AStA-Gemeinsame Projekte, AStA-Kooperationen, AStA-übergreifende 
Kosten, alle Teilautonomen Referate jeweils, Teilautonome-Übergreifende Kosten, Wahlen, Präsidium, 
Parlament-Übergreifende Kosten, Übergreifende Sachkosten (ausgenommen Semesterticket Härtefonds).

Erläuterungen zum Haushalt 2019/2020
KT Deckblatt

Zu § 4: 5|7|01|00 zu 5|1|00|00 (AStA), 5|7|02|00 zu 5|2|00|00 (Teilautonome), 5|7|03|00 zu 5|3|00|00 
(Parlament), 5|7|04|00 zu 5|4|00|00 (Fachschaftsräte), 5|7|05|00 zu 5|5|00|00 (Übergreifende Sachkosten) 



NHH 19/20 Bemerkungen 

Soll  Ist 2019/09 Soll  Ist 2020/05 Soll KT alt
3 | 0 | 00 | 00 Einnahmen Verfasste Studierendenschaft

3 | 1 | 00 | 00 Einnahmen Allgemeiner Studierendenausschuss

3 | 1 | 04 | 00 Werbung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 | 1 | 07 | 00 Außerordentliche Einnahmen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 | 1 | 07 | 05 Erträge abgeschriebener Foderungen
3 | 1 | 97 | 00 Einnahmen aus gemeinsamen Projekten neu

3 | 1 | 97 | 01 Kulturkurse & Tutorien 14.000,00 € 7.365,00 € 10.000,00 € 4.170,00 € 7.500,00 € 3E+05

3 | 1 | 97 | 02 Studierendenfestival 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3E+05

3 | 1 | 97 | 03 Aktivitäten / Veranstaltungen 11.000,00 € 2.061,46 € 10.000,00 € 2.301,98 € 10.000,00 € 3E+05

3 | 1 | 98 | 00 Einnahmen aus Kooperationen 30.000,00 € 22.500,00 € 30.000,00 € 9.177,19 € 30.000,00 € 3E+05

3 | 1 | 99 | 00 sonstige Einnahmen 0,00 € 17,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3E+05

∑ 3|1|00|00 60.000,00 € 31.943,82 € 55.000,00 € 15.649,17 € 47.500,00 € 

3 | 3 | 00 | 00 Einnahmen Teilautonome AStA-Referate  - €  - €  - €  - €  - € 3E+05

3 | 4 | 00 | 00 Einnahmen Parlament  - €  - €  - €  - €  - € 3E+05

3 | 5 | 00 | 00 Einnahmen der Fachschaften  - €  - €  - €  - €  - € 3E+05

3 | 6 | 00 | 00 übergreifende Einnahmen neu

3 | 6 | 01 | 00 Semesterbeiträge Studierende 967.500,00 € 811.381,96 € 360.000,00 € 3E+05

3 | 6 | 01 | 01 Voll Zahlende 954.775,00 €        497.687,00 € 954.775,00 €        neu

3 | 6 | 01 | 02 HAW-Doppelzahler 9.959,00 €            5.041,12 € 9.959,00 €            neu

3 | 6 | 01 | 03 TUHH-Doppelzahler 10.446,00 €          5.713,20 € 10.446,00 €          neu

∑ 3|6|01|00 967.500,00 € 811.381,96 € 975.180,00 € 868.441,32 € 975.180,00 € 

3 | 6 | 02 | 00 Zinsen  - €  - €  - €  - €  - € 3E+05

3 | 6 | 03 | 00 Haushaltsergebnis Vorjahr 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3E+05

∑ 3|6|00|00 967.500,00 € 811.381,96 € 975.180,00 € 868.441,32 € 975.180,00 € 

3 | 8 | 00 | 00 Entnahme aus Allgemeiner Rücklage / Eigenkapital 50.000,00 € 0,00 € 24.300,00 € 0,00 € 24.478,40 € 3E+05

∑ 3|0|00|00      1.077.500,00 €    843.325,78 € 1.054.480,00 €    884.090,49 € 1.047.158,40 €

Changelog HH 19/20 
KT Titel HH 18/19 HH 19/20



NHH 19/20 Bemerkungen 

Soll  Ist 2019/09 Soll  Ist 2020/05 Soll KT alt

Changelog HH 19/20 
KT Titel HH 18/19 HH 19/20

5 | 0 | 00 | 00 Ausgaben

5 | 1 | 00 | 00 AStA

5 | 1 | 01 | 00 Vorstand und Öffentlichkeitsarbeit neu

5 | 1 | 01 | 01 Sachkosten 2.000,00 € 1.980,87 € 3.000,00 € 1.454,56 € 3.000,00 € 5E+05

5 | 1 | 01 | 02 Publikationen 11.000,00 € 3.983,60 € 11.000,00 € 1.983,80 € 11.000,00 € 5E+05

5 | 1 | 01 | 03 AStA-Sekreteriat 45.400,00 € 33.886,62 € 45.400,00 € 30.012,76 € 45.400,00 € 5E+05

5 | 1 | 01 | 04 Aufwandsentschädigungen 94.400,00 € 59.700,00 € 23.400,00 € 15.600,00 € 23.400,00 € 5E+05

5 | 1 | 01 | 05 Projektkräfte 72.000,00 € 53.636,21 € 10.800,00 € 4.512,25 € 11.800,00 € 5E+05

5 | 1 | 01 | 06 Honorare/Gehälter Publikationsverbreitung 3.000,00 € 1.920,00 € 3.000,00 € 980,00 € 3.000,00 € 5E+05

∑ 5|1|01|00 227.800,00 € 155.107,30 € 96.600,00 € 54.543,37 € 97.600,00 € 

5 | 1 | 02 | 00 Finanzreferat neu

5 | 1 | 02 | 01 Sachkosten 1.500,00 € 580,75 € 1.500,00 € 501,41 € 1.500,00 € 5E+05

5 | 1 | 02 | 02 Festangestellte 32.400,00 € 24.086,14 € 32.400,00 € 19.933,36 € 32.400,00 € 5E+05

5 | 1 | 02 | 03 Aufwandsentschädigungen 7.800,00 € 4.750,00 € 7.800,00 € neu

5 | 1 | 01 | 04 Projektkräfte 4.800,00 € 3.050,00 € 5.200,00 € neu

∑ 5|1|02|00 33.900,00 € 24.666,89 € 46.500,00 € 28.234,77 € 46.900,00 € 

5 | 1 | 03 | 00 Infotreff neu

5 | 1 | 03 | 01 Sachkosten Infotreff 14.000,00 € 5.361,75 € 14.000,00 € 6.850,29 € 14.000,00 € 5E+05

5 | 1 | 03 | 02 Personal Infotreff 21.600,00 € 12.387,06 € 21.600,00 € 15.821,10 € 21.600,00 € 5E+05

∑ 5|1|03|00 35.600,00 € 17.748,81 € 35.600,00 € 22.671,39 € 35.600,00 € 

5 | 1 | 05 | 00 Hochschulpolitik, Vernetzung neu

5 | 1 | 05 | 01 Sachkosten 3.000,00 € 1.232,68 € 1.500,00 € 80,00 € 1.500,00 € 5E+05

5 | 1 | 05 | 02 Aufwandsentschädigungen 7.800,00 € 5.200,00 € 7.800,00 € neu

5 | 1 | 05 | 03 Projektkräfte 9.600,00 € 6.293,76 € 9.200,00 € neu

∑ 5|1|05|00 3.000,00 € 1.232,68 € 18.900,00 € 11.573,76 € 18.500,00 € 

5 | 1 | 06 | 00 Soziales neu

5 | 1 | 06 | 01 Sachkosten 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € neu

5 | 1 | 06 | 02 Aufwandsentschädigungen 7.800,00 € 5.200,00 € 7.800,00 € neu

5 | 1 | 06 | 03 Projektkräfte 9.600,00 € 6.800,00 € 8.800,00 € neu

∑ 5|1|06|00  - €  - € 18.900,00 € 12.000,00 € 18.100,00 € 

5 | 1 | 07 | 00 Digitales & Technik neu Umbenennung Service & Technik 
5 | 1 | 07 | 01 Sachkosten 3.000,00 € 1.039,33 € 1.500,00 € 244,23 € 1.500,00 € 5E+05

5 | 1 | 07 | 02 Aufwandsentschädigungen 7.800,00 € 5.200,00 € 7.800,00 € neu

5 | 1 | 07 | 03 Projektkräfte 9.600,00 € 4.051,67 € 9.200,00 € neu

∑ 5|1|07|00 3.000,00 € 1.039,33 € 18.900,00 € 9.495,90 € 18.500,00 € 
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Soll  Ist 2019/09 Soll  Ist 2020/05 Soll KT alt

Changelog HH 19/20 
KT Titel HH 18/19 HH 19/20

5 | 1 | 08 | 00 Kultur neu

5 | 1 | 08 | 01 Sachkosten 1.500,00 € 608,46 1.500,00 €           215,50 € 1.500,00 € 5E+05

5 | 1 | 08 | 02 Aufwandsentschädigungen 7.800,00 € 5.200,00 € 7.800,00 € neu

5 | 1 | 08 | 03 Projektkräfte 9.600,00 € 10.300,00 € 9.600,00 € neu

5 | 1 | 08 | 04 Projektkraft Kulturkurse 4.800,00 € 0,00 € 4.800,00 € neu

∑ 5|1|08|00 1.500,00 € 608,46 € 23.700,00 € 15.715,50 € 23.700,00 € 

5 | 1 | 09 | 00 Nachhaltigkeit neu

5 | 1 | 09 | 01 Sachkosten 1.500,00 € 529,97 1.500,00 € 98,55 € 1.500,00 € 5E+05

5 | 1 | 09 | 02 Aufwandsentschädigungen 7.800,00 € 5.200,00 € 7.800,00 € neu

5 | 1 | 09 | 03 Projektkräfte 9.600,00 € 5.940,00 € 9.600,00 € neu

∑ 5|1|09|00 1.500,00 € 529,97 € 18.900,00 € 11.238,55 € 18.900,00 € 

5 | 1 | 10 | 00 Antidiskriminierung und Soziale Bewegung neu Umbennung Antidiskriminierung 
5 | 1 | 10 | 01 Sachkosten 1.500,00 € 1.476,35 € 1.500,00 € 60,59 € 2.500,00 € 5E+05

5 | 1 | 10 | 02 Aufwandsentschädigungen 7.800,00 € 5.200,00 € 9.100,00 € neu

5 | 1 | 10 | 03 Projektkräfte 9.600,00 € 5.070,00 € 9.600,00 € neu

∑ 5|1|10|00 1.500,00 € 1.476,35 € 18.900,00 € 10.330,59 € 21.200,00 € 

5 | 1 | 11 | 00 Klimakrise neu Umbenennung Arbeiter:innenkinder 

5 | 1 | 11 | 01 Sachkosten 1.500,00 € 350,53 1.500,00 €                   -   € 1.500,00 € 5E+05

5 | 1 | 11 | 02 Aufwandsentschädigungen 7.800,00 € 5.200,00 € 7.800,00 € neu

5 | 1 | 11 | 03 Projektkräfte 9.600,00 € 3.600,00 € 9.600,00 € neu

∑ 5|1|11|00 1.500,00 € 350,53 € 18.900,00 € 8.800,00 € 18.900,00 € 

5 | 1 | 12 | 00 Mobilität und Vernetzung neu zusammengelegt mit Antidiskriminierung 
5 | 1 | 12 | 01 Sachkosten 1.500,00 €           289,53 € 500,00 € neu

5 | 1 | 12 | 02 Aufwandsentschädigungen 7.800,00 € 5.200,00 € 6.500,00 € neu

5 | 1 | 12 | 03 Projektkräfte 9.600,00 € 3.475,00 € 8.000,00 € neu

∑ 5|1|12|00  - €  - € 18.900,00 € 8.964,53 € 15.000,00 € 

5 | 1 | 13 | 00 Campus Leben neu

5 | 1 | 13 | 01 Sachkosten 1.500,00 €             66,00 € 1.500,00 € neu

5 | 1 | 13 | 02 Aufwandsentschädigungen 7.800,00 € 4.800,00 € 7.800,00 € neu

5 | 1 | 13 | 03 Projektkräfte 9.600,00 € 6.000,00 € 9.200,00 € neu

∑ 5|1|13|00  - €  - € 18.900,00 € 10.866,00 € 18.500,00 € 

nachrichtlich: ∑ Sachkosten 29.500,00 € 13.160,69 € 33.000,00 € 11.441,02 € 33.600,00 € 

nachrichtlich: ∑ Projektkräfte 72.000,00 € 53.636,21 € 106.800,00 € 74.913,78 € 104.600,00 € 

nachrichtlich: ∑ Aufwandsentschädigungen 94.400,00 € 59.700,00 € 101.400,00 € 66.750,00 € 101.400,00 € 

nachrichtlich: ∑ oben stehende 195.900,00 € 126.496,90 € 241.200,00 € 153.104,80 € 239.600,00 € 



NHH 19/20 Bemerkungen 

Soll  Ist 2019/09 Soll  Ist 2020/05 Soll KT alt

Changelog HH 19/20 
KT Titel HH 18/19 HH 19/20

5 | 1 | 96 | 00 AStA Gemeinsame Projekte 5E+05

5 | 1 | 96 | 01 Kulturkurse & Tutorien 25.000,00 € 8.536,36 € 20.000,00 € 6.066,86 € 16.000,00 € 5E+05

5 | 1 | 96 | 02 Studierendenfestival 20.000,00 € 8.415,41 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Großveranstaltungen sind bis 

zum 31.08.20 untersagt. 5E+05

5 | 1 | 96 | 03 Aktionen, Veranstaltungen & Demos 15.000,00 € 17.813,49 € 20.000,00 € 13.363,75 € 25.000,00 € 5E+05

5 | 1 | 96 | 04 Klimademonstrationen und -aktionen 5.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € neu  Umbenennung CampusCard
5 | 1 | 96 | 97 Demonstrationen (Eigene) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5E+05

5 | 1 | 96 | 98 Demonstrationen und Veranstaltungen (nicht eigene) 5.000,00 € 3.880,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5E+05

5 | 1 | 96 | 99 Kalendasta 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5E+05

∑ 5|1|96|00 65.000,00 € 38.645,39 € 55.000,00 € 19.430,61 € 42.000,00 € 

5 | 1 | 97 | 00 Kooperationen 5E+05

5 | 1 | 97 | 01 Initiativen 10.000,00 € 7.185,37 € 10.000,00 € 6.594,77 € 15.000,00 € 5E+05

5 | 1 | 97 | 02 Uni-Eltern 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 1.861,37 € 4.000,00 € 5E+05

5 | 1 | 97 | 03 Vorlesung "Jenseits der Geschlechtergrenzen" 5.500,00 € 3.929,89 € 5.500,00 € 693,16 € 5.500,00 € 5E+05

5 | 1 | 97 | 04 Kultur Freikarte 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 € 5E+05

5 | 1 | 97 | 05 Mitgliedschaft FZS 15.000,00 € 15.000,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 5E+05

5 | 1 | 97 | 06 Mitgliedschaft BdWi 552,00 € 147,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5E+05

5 | 1 | 97 | 99 Sonstiges  - €  - € 50,00 € 200,00 € 5E+05

∑ 5|1|97|00 44.052,00 € 35.262,26 € 30.000,00 € 9.199,30 € 35.200,00 € 

5 | 1 | 98 | 00 übergreifende Kosten 510000 5E+05

5 | 1 | 98 | 01 Sozialversicherungsabgaben AStA 70.000,00 € 49.034,67 € 55.200,00 € 37.117,97 € 54.600,00 € 5E+05

5 | 1 | 98 | 03 Pauschalsteuer 3.100,00 € 2.063,45 € 2.700,00 € 1.422,63 € 2.800,00 € 5E+05

5 | 1 | 98 | 04 Über- / Vertretungsstunden 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 517,50 € 1.500,00 € 5E+05

5 | 1 | 98 | 05 freiwillige soziale Leistungen 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 5E+05

5 | 1 | 98 | 06 Rechtskosten AStA 12.200,00 € 9.621,44 € 12.200,00 € 9.000,00 € 15.000,00 € 5E+05

5 | 1 | 98 | 07 Reisekosten AStA 3.000,00 € 2.556,10 € 3.000,00 € 70,80 € 2.000,00 € 5E+05

5 | 1 | 98 | 08 Büroräume/Ausstattung AStA 3.000,00 € 1.521,66 € 3.000,00 € 2.030,50 € 4.000,00 € 5E+05

5 | 1 | 98 | 09 Bürobedarf AStA 6.000,00 € 2.331,89 € 6.000,00 € 1.135,16 € 6.000,00 € 5E+05

5 | 1 | 98 | 10 Musterklagen / Kostenübernahmen 10.000,00 € 3.046,15 € 10.000,00 € 748,44 € 10.000,00 € 5E+05

5 | 1 | 98 | 11 Wasserspender 2.000,00 € 1.534,96 € 2.000,00 € 1.199,22 € 2.000,00 € 5E+05

5 | 1 | 98 | 12 Fortbildungen Angstellte 4.000,00 € 285,60 € 4.000,00 € neu

5 | 1 | 98 | 98 KSK 1.500,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 5E+05

5 | 1 | 98 | 99 laufender Betrieb 2.000,00 € 210,00 € 2.000,00 € 210,00 € 2.000,00 € 5E+05

∑ 5|1|98|00 114.800,00 € 71.920,32 € 103.100,00 € 53.737,82 € 105.400,00 € 

5 | 1 | 99 | 00 Globale Minderausgabe -30.000,00 € -30.000,00 € neu

∑ 5|1|00|00 533.152,00 € 348.588,29 € 511.700,00 € 286.802,09 € 504.000,00 € 



NHH 19/20 Bemerkungen 

Soll  Ist 2019/09 Soll  Ist 2020/05 Soll KT alt

Changelog HH 19/20 
KT Titel HH 18/19 HH 19/20

5 | 2 | 00 | 00 AStA-Beratung 75.000,00 € 59.555,95 € 5E+05

5 | 2 | 01 | 00 Sachkosten 1.000,00 € 1.580,36 € 1.600,00 € neu

5 | 2 | 02 | 00 Personal neu

5 | 2 | 02 | 01 Festangestellte / Koordination 26.000,00 € 14.399,94 € 26.000,00 € neu

5 | 2 | 02 | 02 Steuerberatung 4.000,00 € 3.821,25 € 8.400,00 €

Heraufsetzung aufgrund 

gestiegenen Bedarfs durch 

Corona-Bedingte Beratungen. neu

5 | 2 | 02 | 03 Psychologische Beratung 5.000,00 € 3.750,00 € 5.000,00 € neu

5 | 2 | 02 | 04 SRS-Beratung 27.500,00 € 15.558,48 € 27.500,00 € neu

5 | 2 | 02 | 05 BAföG-Beratung 27.500,00 € 19.944,08 € 27.500,00 € neu

5 | 2 | 02 | 06 Elternberatung 3.500,00 € 2.340,00 € 3.500,00 € neu

5 | 2 | 02 | 07 Arbeitsrechtsberatung 3.100,00 € 2.064,00 € 3.100,00 € neu

5 | 2 | 02 | 08 Semesterticket Härtefonds 5.400,00 € 3.600,00 € 5.400,00 € neu

∑ 5|2|02|00  - €  - € 102.000,00 € 65.477,75 € 106.400,00 € 

5 | 2 | 03 | 00 Fortbildungen 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € neu

5 | 2 | 98 | 00 übergreifende Kosten 520000 neu

5 | 2 | 98 | 01 Sozialversicherungsabgaben 27.400,00 € 16.613,80 € 28.500,00 € neu

5 | 2 | 98 | 02 Pauschalsteuer 1.600,00 € 1.002,07 € 1.700,00 € neu

5 | 2 | 98 | 03 Büroräume/Ausstattung 1.000,00 € 65,08 € 1.000,00 € neu

5 | 1 | 98 | 04 Bürobedarf 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € neu

∑ 5|2|98|00  - €  - € 31.000,00 € 17.680,95 € 32.200,00 € 

∑ 5|2|00|00 75.000,00 € 59.555,95 € 136.000,00 € 84.739,06 € 142.200,00 € 



NHH 19/20 Bemerkungen 

Soll  Ist 2019/09 Soll  Ist 2020/05 Soll KT alt

Changelog HH 19/20 
KT Titel HH 18/19 HH 19/20

5 | 3 | 00 | 00 Teilautonome AStA-Referate 5E+05

5 | 3 | 01 | 00 Referat für internationale Studierende (RIS) 5E+05

5 | 3 | 01 | 01 Sachkosten RIS 7.100,00 € 2.089,39 € 7.100,00 € 1.573,90 € 7.100,00 € 5E+05

5 | 3 | 01 | 02 Aufwandsentschädigung RIS 7.800,00 € 7.660,00 € 7.800,00 € 8.480,00 € 7.800,00 € 5E+05

5 | 3 | 01 | 03 Projektkräfte / Berater / Honorar RIS 8.100,00 € 4.080,00 € 8.100,00 € 3.200,00 € 8.100,00 € 5E+05

∑ 5|3|01|00 23.000,00 € 13.829,39 € 23.000,00 € 13.253,90 € 23.000,00 € 

5 | 3 | 02 | 00

Referat für behinderte und chronisch kranke 

Studierende (RBCS) 5E+05

5 | 3 | 02 | 01 Sachkosten RBCS 7.100,00 € 2.797,97 € 7.100,00 € 4.291,95 € 7.100,00 € 5E+05

5 | 3 | 02 | 02 Aufwandsentschädigung RBCS 7.800,00 € 6.050,00 € 7.800,00 € 5.900,00 € 7.800,00 € 5E+05

5 | 3 | 02 | 03 Projektkräfte / Berater / Honorar RBCS 8.100,00 € 6.718,00 € 8.100,00 € 5.056,00 € 8.100,00 € 5E+05

5 | 3 | 02 | 04 Gebärdensprachdolmetscher*innen/Schriftmittler*innen 13.500,00 € 1.786,24 € 13.500,00 € 933,50 € 13.500,00 € 5E+05

∑ 5|3|02|00 36.500,00 € 17.352,21 € 36.500,00 € 16.181,45 € 36.500,00 € 

5 | 3 | 03 | 00 Queer-Referat (Queer) 5E+05

5 | 3 | 03 | 01 Sachkosten Queer 6.900,00 € 4.902,78 € 6.900,00 € 3.040,05 € 6.900,00 € 5E+05

5 | 3 | 03 | 02 Aufwandsentschädigung Queer 7.800,00 € 4.170,00 € 7.800,00 € 5.500,00 € 7.800,00 € 5E+05

5 | 3 | 03 | 03 Projektkräfte / Berater / Honorar Queer 4.600,00 € 4.150,00 € 4.600,00 € 4.170,00 € 4.600,00 € 5E+05

5 | 3 | 03 | 04 Queere Hochschulwoche 1.200,00 €  - € 1.200,00 €  - € 1.200,00 € 5E+05

5 | 3 | 03 | 05 Christopher Street Day 6.000,00 €  - € 6.000,00 €  - € 6.000,00 € 5E+05

∑ 5|3|03|00 26.500,00 € 13.222,78 € 26.500,00 € 12.710,05 € 26.500,00 € 

5 | 3 | 04 | 00 Alle Frauen*-Referat 5E+05

5 | 3 | 04 | 01 Sachkosten Alle Frauen*-Referat 7.100,00 € 3.466,58 € 7.100,00 € 1.007,90 € 7.100,00 € 5E+05

5 | 3 | 04 | 02 Aufwandsentschädigung Alle Frauen*-Referat 7.800,00 € 2.400,00 € 7.800,00 € 6.560,00 € 7.800,00 € 5E+05

5 | 3 | 04 | 03 Projektkräfte / Berater / Honorar Alle Frauen*-Referat 8.100,00 € 6.414,66 € 8.100,00 € 4.160,00 € 8.100,00 € 5E+05

∑ 5|3|04|00 23.000,00 € 12.281,24 € 23.000,00 € 11.727,90 € 23.000,00 € 

5 | 3 | 99 | 00 übergreifende Kosten 5E+05

5 | 3 | 99 | 01 Sozialversicherungsabgaben Teilautonome 7.000,00 € 4.957,25 € 9.700,00 € 6.907,38 € 9.700,00 € 5E+05

5 | 3 | 99 | 02 Pauschalsteuer 900,00 € 370,56 € 700,00 € 506,56 € 700,00 € 5E+05

5 | 3 | 99 | 99 sonstiges  - €  - €  - €  - €  - € 5E+05

∑ 5|3|99|00 7.900,00 € 5.327,81 € 10.400,00 € 7.413,94 € 10.400,00 € 

∑ 5|3|00|00 116.900,00 € 62.013,43 € 119.400,00 € 61.287,24 € 119.400,00 € 



NHH 19/20 Bemerkungen 

Soll  Ist 2019/09 Soll  Ist 2020/05 Soll KT alt

Changelog HH 19/20 
KT Titel HH 18/19 HH 19/20

5 | 4 | 00 | 00 Parlament 5E+05

5 | 4 | 01 | 00 Wahlen 5E+05

5 | 4 | 01 | 01 Briefwahl,Drucksachen 55.000,00 € 46.739,62 € 55.000,00 € 62.621,16 € 62.621,16 €

Angleichung an Ist 03/20, Topf 

ist geschlossen.  5E+05

5 | 4 | 01 | 02 Wahlpersonal 4.000,00 € 2.400,00 € 4.000,00 € 5.375,00 € 5.375,00 €

Angleichung an Ist 03/20, Topf 

ist geschlossen.  5E+05

5 | 4 | 01 | 03 Wahlauszählung 3.000,00 € 4.715,15 € 3.000,00 € 4.304,37 € 4.304,37 €

Angleichung an Ist 03/20, Topf 

ist geschlossen.  5E+05

5 | 4 | 01 | 04 Wahlen - Sonstiges 2.000,00 € 10.712,18 € 2.000,00 € 344,68 € 344,68 €

Angleichung an Ist 03/20, Topf 

ist geschlossen.  5E+05

∑ 5|4|01|00 64.000,00 € 64.566,95 € 64.000,00 € 72.645,21 € 72.645,21 € 

5 | 4 | 02 | 00 Präsidium neu

5 | 4 | 02 | 01 Sachkosten 30.000,00 € 4.575,67 € 1.500,00 € 81,75 € 1.500,00 € 5E+05

5 | 4 | 02 | 02 Öffentlichkeitsarbeit 8.000,00 € 120,00 € 2.000,00 € 

Ausgleich von Mehrkosten 

Briefwahl. neu

5 | 4 | 02 | 03 Büroräume / Ausstattung 500,00 € 0,00 € 500,00 € 498,61 € 1.000,00 €

Ausgleich von Mehrkosten 

Briefwahl. 5E+05

5 | 4 | 02 | 04 Bürobedarf 2.000,00 € 255,69 € 1.500,00 € 

Ausgleich von Mehrkosten 

Briefwahl. neu

5 | 4 | 02 | 05 Veranstaltungen 5.000,00 €  - € 1.000,00 € 

Ausgleich von Mehrkosten 

Briefwahl. neu

5 | 4 | 02 | 06 Aufwandsentschädigungen 23.400,00 € 17.550,00 € 23.400,00 € 15.600,00 € 23.400,00 € 5E+05

5 | 4 | 02 | 07 Personal (Hilfskräfte, freie Mitarbeiter) 8.000,00 € 4.545,00 € 8.000,00 € neu

∑ 5|4|02|00 53.900,00 € 22.125,67 € 48.400,00 € 21.101,05 € 38.400,00 € 

5 | 4 | 03 | 00 Ausschüsse (ohne AStA) 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 5E+05

5 | 4 | 99 | 00 übergreifende Kosten 530000 5E+05

5 | 4 | 99 | 01 Sozialversicherungsabgaben Parlament 4.500,00 € 3.809,45 € 6.800,00 € 5.190,79 € 6.800,00 € 5E+05

5 | 4 | 99 | 02 Pauschalsteuer 524,00 € 146,60 € 500,00 € 277,08 € 500,00 € 5E+05

5 | 4 | 99 | 03 Rechtskosten Parlament 3.500,00 € 1.600,00 € 3.500,00 € 1.295,38 € 3.500,00 € 5E+05

5 | 4 | 99 | 04 Reisekosten Parlament 200,00 € 248,04 € 500,00 € 123,97 € 500,00 € 5E+05

5 | 4 | 99 | 99 sonstiges  - €  - €  - € 5E+05

∑ 5|4|99|00 8.724,00 € 5.804,09 € 11.300,00 € 6.887,22 € 11.300,00 € 

∑ 5|4|00|00 127.124,00 € 92.496,71 € 124.200,00 € 100.633,48 € 122.345,21 € 



NHH 19/20 Bemerkungen 

Soll  Ist 2019/09 Soll  Ist 2020/05 Soll KT alt

Changelog HH 19/20 
KT Titel HH 18/19 HH 19/20

5 | 5 | 00 | 00 Fachschaftsräte 5E+05

5 | 5 | 01 | 00 Rechtswissenschaft 5E+05

5 | 5 | 01 | 01 Jura 3.450,00 € 1.655,39 € 3.450,00 € 737,79 € 3.450,00 € 5E+05

∑ 5|5|01|00 3.450,00 € 1.655,39 € 3.450,00 € 737,79 € 3.450,00 € 

5 | 5 | 02 | 00 Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 5E+05

5 | 5 | 02 | 01 Economics 830,00 € 496,63 € 830,00 € 81,50 € 830,00 € 5E+05

5 | 5 | 02 | 02 Health Economics 950,00 € 347,26 € 950,00 € 52,70 € 950,00 € 5E+05

5 | 5 | 02 | 03 Human Ressource Management 970,00 € 227,70 € 970,00 € 100,00 € 970,00 € 5E+05

5 | 5 | 02 | 04 Internationale Kriminologie 1.040,00 € 396,93 € 1.040,00 € 116,66 € 1.040,00 € 5E+05

5 | 5 | 02 | 05 Journalistik und Kommunikationswissenschaften 1.000,00 € 237,31 € 1.000,00 € 212,18 € 1.000,00 € 5E+05

5 | 5 | 02 | 06 Politics, Economics, Philosophy  820,00 € 609,47 € 820,00 € 295,51 € 820,00 € 5E+05

5 | 5 | 02 | 07 Sozialökonomie 2.960,00 € 919,80 € 2.960,00 € 959,96 € 2.960,00 € 5E+05

5 | 5 | 02 | 08 Sozialwissenschaften   2.160,00 € 491,96 € 2.160,00 € 447,87 € 2.160,00 € 5E+05

5 | 5 | 02 | 09 Wirtschaft und Kultur Chinas 1.040,00 € 787,90 € 1.040,00 € 342,20 € 1.040,00 € 5E+05

5 | 5 | 02 | 10 Wirtschaftswissenschaften 2.740,00 € 1.255,73 € 2.740,00 € 1.441,50 € 2.740,00 € 5E+05

∑ 5|5|02|00 14.510,00 € 5.770,69 € 14.510,00 € 4.050,08 € 14.510,00 € 

5 | 5 | 03 | 00 Medizin 5E+05

5 | 5 | 03 | 01 Medizin 2.880,00 € 1.175,46 € 2.880,00 € 593,45 € 2.880,00 € 5E+05

5 | 5 | 03 | 02 Zahnmedizin 1.450,00 €  - € 1.450,00 € 540,00 € 1.450,00 € 5E+05

∑ 5|5|03|00 4.330,00 € 1.175,46 € 4.330,00 € 1.133,45 € 4.330,00 € 

5 | 5 | 04 | 00 Erziehungswissenschaft 5E+05

5 | 5 | 04 | 01

Diplom Magister / Pädagogik / Erziehungs & 
Bildungswissenschaften 2.170,00 €  - € 2.170,00 € 504,34 € 2.170,00 € 5E+05

5 | 5 | 04 | 02 Erziehungswiss / Lehramt allg. bildene Schulen 2.990,00 € 306,14 € 2.990,00 € 492,25 € 2.990,00 € 5E+05

5 | 5 | 04 | 03 GewerbelehrerInnen 1.490,00 € 1.317,99 € 1.490,00 € 1.015,28 € 1.490,00 € 5E+05

5 | 5 | 04 | 04 HandelslehrerInnen 1.440,00 € 976,98 € 1.440,00 € 407,90 € 1.440,00 € 5E+05

5 | 5 | 04 | 05 Sonderpädagogik 1.740,00 € 434,07 € 1.740,00 € 379,57 € 1.740,00 € 5E+05

∑ 5|5|04|00 9.830,00 € 3.035,18 € 9.830,00 € 2.799,34 € 9.830,00 € 



NHH 19/20 Bemerkungen 

Soll  Ist 2019/09 Soll  Ist 2020/05 Soll KT alt

Changelog HH 19/20 
KT Titel HH 18/19 HH 19/20

5 | 5 | 05 | 00 Geisteswissenschaften 5E+05

5 | 5 | 05 | 01 Afrikanistik & Äthiopistik 980,00 € 260,45 € 980,00 € 550,23 € 980,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 02 Anglistik & Amerikanistik 1.690,00 €  - € 1.690,00 €  - € 1.690,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 03 Archäologie  1.250,00 € 1.063,53 € 1.250,00 € 427,44 € 1.250,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 04 Austronesistik 800,00 € 260,60 € 800,00 € 326,05 € 800,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 05 Ethnologie 1.180,00 € 78,07 € 1.180,00 € 161,23 € 1.180,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 06 Finnougristik /Uralistik 800,00 € 199,46 € 800,00 € 39,08 € 800,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 07 GebärdendolmetscherInnen 800,00 € 635,37 € 800,00 € 215,64 € 800,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 08 Gebärdensprachen 800,00 € 264,81 € 800,00 € 412,68 € 800,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 09 Germanistik 1.920,00 € 1.866,13 € 1.920,00 € 1.093,09 € 1.920,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 10 Geschichte  1.910,00 € 674,62 € 1.910,00 € 674,67 € 1.910,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 11 Indologie / Tibetologie 910,00 € 116,75 € 910,00 € 94,17 € 910,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 12 Iranistik 800,00 € 422,82 € 800,00 € 237,91 € 800,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 13 Islamwissenschaften 1.060,00 € 273,78 € 1.060,00 € 335,45 € 1.060,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 14 Japanologie 1.250,00 € 1.062,92 € 1.250,00 € 644,03 € 1.250,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 15 Klassische Griechische und Lateinische Philologie 950,00 € 328,44 € 950,00 € 181,43 € 950,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 16 Koreanistik 840,00 € 378,70 € 840,00 € 309,86 € 840,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 17 Kunstgeschichte 1.380,00 € 466,19 € 1.380,00 € 100,19 € 1.380,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 18 Lateinamerikastudien 800,00 € 180,18 € 800,00 € 250,27 € 800,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 19 Medienkultur, Medien und Kommunikationswissenschaften 1.280,00 € 384,65 € 1.280,00 € 255,33 € 1.280,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 20 Musikwissenschaften 1.290,00 € 111,79 € 1.290,00 € 906,45 € 1.290,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 21 Osteuropastudien 800,00 €  - € 800,00 € 5E+05 "N.N" 
5 | 5 | 05 | 22 Philosophie  1.350,00 €  - € 1.350,00 € 261,93 € 1.350,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 23 Romanistik 1.600,00 € 436,52 € 1.600,00 € 724,06 € 1.600,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 24 Sinologie 1.180,00 € 614,52 € 1.180,00 € 94,14 € 1.180,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 25 Slavistik 1.190,00 € 83,40 € 1.190,00 €  - € 1.190,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 26 Sprachwissenschaften 850,00 € 113,34 € 850,00 € 47,17 € 850,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 27 Thaiistik 800,00 € 637,88 € 800,00 € 148,94 € 800,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 28 Theologie (evangelisch) 1.520,00 €  - € 1.520,00 €  - € 1.520,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 29 Theologie (katholisch) 860,00 € 397,07 € 860,00 € 77,50 € 860,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 30 Turkologie 900,00 € 420,65 € 900,00 € 416,04 € 900,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 31 Vietnamstudien 800,00 €  - € 800,00 €  - € 800,00 € 5E+05

5 | 5 | 05 | 32 Volkskunde Kulturanthrolopogie 1.110,00 € 520,77 € 1.110,00 € 220,82 € 1.110,00 € 5E+05

∑ 5|5|05|00 34.850,00 € 12.253,41 € 35.650,00 € 9.205,80 € 35.650,00 € 

5 | 5 | 06 | 00 Mathematik, Informatik & Naturwissenschaften 5E+05

5 | 5 | 06 | 01 Biologie 2.180,00 € 162,21 € 2.180,00 €  - € 2.180,00 € 5E+05

5 | 5 | 06 | 02 Chemie und Lebensmittelchemie 2.090,00 €  - € 2.090,00 €  - € 2.090,00 € 5E+05

5 | 5 | 06 | 03 Geographie 1.590,00 € 1.182,65 € 1.590,00 € 991,80 € 1.590,00 € 5E+05

5 | 5 | 06 | 04 Geophysik 870,00 € 431,11 € 870,00 € 430,08 € 870,00 € 5E+05

5 | 5 | 06 | 05 Geowissenschaften 1.260,00 € 1.309,18 € 1.260,00 € 132,30 € 1.260,00 € 5E+05

5 | 5 | 06 | 06 Holzwirtschaft 1.180,00 € 111,44 € 1.180,00 €  - € 1.180,00 € 5E+05

5 | 5 | 06 | 07 Informatik  2.220,00 € 1.208,19 € 2.220,00 € 438,26 € 2.220,00 € 5E+05

5 | 5 | 06 | 08 Integrated Climate System Sciences 800,00 €  - € 800,00 € 604,97 € 800,00 € 5E+05

5 | 5 | 06 | 09 Mathematik 1.880,00 € 1.153,64 € 1.880,00 € 1.166,53 € 1.880,00 € 5E+05

5 | 5 | 06 | 10 Meteorologie 1.010,00 € 764,93 € 1.010,00 € 303,99 € 1.010,00 € 5E+05

5 | 5 | 06 | 11 Molecular Life Sciences 1.120,00 € 518,78 € 1.120,00 € 933,28 € 1.120,00 € 5E+05

5 | 5 | 06 | 12 Nanowissenschaften 1.200,00 € 492,40 € 1.200,00 € 247,83 € 1.200,00 € 5E+05

5 | 5 | 06 | 13 Ozeanographie 820,00 € 422,54 € 820,00 € 24,85 € 820,00 € 5E+05

5 | 5 | 06 | 14 Pharmazie 1.310,00 € 319,30 € 1.310,00 € 279,21 € 1.310,00 € 5E+05

5 | 5 | 06 | 15 Physik    2.090,00 € 810,06 € 2.090,00 € 1.092,85 € 2.090,00 € 5E+05

5 | 5 | 06 | 16 Wirtschaftsinformatik 1.560,00 € 300,19 € 1.560,00 € 434,82 € 1.560,00 € 5E+05

∑ 5|5|06|00 23.180,00 € 9.186,62 € 23.180,00 € 7.080,77 € 23.180,00 € 



NHH 19/20 Bemerkungen 

Soll  Ist 2019/09 Soll  Ist 2020/05 Soll KT alt

Changelog HH 19/20 
KT Titel HH 18/19 HH 19/20

5 | 5 | 07 | 00 Psychologie und Bewegungswissenschaft 5E+05

5 | 5 | 07 | 01 Psychologie 2.050,00 € 706,13 € 2.050,00 € 384,46 € 2.050,00 € 5E+05

5 | 5 | 07 | 02 Sportwissenschaften 1.510,00 €  - € 1.510,00 € 245,60 € 1.510,00 € 5E+05

∑ 5|5|07|00 3.560,00 € 706,13 € 3.560,00 € 630,06 € 3.560,00 € 

5 | 5 | 08 | 00 Betriebswirtschaft 5E+05

5 | 5 | 08 | 01 Wirtschaftsingenieure 1.670,00 € 119,85 € 1.670,00 € 1.447,10 € 1.670,00 € 5E+05

∑ 5|5|08|00 1.670,00 € 119,85 € 1.670,00 € 1.447,10 € 1.670,00 € 

5 | 5 | 09 | 00 Fachschaftsvernetzung 5E+05

5 | 5 | 09 | 01 Sachmittel Vernetzung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5E+05

5 | 5 | 09 | 02 Besondere Aktionen & gemeinsame Veranstaltungen 2.000,00 € 51,34 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 5E+05

5 | 5 | 09 | 03 Personalmittel Fachschaftsvernetzung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 € 5E+05

5 | 5 | 09 | 04 Fahrten zu Bundesfachschaftentagungen 2.000,00 € 1.259,64 € 2.000,00 € 1.193,79 € 2.000,00 € 5E+05

5 | 5 | 09 | 05 Bundesfachschaftentagungen in Hamburg 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.233,19 € 2.233,19 €

Angleichhung an Ist 03/20, 

Weitere BuFaTa'en sind 

coronabedingt nicht abzusehen. 5E+05

5 | 5 | 09 | 06 Vereinsmitgliedschaften FSRe 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 5E+05

∑ 5|5|09|00 6.500,00 € 1.310,98 € 6.500,00 € 3.426,98 € 7.533,19 € 

5 | 5 | 99 | 00 Globale Minderausgabe -30.000,00 € -35.000,00 € 

Erhöhte Rückflüsse erwartet 

aufgrund Covid-19 neu

∑ 5|5|00|00 101.880,00 € 35.213,71 € 72.680,00 € 30.511,37 € 68.713,19 € 



NHH 19/20 Bemerkungen 

Soll  Ist 2019/09 Soll  Ist 2020/05 Soll KT alt

Changelog HH 19/20 
KT Titel HH 18/19 HH 19/20

5 | 6 | 00 | 00 Übergreifende Sachkosten 6E+05

5 | 6 | 01 | 00 EDV 6E+05

5 | 6 | 01 | 01 Hardware, Installation 26.900,00 € 799,68 € 10.000,00 € 1.586,51 € 8.000,00 € 6E+05

5 | 6 | 01 | 02 Wartung, Administration (inkl. Telefonanlage) 33.500,00 € 29.202,60 € 28.500,00 € 0,00 € 28.500,00 € 6E+05

5 | 6 | 01 | 03 Software, Nutzungsgebühren 6.300,00 € 38,52 € 4.000,00 € 1.723,52 € 6.000,00 € 6E+05

5 | 6 | 01 | 04 Kopierer, Drucker 12.000,00 € 6.939,81 € 10.000,00 € 4.634,91 € 10.000,00 € 6E+05

5 | 6 | 01 | 05 Telefonie 1.800,00 € 1.013,01 € 1.500,00 € 548,35 € 1.500,00 € 6E+05

∑ 5|6|01|00 80.500,00 € 37.993,62 € 54.000,00 € 8.493,29 € 54.000,00 € 

5 | 6 | 03 | 00 Versicherungen 10.000,00 € 3.493,68 € 6.000,00 € 4.359,74 € 6.000,00 € 6E+05

5 | 6 | 04 | 00 Kosten Finanzbuchhaltung 6E+05

5 | 6 | 04 | 01 Kosten des Geldverkehrs 1.200,00 € 1.221,49 € 2.000,00 € 1.260,32 € 2.000,00 € 6E+05

5 | 6 | 04 | 02 Wirtschaftsprüfung 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 6E+05

5 | 6 | 04 | 03 Steuerberatung & Jahresabschluss 22.500,00 € 13.659,97 € 22.500,00 € 16.383,64 € 22.500,00 € 6E+05

∑ 5|6|04|00 28.700,00 € 14.881,46 € 29.500,00 € 17.643,96 € 29.500,00 € 

∑ 5|6|00|00 119.200,00 € 56.368,76 € 89.500,00 € 30.496,99 € 89.500,00 € 

5 | 7 | 00 | 00 Haushaltsfonds

5 | 7 | 01 | 00 AStA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6E+05

5 | 7 | 03 | 00 Teilautonome AStA-Referate 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6E+05

5 | 7 | 04 | 00 Parlament 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6E+05

5 | 7 | 05 | 00 Fachschaftsräte 4.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 6E+05

5 | 7 | 06 | 00 Übergreifende Sachkosten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6E+05

∑ 5|7|00|00 4.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

5 | 8 | 00 | 00 Rücklagen 244,00 €  - €  - € 

5 | 8 | 01 | 00 Zuführung Allgemeine Rücklage / Aufbau Eigenkapital  - €  - € neu

5 | 8 | 02 | 00 Zuführung Sonderrücklage Liquiditätssicherung  - €  - € neu

∑ 5|8|00|00 244,00 €  - €  - €  - €  - € 

5 | 9 | 00 | 00 Haushaltsergebnis  - €  - €  - € 

∑ 5|0|00|00 1.077.500,00 € 654.236,85 € 1.054.480,00 € 594.470,23 € 1.047.158,40 € 



NHH 19/20 Bemerkungen 

Soll  Ist 2019/09 Soll  Ist 2020/05 Soll KT alt

Changelog HH 19/20 
KT Titel HH 18/19 HH 19/20

Einnahmen

∑ 3|1|00|00 Allgemeiner Studierendenausschuss 60.000,00 € 31.943,82 € 55.000,00 € 15.649,17 € 47.500,00 € -7.500,00 € 

∑ 3|6|00|00 übergreifende Einnahmen 967.500,00 € 811.381,96 € 975.180,00 € 868.441,32 € 975.180,00 €  - € 
∑ 3|8|00|00 Entnahme aus Allgemeiner Rücklage / 

Eigenkapital 50.000,00 €  - € 24.300,00 €  - € 24.478,40 € 178,40 € 

∑ 3|0|00|00 Verfasste Studierendenschaft 1.077.500,00 € 843.325,78 € 1.054.480,00 € 884.090,49 € 1.047.158,40 € -7.321,60 € 

Ausgaben

∑ 5|1|00|00 AStA 533.152,00 € 348.588,29 € 511.700,00 € 286.802,09 € 504.000,00 € -7.700,00 € 

∑ 5|1|00|00 AStA-Beratung 75.000,00 € 59.555,95 € 136.000,00 € 84.739,06 € 142.200,00 € 6.200,00 € 

∑ 5|3|00|00 Teilautonome Referate 116.900,00 € 62.013,43 € 119.400,00 € 61.287,24 € 119.400,00 €  - € 

∑ 5|4|00|00 Parlament 127.124,00 € 92.496,71 € 124.200,00 € 100.633,48 € 122.345,21 € -1.854,79 € 

∑ 5|5|00|00 Fachschaftsräte 101.880,00 € 35.213,71 € 72.680,00 € 30.511,37 € 68.713,19 € -3.966,81 € 

∑ 5|6|00|00 Übergreifende Sachkosten 119.200,00 € 56.368,76 € 89.500,00 € 30.496,99 € 89.500,00 €  - € 

∑ 5|7|00|00 Haushaltsfonds 4.000,00 €  - € 1.000,00 €  - € 1.000,00 €  - € 

∑ 5|8|00|00 Rücklagen 244,00 €  - €  - €  - €  - €  - € 

∑ 5|9|00|00 Haushaltsergebnis  - €  - €  - €  - €  - €  - € 

∑ 5|0|00|00 Ausgaben Gesamt 1.077.500,00 € 654.236,85 € 1.054.480,00 € 594.470,23 € 1.047.158,40 € -7.321,60 € 

Einnahmen 1.077.500,00 € 843.325,78 € 1.054.480,00 € 884.090,49 € 1.047.158,40 € -7.321,60 € 

Ausgaben 1.077.500,00 € 654.236,85 € 1.054.480,00 € 594.470,23 € 1.047.158,40 € -7.321,60 € 

Saldo  - € 189.088,93 €  - € 289.620,26 €  - €  - € 



Studierendenparlament 

der Universität Hamburg 
Vorlage 2021/7 

  

Wahlperiode 2020/2021 17.06.2020 

 
 
 
 

Haushalts und Finanzvorlage 
des Allgemeinen Studierendenausschusses 
 
 
 

Entwurf eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020/2012 
(Haushalt 2020/2021) 
 
 
 
 
An den  
Präsidenten des 
Studierendenparlamentes 
 
 
 
Hiermit übersende ich gemäß § 14 der Wirtschaftsordnung der Studierendenschaft den vom 
Allgemeinen Studierendenausschuss beschlossenen 
 
 

Entwurf eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020/2012 (Haushalt 2020/2021). 
 
 
Ich bitte, die Beschlussfassung des Studierendenparlamentes herbeizuführen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Yannes Janert 



Deckblatt für den Entwurf des Haushalts 2020/2021

§ 1 Die Haushaltsperiode beginnt am 1. Oktober 2020 und endet am 30. September 2021.
§ 2 Die veranschlagten Ausgaben haben „Soll-Charakter“ bezogen auf die zu buchenden Aufwendungen.

§ 3 Überplanmäßige Einnahmen in den Kontengruppen 3|1|00|00, 3|3|00|00, 3|4|00|00 und 3|5|00|00 stehen den jeweiligen Referaten, 
dem Parlament oder den Fachschaften in vollem Umfang zur Verfügung (per Sollaufstockung). 
§ 4 Gemäß § 10 der Wirtschaftsordnung der Studierendenschaft sind die zu den Titelgruppen 5|1|00|00, 5|3|00|00, 5|4|00|00, 5|5|00|00  
und 5|6|00|00 eingerichteten Haushaltsfonds einseitig deckungsfähig zugunsten aller Untertitel dieser Gruppen.
§ 5 Alle Titel der Kontogruppen 5|1|01|00, 5|1|02|00, 5|1|03|00, 5|1|04|00, 5|1|05|00, 5|1|06|00, 5|1|07|00, 5|1|08|00, 5|1|09|00, 5|1|10|00, 
5|1|11|00, 5|1|97|00, 5|1|98|00, 5|1|99|00, 5|3|01|00, 5|3|02|00, 5|3|03|00, 5|3|04|00, 5|3|05|00, 5|4|01|00, 5|4|02|00, 5|4|99|00, 5|6|00|00 
sind innerhalb der jeweiligen Kontengruppe gegenseitig deckungsfähig.
§ 6 Alle Titel der Kategorie 5|1|00|00 sind einseitig deckungsfähig zugunsten aller Titel der Kategorie 5|2|00|00.
§ 7 Alle Titel der Kategorie 5|1|00|00 sind einseitig deckungsfähig zugunsten aller Titel der Kontogruppen 5|1|97|00, 5|1|98|00, 5|1|99|00 
und der Kategorie 5|5|00|00.
§ 8 Alle Titel der Kategorie 5|1|00|00 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Summe der Kategorie 5|5|00|00.
§ 9 Alle Titel der Kategorien 5|1|00|00, 5|4|00|00 und 5|6|00|00 sind einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 5|4|02|00.
§ 10 Alle Untertitel der Kontogruppen 5|3|01|00, 5|3|02|00, 5|3|03|00 und 5|3|04|00 sind einseitig deckungsfähig zugunsten des Kontos 
5|2|99|99.



X | X | XX | XX Art Zu § 1: Festlegung der Haushaltsperiode. Änderung nur über Wirtschaftsordnung möglich
3 Einnahmen Zu § 2: Konkrete Ausgaben können erst durch den AStA beschlossen werden.
5 Ausgaben Zu § 3: Die Kategorien beziehen sich auf die Einnahmen der jeweiligen Gruppe

X | X | XX | XX Kategorie

1 AStA
2 AStA-Beratung
3 Teilautonome
4 Parlament Zu § 6: AStA zu AStA-Beratung
5 Fachschaftsräte Zu § 7: AStA zu übergreifende Kosten 510000 und zu Übergreifende Sachkosten
6 Übergreifend Zu § 8: AStA zur Kategorie Fachschaftsräte summiert.
7 Haushaltsfonds Zu § 9: AStA, Parlament und übergreifende Sachkosten zu Wahlen
8 Rücklagen Zu § 10: RIS, RBCS, Queer und Alle Frauen*-Referat zu Sonstiges (Teilautonome)

X | X | XX | XX Kontogruppe

laufende Nummern innerhalb der Kategorie
z.B. nach Referaten oder Fakultäten

X | X | XX | XX Konto

laufende Nummern innerhalb der Gruppe
z.B. nach Sachkosten, Projektkräften

oder Fachschaftsräten - Die Trennstriche bei der Kontierung dienen zur besseren Lesbarkeit des Haushaltsplans (siehe links). In 
der Buchhaltung werden diese nicht verwendet.

- Alle Ausgaben der VS werden (ausgenommen personenbezogene Daten) vollständig und kommentiert 
veröffentlicht, damit eine höhere Transparenz geschaffen wird.

Changelog

Laufender Haushalt

Hier wird vermerkt, unter welcher KT oder welchem Namen das betreffende Konto im Haushalt 2019/2020 
zu finden war. Keine Eintragung bedeutet, dass keinerlei Änderungen vorgenommen wurden.

Zu § 5: Alle AStA Referate jeweils, AStA-Gemeinsame Projekte, AStA-Kooperationen, AStA-übergreifende 
Kosten, alle Teilautonomen Referate jeweils, Teilautonome-Übergreifende Kosten, Wahlen, Präsidium, 
Parlament-Übergreifende Kosten, Übergreifende Sachkosten (ausgenommen Semesterticket Härtefonds).

Erläuterungen zum Haushalt 2020/2021
KT Deckblatt

Zu § 4: 5|7|01|00 zu 5|1|00|00 (AStA), 5|7|02|00 zu 5|2|00|00 (Teilautonome), 5|7|03|00 zu 5|3|00|00 
(Parlament), 5|7|04|00 zu 5|4|00|00 (Fachschaftsräte), 5|7|05|00 zu 5|5|00|00 (Übergreifende Sachkosten) 



HH 20/21 Bemerkungen Changelog HH19/20 

Soll  Ist 2019/09 Soll  Ist 2020/05 Soll

3 | 0 | 00 | 00 Einnahmen Verfasste Studierendenschaft

3 | 1 | 00 | 00 Einnahmen Allgemeiner Studierendenausschuss

3 | 1 | 04 | 00 Werbung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 | 1 | 07 | 00 Außerordentliche Einnahmen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 | 1 | 07 | 05 Erträge abgeschriebener Forderungen 10.000,00 € Zufluss aus Hardware, Installation 

3 | 1 | 97 | 00 Einnahmen aus gemeinsamen Projekten

3 | 1 | 97 | 01 Kulturkurse & Tutorien 14.000,00 € 7.365,00 € 10.000,00 € 4.170,00 € 10.000,00 €

Zweckgebundene Einnahmen für 
"Kulturkurse & Tutorien" (519701) nach §9 
der Wirtschaftsordnung. 

3 | 1 | 97 | 02 Studierendenfestival 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 €

Zweckgebundene Einnahmen für 
Festivalausrichtung (519702) nach §9 der 
Wirtschaftsordnung.

3 | 1 | 97 | 03 Aktivitäten / Veranstaltungen 11.000,00 € 2.061,46 € 10.000,00 € 2.301,98 € 10.000,00 €

3 | 1 | 98 | 00 Einnahmen aus Kooperationen 30.000,00 € 22.500,00 € 30.000,00 € 9.177,19 € 17.000,00 €

Uni-Marketing: Einnahmen gemäß 

Vertrag. 

3 | 1 | 99 | 00 sonstige Einnahmen 0,00 € 17,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

∑ 3|1|00|00 60.000,00 € 31.943,82 € 55.000,00 € 15.649,17 € 52.000,00 € 

3 | 3 | 00 | 00 Einnahmen Teilautonome AStA-Referate  - €  - €  - €  - €  - € 

3 | 4 | 00 | 00 Einnahmen Parlament  - €  - €  - €  - €  - € 

3 | 5 | 00 | 00 Einnahmen der Fachschaften  - €  - €  - €  - €  - € 

3 | 6 | 00 | 00 übergreifende Einnahmen

3 | 6 | 01 | 00 Semesterbeiträge Studierende 967.500,00 € 811.381,96 € 360.000,00 €

Beiträge der Studierenden sind keine 

originären Einnahmen des AStA, sondern 

der gesamten Studierendenschaft. Zudem 

jetzt aufgegliedert in die einzelnen 

Bestandteile für eine bessere 

Transparenz. Studierendenzahlen gemäß 

vorheriger Abrechnungen. 

3 | 6 | 01 | 01 Voll Zahlende 954.775,00 €        497.687,00 € 967.308,00 €        

WiSe = 12,00€  á 41.775 Studierende; 

SoSe = 12,00€  á 38.834 Studierende 

3 | 6 | 01 | 02 HAW-Doppelzahler 9.959,00 €            5.041,12 € 10.181,00 €          

WiSe = 7,14€  á 739 Studierende; SoSe = 

7,14€  á 687 Studierende 

3 | 6 | 01 | 03 TUHH-Doppelzahler 10.446,00 €          5.713,20 € 10.621,00 €          

WiSe = 9,50€  á 581 Studierende; SoSe = 

9,50€  á 537 Studierende 

∑ 3|6|01|00 967.500,00 € 811.381,96 € 975.180,00 € 868.441,32 € 988.110,00 € 

3 | 6 | 02 | 00 Zinsen  - €  - €  - €  - €  - € 

∑ 3|6|00|00 967.500,00 € 811.381,96 € 975.180,00 € 868.441,32 € 988.110,00 € 

3 | 8 | 00 | 00 Entnahme aus Allgemeiner Rücklage / Eigenkapital 50.000,00 € 0,00 € 24.300,00 € 0,00 € 31.120,00 €

∑ 3|0|00|00      1.077.500,00 €    843.325,78 € 1.054.480,00 €    884.090,49 € 1.071.230,00 €

KT Titel HH 18/19 HH 19/20



HH 20/21 Bemerkungen Changelog HH19/20 

Soll  Ist 2019/09 Soll  Ist 2020/05 Soll

KT Titel HH 18/19 HH 19/20

5 | 0 | 00 | 00 Ausgaben

5 | 1 | 00 | 00 AStA

5 | 1 | 01 | 00 Vorstand Vorher "Vorstand und Öffentlichkeitsarbeit"
5 | 1 | 01 | 01 Sachkosten 2.000,00 € 1.980,87 € 3.000,00 € 1.454,56 € 2.000,00 €

5 | 1 | 01 | 03 AStA-Sekreteriat 45.400,00 € 33.886,62 € 45.400,00 € 30.012,76 € 45.400,00 €

5 | 1 | 01 | 04 Aufwandsentschädigungen 94.400,00 € 59.700,00 € 23.400,00 € 15.600,00 € 15.600,00 €

5 | 1 | 01 | 05 Projektkräfte 72.000,00 € 53.636,21 € 10.800,00 € 4.512,25 € 9.600,00 €

∑ 5|1|01|00 213.800,00 € 149.203,70 € 82.600,00 € 51.579,57 € 72.600,00 € 

5 | 1 | 02 | 00 Finanzreferat

5 | 1 | 02 | 01 Sachkosten 1.500,00 € 580,75 € 1.500,00 € 501,41 € 1.500,00 €

5 | 1 | 02 | 02 Festangestellte 32.400,00 € 24.086,14 € 32.400,00 € 19.933,36 € 32.400,00 €

5 | 1 | 02 | 03 Aufwandsentschädigungen 7.800,00 € 4.750,00 € 7.800,00 €

5 | 1 | 02 | 04 Projektkräfte 4.800,00 € 3.050,00 € 7.200,00 €

∑ 5|1|02|00 33.900,00 € 24.666,89 € 46.500,00 € 28.234,77 € 48.900,00 € 

5 | 1 | 03 | 00 Öffentlichkeit Trennung von Vorstand neu
5 | 1 | 03 | 01 Sachkosten 1.500,00 € neu 
5 | 1 | 03 | 03 Aufwandsentschädigungen 7.800,00 € neu 
5 | 1 | 03 | 02 Publikationen (Öffentlichkeitsarbeit) 11.000,00 € 3.983,60 € 11.000,00 € 1.983,80 € 4.000,00 € Umbenennung Publikationen 
5 | 1 | 03 | 06 Honorare/Gehälter Publikationsverbreitung 3.000,00 € 1.920,00 € 3.000,00 € 980,00 € 3.000,00 €

5 | 1 | 03 | 04 Projektkräfte 7.200,00 € neu 
∑ 5|1|03|00 14.000,00 € 5.903,60 € 14.000,00 € 2.963,80 € 23.500,00 € 

5 | 1 | 04 | 00 Infotreff

5 | 1 | 04 | 01 Sachkosten Infotreff 14.000,00 € 5.361,75 € 14.000,00 € 6.850,29 € 14.000,00 €

5 | 1 | 04 | 02 Personal Infotreff 21.600,00 € 12.387,06 € 21.600,00 € 15.821,10 € 21.600,00 €

∑ 5|1|04|00 35.600,00 € 17.748,81 € 35.600,00 € 22.671,39 € 35.600,00 € 

5 | 1 | 05 | 00 Hochschulpolitik, Vernetzung

5 | 1 | 05 | 01 Sachkosten 3.000,00 € 1.232,68 € 1.500,00 € 80,00 € 1.500,00 €

5 | 1 | 05 | 02 Aufwandsentschädigungen 7.800,00 € 5.200,00 € 7.800,00 €

5 | 1 | 05 | 03 Projektkräfte 9.600,00 € 6.293,76 € 7.200,00 €

∑ 5|1|05|00 3.000,00 € 1.232,68 € 18.900,00 € 11.573,76 € 16.500,00 € 

5 | 1 | 06 | 00 Soziales

5 | 1 | 06 | 01 Sachkosten 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 €

5 | 1 | 06 | 02 Aufwandsentschädigungen 7.800,00 € 5.200,00 € 7.800,00 €

5 | 1 | 06 | 03 Projektkräfte 9.600,00 € 6.800,00 € 4.800,00 €

∑ 5|1|06|00  - €  - € 18.900,00 € 12.000,00 € 14.100,00 € 

5 | 1 | 07 | 00 Technik und Digitales Umbenennung Service und Technik 
5 | 1 | 07 | 01 Sachkosten 3.000,00 € 1.039,33 € 1.500,00 € 244,23 € 1.500,00 €

5 | 1 | 07 | 02 Aufwandsentschädigungen 7.800,00 € 5.200,00 € 7.800,00 €

5 | 1 | 07 | 03 Projektkräfte 9.600,00 € 4.051,67 € 7.200,00 €

5 | 1 | 07 | 04 Projektkraft beim Admin 5.400,00 €

∑ 5|1|07|00 3.000,00 € 1.039,33 € 18.900,00 € 9.495,90 € 21.900,00 € 



HH 20/21 Bemerkungen Changelog HH19/20 

Soll  Ist 2019/09 Soll  Ist 2020/05 Soll

KT Titel HH 18/19 HH 19/20

5 | 1 | 08 | 00 Kultur

5 | 1 | 08 | 01 Sachkosten 1.500,00 € 608,46 1.500,00 €           215,50 € 1.500,00 €

5 | 1 | 08 | 02 Aufwandsentschädigungen 7.800,00 € 5.200,00 € 7.800,00 €

5 | 1 | 08 | 03 Projektkräfte 9.600,00 € 10.300,00 € 9.600,00 €

5 | 1 | 08 | 04 Projektkraft Kulturkurse 4.800,00 € 0,00 € 4.800,00 €

∑ 5|1|08|00 1.500,00 € 608,46 € 23.700,00 € 15.715,50 € 23.700,00 € 

5 | 1 | 09 | 00 Nachhaltigkeit

5 | 1 | 09 | 01 Sachkosten 1.500,00 € 529,97 1.500,00 € 98,55 1.500,00 €

5 | 1 | 09 | 02 Aufwandsentschädigungen 7.800,00 € 5.200,00 € 7.800,00 €

5 | 1 | 09 | 03 Projektkräfte 9.600,00 € 5.940,00 € 9.600,00 €

∑ 5|1|09|00 1.500,00 € 529,97 € 18.900,00 € 11.238,55 € 18.900,00 € 

5 | 1 | 10 | 00 Antidiskriminierung und soziale Bewegung

5 | 1 | 10 | 01 Sachkosten 1.500,00 € 1.476,35 € 1.500,00 € 60,59 € 3.000,00 €

5 | 1 | 10 | 02 Aufwandsentschädigungen 7.800,00 € 5.200,00 € 15.600,00 €

5 | 1 | 10 | 03 Projektkräfte 9.600,00 € 5.070,00 € 9.600,00 €

∑ 5|1|10|00 1.500,00 € 1.476,35 € 18.900,00 € 10.330,59 € 28.200,00 € 

5 | 1 | 11 | 00 Klimakrise Umbenennung Arbeiter:innenkinder 
5 | 1 | 11 | 01 Sachkosten 1.500,00 € 350,53 1.500,00 €                   -   € 1.500,00 €

5 | 1 | 11 | 02 Aufwandsentschädigungen 7.800,00 € 5.200,00 € 7.800,00 €

5 | 1 | 11 | 03 Projektkräfte 9.600,00 € 3.600,00 € 9.600,00 €

∑ 5|1|11|00 1.500,00 € 350,53 € 18.900,00 € 8.800,00 € 18.900,00 € 

5 | 1 | 12 | 00 Mobilität und Vernetzung zusammengelegt mit Antidiskriminierung 
5 | 1 | 12 | 01 Sachkosten 1.500,00 €           289,53 € 0,00 €

5 | 1 | 12 | 02 Aufwandsentschädigungen 7.800,00 € 5.200,00 € 0,00 €

5 | 1 | 12 | 03 Projektkräfte 9.600,00 € 3.475,00 € 0,00 €

∑ 5|1|12|00  - €  - € 18.900,00 € 8.964,53 €  - € 

5 | 1 | 13 | 00 Campus Leben

5 | 1 | 13 | 01 Sachkosten 1.500,00 €             66,00 € 1.500,00 €

5 | 1 | 13 | 02 Aufwandsentschädigungen 7.800,00 € 4.800,00 € 7.800,00 €

5 | 1 | 13 | 03 Projektkräfte 9.600,00 € 6.000,00 € 7.200,00 €

∑ 5|1|13|00  - €  - € 18.900,00 € 10.866,00 € 16.500,00 € 

nachrichtlich: ∑ Sachkosten 29.500,00 € 13.160,69 € 33.000,00 € 11.441,02 € 33.500,00 € 

nachrichtlich: ∑ Projektkräfte 93.600,00 € 66.023,27 € 128.400,00 € 74.913,78 € 120.000,00 € 

nachrichtlich: ∑ Aufwandsentschädigungen 94.400,00 € 59.700,00 € 101.400,00 € 66.750,00 € 101.400,00 € 

nachrichtlich: ∑ oben stehende 217.500,00 € 138.883,96 € 262.800,00 € 153.104,80 € 254.900,00 € 



HH 20/21 Bemerkungen Changelog HH19/20 

Soll  Ist 2019/09 Soll  Ist 2020/05 Soll

KT Titel HH 18/19 HH 19/20

5 | 1 | 96 | 00 AStA Gemeinsame Projekte

5 | 1 | 96 | 01 Kulturkurse & Tutorien 25.000,00 € 8.536,36 € 20.000,00 € 6.066,86 € 20.000,00 €

5 | 1 | 96 | 02 Studierendenfestival 20.000,00 € 8.415,41 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 €

5 | 1 | 96 | 03 Aktionen, Veranstaltungen & Demos 15.000,00 € 17.813,49 € 20.000,00 € 13.363,75 € 25.000,00 €

5 | 1 | 96 | 04 Klimademonstrationen und -aktionen 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € Umbenennung "CampusCard"

5 | 1 | 96 | 97 Demonstrationen (Eigene) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

zusammengelegt zu Aktionen, 

Veranstaltungen & Demo

5 | 1 | 96 | 98 Demonstrationen und Veranstaltungen (nicht eigene) 5.000,00 € 3.880,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

zusammengelegt zu Aktionen, 

Veranstaltungen & Demo

5 | 1 | 96 | 99 Publikationen (Allgemein) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.000,00 € Umbenennung "Kalendasta"
∑ 5|1|96|00 65.000,00 € 38.645,39 € 55.000,00 € 19.430,61 € 67.000,00 € 

5 | 1 | 97 | 00 Kooperationen

5 | 1 | 97 | 01 Initiativen 10.000,00 € 7.185,37 € 10.000,00 € 6.594,77 € 15.000,00 €

5 | 1 | 97 | 02 Uni-Eltern 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 1.861,37 € 4.000,00 €

5 | 1 | 97 | 03 Vorlesung "Jenseits der Geschlechtergrenzen" 5.500,00 € 3.929,89 € 5.500,00 € 693,16 € 5.500,00 €

5 | 1 | 97 | 04 Kultur Freikarte 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 €

5 | 1 | 97 | 05 Mitgliedschaft FZS 15.000,00 € 15.000,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 €

5 | 1 | 97 | 06 Mitgliedschaft BdWi 552,00 € 147,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5 | 1 | 97 | 99 Sonstiges  - €  - € 50,00 € 1.100,00 € 

∑ 5|1|97|00 44.052,00 € 35.262,26 € 30.000,00 € 9.199,30 € 36.100,00 € 

5 | 1 | 98 | 00 übergreifende Kosten 510000

5 | 1 | 98 | 01 Sozialversicherungsabgaben AStA 70.000,00 € 49.034,67 € 55.200,00 € 37.117,97 € 53.100,00 € 

5 | 1 | 98 | 03 Pauschalsteuer 3.100,00 € 2.063,45 € 2.700,00 € 1.422,63 € 3.000,00 € 

5 | 1 | 98 | 04 Über- / Vertretungsstunden 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 517,50 € 1.500,00 €

5 | 1 | 98 | 05 freiwillige soziale Leistungen 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 €

5 | 1 | 98 | 06 Vertragskosten Rechtsanwalt 12.200,00 € 9.621,44 € 12.200,00 € 9.000,00 € 12.000,00 € Umbenennung "Rechtskosten AStA" 
5 | 1 | 98 | 07 Reisekosten AStA 3.000,00 € 2.556,10 € 3.000,00 € 70,80 € 2.000,00 €

5 | 1 | 98 | 08 Büroräume/Ausstattung AStA 3.000,00 € 1.521,66 € 3.000,00 € 2.030,50 € 4.000,00 €

5 | 1 | 98 | 09 Technik AStA 500,00 € neu 
5 | 1 | 98 | 10 Bürobedarf AStA 6.000,00 € 2.331,89 € 6.000,00 € 1.135,16 € 6.000,00 €

5 | 1 | 98 | 11 Rechtskosten AStA, Musterklagen, Kostenübernahmen 10.000,00 € 3.046,15 € 10.000,00 € 748,44 € 15.000,00 € Umbenennung "Musterklagen / Kostenübernahmen" 
5 | 1 | 98 | 12 Wasserspender 2.000,00 € 1.534,96 € 2.000,00 € 1.199,22 € 2.000,00 €

5 | 1 | 98 | 13 Fortbildungen Angestellte 4.000,00 € 285,60 € 4.000,00 €

5 | 1 | 98 | 14 Betriebskosten AStA-Fahrzeug 2.000,00 €

Tankkosten werden über die 

Referatssachkosten oder das FSR-Konto 

abgerechnet. neu 

5 | 1 | 98 | 15 Gebärdensprachdolmetscher*innen/Schriftmittler*innen 13.500,00 € 

Topf kann von allen Gliederungen der VS 

angefragt werden übernommen aus dem Kontenblock RBCS 
5 | 1 | 98 | 98 KSK 1.500,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €

5 | 1 | 98 | 99 laufender Betrieb 2.000,00 € 210,00 € 2.000,00 € 210,00 € 1.000,00 €

∑ 5|1|98|00 114.800,00 € 71.920,32 € 103.100,00 € 53.737,82 € 121.100,00 € 

5 | 1 | 99 | 00 Globale Minderausgabe -30.000,00 € -30.000,00 € 

Die globale Minderausgabe antizipiert, 

dass im Regelfall weniger Ausgaben 

stattfinden, als im Haushalt eingeplant. 

Sie ermöglicht insofern die mehrfache 

Verplanung von Mitteln, um dem Gebot 

eines ausgeglichenen Haushalts auch 

realistisch nachzukommen. 
 Da die globale Minderausgabe aber 

ebenfalls dazu führen kann, dass 

Ausgaben über dem Soll stattfinden, 

muss sie stetiger Überprüfung unterliegen 

und notfalls nachträglich angepasst 

∑ 5|1|00|00 533.152,00 € 348.588,29 € 511.700,00 € 286.802,09 € 533.500,00 € 



HH 20/21 Bemerkungen Changelog HH19/20 

Soll  Ist 2019/09 Soll  Ist 2020/05 Soll

KT Titel HH 18/19 HH 19/20

5 | 2 | 00 | 00 AStA-Beratung 75.000,00 € 59.555,95 €

5 | 2 | 01 | 00 Sachkosten 1.000,00 € 1.580,36 € 1.000,00 €

5 | 2 | 02 | 00 Personal

5 | 2 | 02 | 01 Festangestellte / Koordination 26.000,00 € 14.399,94 € 26.000,00 €

5 | 2 | 02 | 02 Steuerberatung 4.000,00 € 3.821,25 € 4.000,00 €

5 | 2 | 02 | 03 Psychologische Beratung 5.000,00 € 3.750,00 € 5.000,00 €

5 | 2 | 02 | 04 SRS-Beratung 27.500,00 € 15.558,48 € 27.500,00 €

5 | 2 | 02 | 05 BAföG-Beratung 27.500,00 € 19.944,08 € 27.500,00 €

5 | 2 | 02 | 06 Elternberatung 3.500,00 € 2.340,00 € 3.500,00 €

5 | 2 | 02 | 07 Arbeitsrechtsberatung 3.100,00 € 2.064,00 € 3.400,00 €

5 | 2 | 02 | 08 Semesterticket Härtefonds 5.400,00 € 3.600,00 € 5.400,00 €

∑ 5|2|02|00  - €  - € 102.000,00 € 65.477,75 € 102.300,00 € 

5 | 2 | 03 | 00 Fortbildungen 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 €

5 | 2 | 98 | 00 übergreifende Kosten 520000

5 | 2 | 98 | 01 Sozialversicherungsabgaben 27.400,00 € 16.613,80 € 27.500,00 € 

5 | 2 | 98 | 02 Pauschalsteuer 1.600,00 € 1.002,07 € 1.600,00 € 

5 | 2 | 98 | 03 Büroräume/Ausstattung 1.000,00 € 65,08 € 1.000,00 €

5 | 1 | 98 | 04 Bürobedarf 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €

∑ 5|2|98|00  - €  - € 31.000,00 € 17.680,95 € 31.100,00 € 

∑ 5|2|00|00 75.000,00 € 59.555,95 € 136.000,00 € 84.739,06 € 136.400,00 € 



HH 20/21 Bemerkungen Changelog HH19/20 

Soll  Ist 2019/09 Soll  Ist 2020/05 Soll

KT Titel HH 18/19 HH 19/20

5 | 3 | 00 | 00 Teilautonome AStA-Referate

5 | 3 | 01 | 00 Referat für internationale Studierende (RIS)

5 | 3 | 01 | 01 Sachkosten RIS 7.100,00 € 2.089,39 € 7.100,00 € 1.573,90 € 7.100,00 € 

5 | 3 | 01 | 02 Aufwandsentschädigung RIS 7.800,00 € 7.660,00 € 7.800,00 € 8.480,00 € 7.800,00 € 

5 | 3 | 01 | 03 Projektkräfte / Berater / Honorar RIS 8.100,00 € 4.080,00 € 8.100,00 € 3.200,00 € 8.100,00 € 

∑ 5|3|01|00 23.000,00 € 13.829,39 € 23.000,00 € 13.253,90 € 23.000,00 € 

5 | 3 | 02 | 00

Referat für behinderte und chronisch kranke 

Studierende (RBCS)

5 | 3 | 02 | 01 Sachkosten RBCS 7.100,00 € 2.797,97 € 7.100,00 € 4.291,95 € 7.100,00 € 

5 | 3 | 02 | 02 Aufwandsentschädigung RBCS 7.800,00 € 6.050,00 € 7.800,00 € 5.900,00 € 7.800,00 € 

5 | 3 | 02 | 03 Projektkräfte / Berater / Honorar RBCS 8.100,00 € 6.718,00 € 8.100,00 € 5.056,00 € 8.100,00 € 

5 | 3 | 02 | 04 Gebärdensprachdolmetscher*innen/Schriftmittler*innen 13.500,00 € 1.786,24 € 13.500,00 € 933,50 €  - € Verschoben nach "übergreifende Kosten AStA" 
∑ 5|3|02|00 36.500,00 € 17.352,21 € 36.500,00 € 16.181,45 € 23.000,00 € 

5 | 3 | 03 | 00 Queer-Referat (Queer)

5 | 3 | 03 | 01 Sachkosten Queer 6.900,00 € 4.902,78 € 6.900,00 € 3.040,05 € 6.900,00 € 

5 | 3 | 03 | 02 Aufwandsentschädigung Queer 7.800,00 € 4.170,00 € 7.800,00 € 5.500,00 € 7.800,00 € 

5 | 3 | 03 | 03 Projektkräfte / Berater / Honorar Queer 4.600,00 € 4.150,00 € 4.600,00 € 4.170,00 € 4.600,00 € 

5 | 3 | 03 | 04 Queere Hochschulwoche 1.200,00 €  - € 1.200,00 €  - € 1.200,00 € 

5 | 3 | 03 | 05 Christopher Street Day 6.000,00 €  - € 6.000,00 €  - € 6.000,00 € 

∑ 5|3|03|00 26.500,00 € 13.222,78 € 26.500,00 € 12.710,05 € 26.500,00 € 

5 | 3 | 04 | 00 Alle Frauen*-Referat

5 | 3 | 04 | 01 Sachkosten Alle Frauen*-Referat 7.100,00 € 3.466,58 € 7.100,00 € 1.007,90 € 7.100,00 € 

5 | 3 | 04 | 02 Aufwandsentschädigung Alle Frauen*-Referat 7.800,00 € 2.400,00 € 7.800,00 € 6.560,00 € 7.800,00 € 

5 | 3 | 04 | 03 Projektkräfte / Berater / Honorar Alle Frauen*-Referat 8.100,00 € 6.414,66 € 8.100,00 € 4.160,00 € 8.100,00 € 

∑ 5|3|04|00 23.000,00 € 12.281,24 € 23.000,00 € 11.727,90 € 23.000,00 € 

5 | 3 | 99 | 00 übergreifende Kosten

5 | 3 | 99 | 01 Sozialversicherungsabgaben Teilautonome 7.000,00 € 4.957,25 € 9.700,00 € 6.907,38 € 9.700,00 € 

5 | 3 | 99 | 02 Pauschalsteuer 900,00 € 370,56 € 700,00 € 506,56 € 700,00 € 

5 | 3 | 99 | 99 sonstiges  - €  - €  - €  - €  - € 

∑ 5|3|99|00 7.900,00 € 5.327,81 € 10.400,00 € 7.413,94 € 10.400,00 € 

∑ 5|3|00|00 116.900,00 € 62.013,43 € 119.400,00 € 61.287,24 € 105.900,00 € 



HH 20/21 Bemerkungen Changelog HH19/20 

Soll  Ist 2019/09 Soll  Ist 2020/05 Soll

KT Titel HH 18/19 HH 19/20

5 | 4 | 00 | 00 Parlament

5 | 4 | 01 | 00 Wahlen

5 | 4 | 01 | 01 Briefwahl,Drucksachen 55.000,00 € 46.739,62 € 55.000,00 € 62.621,16 € 65.000,00 €

5 | 4 | 01 | 02 Wahlpersonal 4.000,00 € 2.400,00 € 4.000,00 € 5.375,00 € 5.000,00 €

5 | 4 | 01 | 03 Wahlauszählung 3.000,00 € 4.715,15 € 3.000,00 € 4.304,37 € 4.000,00 €

5 | 4 | 01 | 04 Wahlen - Sonstiges 2.000,00 € 10.712,18 € 2.000,00 € 344,68 € 2.000,00 €

∑ 5|4|01|00 64.000,00 € 64.566,95 € 64.000,00 € 72.645,21 € 76.000,00 € 

5 | 4 | 02 | 00 Präsidium

5 | 4 | 02 | 01 Sachkosten 30.000,00 € 4.575,67 € 1.500,00 € 81,75 € 2.500,00 € 

5 | 4 | 02 | 02 Öffentlichkeitsarbeit 8.000,00 € 120,00 € 2.000,00 € 

5 | 4 | 02 | 03 Büroräume / Ausstattung 500,00 € 0,00 € 500,00 € 498,61 € 1.000,00 €

5 | 4 | 02 | 04 Bürobedarf 2.000,00 € 255,69 € 1.500,00 € 

5 | 4 | 02 | 05 Veranstaltungen 5.000,00 €  - € 1.000,00 € 

5 | 4 | 02 | 06 Aufwandsentschädigungen 23.400,00 € 17.550,00 € 23.400,00 € 15.600,00 € 23.400,00 € 

5 | 4 | 02 | 07 Personal (Hilfskräfte, freie Mitarbeiter) 8.000,00 € 4.545,00 € 8.000,00 € 

∑ 5|4|02|00 53.900,00 € 22.125,67 € 48.400,00 € 21.101,05 € 39.400,00 € 

5 | 4 | 03 | 00 Ausschüsse (ohne AStA) 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 €

5 | 4 | 99 | 00 übergreifende Kosten 530000

5 | 4 | 99 | 01 Sozialversicherungsabgaben Parlament 4.500,00 € 3.809,45 € 6.800,00 € 5.190,79 € 6.800,00 €

5 | 4 | 99 | 02 Pauschalsteuer 524,00 € 146,60 € 500,00 € 277,08 € 500,00 €

5 | 4 | 99 | 03 Rechtskosten Parlament 3.500,00 € 1.600,00 € 3.500,00 € 1.295,38 € 3.500,00 €

5 | 4 | 99 | 04 Reisekosten Parlament 200,00 € 248,04 € 500,00 € 123,97 € 500,00 €

5 | 4 | 99 | 99 sonstiges  - €  - €  - € 

∑ 5|4|99|00 8.724,00 € 5.804,09 € 11.300,00 € 6.887,22 € 11.300,00 € 

∑ 5|4|00|00 127.124,00 € 92.496,71 € 124.200,00 € 100.633,48 € 126.700,00 € 



HH 20/21 Bemerkungen Changelog HH19/20 

Soll  Ist 2019/09 Soll  Ist 2020/05 Soll

KT Titel HH 18/19 HH 19/20

5 | 5 | 00 | 00 Fachschaftsräte

5 | 5 | 01 | 00 Rechtswissenschaft

5 | 5 | 01 | 01 Jura 3.450,00 € 1.655,39 € 3.450,00 € 737,79 € 3.450,00 € 

∑ 5|5|01|00 3.450,00 € 1.655,39 € 3.450,00 € 737,79 € 3.450,00 € 

5 | 5 | 02 | 00 Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

5 | 5 | 02 | 01 Economics 830,00 € 496,63 € 830,00 € 81,50 € 830,00 € 

5 | 5 | 02 | 02 Health Economics 950,00 € 347,26 € 950,00 € 52,70 € 950,00 € 

5 | 5 | 02 | 03 Human Ressource Management 970,00 € 227,70 € 970,00 € 100,00 € 970,00 € 

5 | 5 | 02 | 04 Internationale Kriminologie 1.040,00 € 396,93 € 1.040,00 € 116,66 € 1.040,00 € 

5 | 5 | 02 | 05 Journalistik und Kommunikationswissenschaften 1.000,00 € 237,31 € 1.000,00 € 212,18 € 1.000,00 € 

5 | 5 | 02 | 06 Politics, Economics, Philosophy  820,00 € 609,47 € 820,00 € 295,51 € 820,00 € 

5 | 5 | 02 | 07 Sozialökonomie 2.960,00 € 919,80 € 2.960,00 € 959,96 € 2.960,00 € 

5 | 5 | 02 | 08 Sozialwissenschaften   2.160,00 € 491,96 € 2.160,00 € 447,87 € 2.160,00 € 

5 | 5 | 02 | 09 Wirtschaft und Kultur Chinas 1.040,00 € 787,90 € 1.040,00 € 342,20 € 1.040,00 € 

5 | 5 | 02 | 10 Wirtschaftswissenschaften 2.740,00 € 1.255,73 € 2.740,00 € 1.441,50 € 2.740,00 € 

∑ 5|5|02|00 14.510,00 € 5.770,69 € 14.510,00 € 4.050,08 € 14.510,00 € 

5 | 5 | 03 | 00 Medizin 

5 | 5 | 03 | 01 Medizin 2.880,00 € 1.175,46 € 2.880,00 € 593,45 € 2.880,00 € 

5 | 5 | 03 | 02 Zahnmedizin 1.450,00 €  - € 1.450,00 € 540,00 € 1.450,00 € 

∑ 5|5|03|00 4.330,00 € 1.175,46 € 4.330,00 € 1.133,45 € 4.330,00 € 

5 | 5 | 04 | 00 Erziehungswissenschaft

5 | 5 | 04 | 01

Diplom Magister / Pädagogik / Erziehungs & 
Bildungswissenschaften 2.170,00 €  - € 2.170,00 € 504,34 € 2.170,00 € 

5 | 5 | 04 | 02 Erziehungswiss / Lehramt allg. bildene Schulen 2.990,00 € 306,14 € 2.990,00 € 492,25 € 2.990,00 € 

5 | 5 | 04 | 03 GewerbelehrerInnen 1.490,00 € 1.317,99 € 1.490,00 € 1.015,28 € 1.490,00 € 

5 | 5 | 04 | 04 HandelslehrerInnen 1.440,00 € 976,98 € 1.440,00 € 407,90 € 1.440,00 € 

5 | 5 | 04 | 05 Sonderpädagogik 1.740,00 € 434,07 € 1.740,00 € 379,57 € 1.740,00 € 

∑ 5|5|04|00 9.830,00 € 3.035,18 € 9.830,00 € 2.799,34 € 9.830,00 € 



HH 20/21 Bemerkungen Changelog HH19/20 

Soll  Ist 2019/09 Soll  Ist 2020/05 Soll

KT Titel HH 18/19 HH 19/20

5 | 5 | 05 | 00 Geisteswissenschaften

5 | 5 | 05 | 01 Afrikanistik & Äthiopistik 980,00 € 260,45 € 980,00 € 550,23 € 980,00 € 

5 | 5 | 05 | 02 Anglistik & Amerikanistik 1.690,00 €  - € 1.690,00 €  - € 1.690,00 € 

5 | 5 | 05 | 03 Archäologie  1.250,00 € 1.063,53 € 1.250,00 € 427,44 € 1.250,00 € 

5 | 5 | 05 | 04 Austronesistik 800,00 € 260,60 € 800,00 € 326,05 € 800,00 € 

5 | 5 | 05 | 05 Ethnologie 1.180,00 € 78,07 € 1.180,00 € 161,23 € 1.180,00 € 

5 | 5 | 05 | 06 Finnougristik /Uralistik 800,00 € 199,46 € 800,00 € 39,08 € 800,00 € 

5 | 5 | 05 | 07 GebärdendolmetscherInnen 800,00 € 635,37 € 800,00 € 215,64 € 800,00 € 

5 | 5 | 05 | 08 Gebärdensprachen 800,00 € 264,81 € 800,00 € 412,68 € 800,00 € 

5 | 5 | 05 | 09 Germanistik 1.920,00 € 1.866,13 € 1.920,00 € 1.093,09 € 1.920,00 € 

5 | 5 | 05 | 10 Geschichte  1.910,00 € 674,62 € 1.910,00 € 674,67 € 1.910,00 € 

5 | 5 | 05 | 11 Indologie / Tibetologie 910,00 € 116,75 € 910,00 € 94,17 € 910,00 € 

5 | 5 | 05 | 12 Iranistik 800,00 € 422,82 € 800,00 € 237,91 € 800,00 € 

5 | 5 | 05 | 13 Islamwissenschaften 1.060,00 € 273,78 € 1.060,00 € 335,45 € 1.060,00 € 

5 | 5 | 05 | 14 Japanologie 1.250,00 € 1.062,92 € 1.250,00 € 644,03 € 1.250,00 € 

5 | 5 | 05 | 15 Klassische Griechische und Lateinische Philologie 950,00 € 328,44 € 950,00 € 181,43 € 950,00 € 

5 | 5 | 05 | 16 Koreanistik 840,00 € 378,70 € 840,00 € 309,86 € 840,00 € 

5 | 5 | 05 | 17 Kunstgeschichte 1.380,00 € 466,19 € 1.380,00 € 100,19 € 1.380,00 € 

5 | 5 | 05 | 18 Lateinamerikastudien 800,00 € 180,18 € 800,00 € 250,27 € 800,00 € 

5 | 5 | 05 | 19 Medienkultur, Medien und Kommunikationswissenschaften 1.280,00 € 384,65 € 1.280,00 € 255,33 € 1.280,00 € 

5 | 5 | 05 | 20 Musikwissenschaften 1.290,00 € 111,79 € 1.290,00 € 906,45 € 1.290,00 € 

5 | 5 | 05 | 21 Osteuropastudien 800,00 €  - € 800,00 € "N.N" 
5 | 5 | 05 | 22 Philosophie  1.350,00 €  - € 1.350,00 € 261,93 € 1.350,00 € 

5 | 5 | 05 | 23 Romanistik 1.600,00 € 436,52 € 1.600,00 € 724,06 € 1.600,00 € 

5 | 5 | 05 | 24 Sinologie 1.180,00 € 614,52 € 1.180,00 € 94,14 € 1.180,00 € 

5 | 5 | 05 | 25 Slavistik 1.190,00 € 83,40 € 1.190,00 €  - € 1.190,00 € 

5 | 5 | 05 | 26 Sprachwissenschaften 850,00 € 113,34 € 850,00 € 47,17 € 850,00 € 

5 | 5 | 05 | 27 Thaiistik 800,00 € 637,88 € 800,00 € 148,94 € 800,00 € 

5 | 5 | 05 | 28 Theologie (evangelisch) 1.520,00 €  - € 1.520,00 €  - € 1.520,00 € 

5 | 5 | 05 | 29 Theologie (katholisch) 860,00 € 397,07 € 860,00 € 77,50 € 860,00 € 

5 | 5 | 05 | 30 Turkologie 900,00 € 420,65 € 900,00 € 416,04 € 900,00 € 

5 | 5 | 05 | 31 Vietnamstudien 800,00 €  - € 800,00 €  - € 800,00 € 

5 | 5 | 05 | 32 Volkskunde Kulturanthrolopogie 1.110,00 € 520,77 € 1.110,00 € 220,82 € 1.110,00 € 

∑ 5|5|05|00 34.850,00 € 12.253,41 € 35.650,00 € 9.205,80 € 35.650,00 € 

5 | 5 | 06 | 00 Mathematik, Informatik & Naturwissenschaften

5 | 5 | 06 | 01 Biologie 2.180,00 € 162,21 € 2.180,00 €  - € 2.180,00 € 

5 | 5 | 06 | 02 Chemie und Lebensmittelchemie 2.090,00 €  - € 2.090,00 €  - € 2.090,00 € 

5 | 5 | 06 | 03 Geographie 1.590,00 € 1.182,65 € 1.590,00 € 991,80 € 1.590,00 € 

5 | 5 | 06 | 04 Geophysik 870,00 € 431,11 € 870,00 € 430,08 € 870,00 € 

5 | 5 | 06 | 05 Geowissenschaften 1.260,00 € 1.309,18 € 1.260,00 € 132,30 € 1.260,00 € 

5 | 5 | 06 | 06 Holzwirtschaft 1.180,00 € 111,44 € 1.180,00 €  - € 1.180,00 € 

5 | 5 | 06 | 07 Informatik  2.220,00 € 1.208,19 € 2.220,00 € 438,26 € 2.220,00 € 

5 | 5 | 06 | 08 Integrated Climate System Sciences 800,00 €  - € 800,00 € 604,97 € 800,00 € 

5 | 5 | 06 | 09 Mathematik 1.880,00 € 1.153,64 € 1.880,00 € 1.166,53 € 1.880,00 € 

5 | 5 | 06 | 10 Meteorologie 1.010,00 € 764,93 € 1.010,00 € 303,99 € 1.010,00 € 

5 | 5 | 06 | 11 Molecular Life Sciences 1.120,00 € 518,78 € 1.120,00 € 933,28 € 1.120,00 € 

5 | 5 | 06 | 12 Nanowissenschaften 1.200,00 € 492,40 € 1.200,00 € 247,83 € 1.200,00 € 

5 | 5 | 06 | 13 Ozeanographie 820,00 € 422,54 € 820,00 € 24,85 € 820,00 € 

5 | 5 | 06 | 14 Pharmazie 1.310,00 € 319,30 € 1.310,00 € 279,21 € 1.310,00 € 

5 | 5 | 06 | 15 Physik    2.090,00 € 810,06 € 2.090,00 € 1.092,85 € 2.090,00 € 

5 | 5 | 06 | 16 Wirtschaftsinformatik 1.560,00 € 300,19 € 1.560,00 € 434,82 € 1.560,00 € 

∑ 5|5|06|00 23.180,00 € 9.186,62 € 23.180,00 € 7.080,77 € 23.180,00 € 
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KT Titel HH 18/19 HH 19/20

5 | 5 | 07 | 00 Psychologie und Bewegungswissenschaft

5 | 5 | 07 | 01 Psychologie 2.050,00 € 706,13 € 2.050,00 € 384,46 € 2.050,00 € 

5 | 5 | 07 | 02 Sportwissenschaften 1.510,00 €  - € 1.510,00 € 245,60 € 1.510,00 € 

∑ 5|5|07|00 3.560,00 € 706,13 € 3.560,00 € 630,06 € 3.560,00 € 

5 | 5 | 08 | 00 Betriebswirtschaft

5 | 5 | 08 | 01 Wirtschaftsingenieure 1.670,00 € 119,85 € 1.670,00 € 1.447,10 € 1.670,00 € 

∑ 5|5|08|00 1.670,00 € 119,85 € 1.670,00 € 1.447,10 € 1.670,00 € 

5 | 5 | 09 | 00 Fachschaftsvernetzung

5 | 5 | 09 | 01 Sachmittel Vernetzung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00 €

5 | 5 | 09 | 02 Besondere Aktionen & gemeinsame Veranstaltungen 2.000,00 € 51,34 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 €

5 | 5 | 09 | 03 Personalmittel Fachschaftsvernetzung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.800,00 €

angestellt beim Referat für 

Hochschulpolitik

5 | 5 | 09 | 04 Fahrten zu Bundesfachschaftentagungen 2.000,00 € 1.259,64 € 2.000,00 € 1.193,79 € 2.000,00 €

5 | 5 | 09 | 05 Bundesfachschaftentagungen in Hamburg 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.233,19 € 2.500,00 €

5 | 5 | 09 | 06 Vereinsmitgliedschaften FSRe 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 €

∑ 5|5|09|00 6.500,00 € 1.310,98 € 6.500,00 € 3.426,98 € 11.550,00 € 

5 | 5 | 99 | 00 Globale Minderausgabe -30.000,00 € -30.000,00 € Siehe Titel 5|1|99|00 

∑ 5|5|00|00 101.880,00 € 35.213,71 € 72.680,00 € 30.511,37 € 77.730,00 € 
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Soll  Ist 2019/09 Soll  Ist 2020/05 Soll

KT Titel HH 18/19 HH 19/20

5 | 6 | 00 | 00 Übergreifende Sachkosten

5 | 6 | 01 | 00 EDV

5 | 6 | 01 | 01 Hardware, Installation 26.900,00 € 799,68 € 10.000,00 € 1.586,51 € 10.000,00 € Abschreibung 
5 | 6 | 01 | 02 Wartung, Administration (inkl. Telefonanlage) 33.500,00 € 29.202,60 € 28.500,00 € 0,00 € 29.000,00 €

5 | 6 | 01 | 03 Software, Nutzungsgebühren 6.300,00 € 38,52 € 4.000,00 € 1.723,52 € 4.000,00 €

5 | 6 | 01 | 04 Kopierer, Drucker 12.000,00 € 6.939,81 € 10.000,00 € 4.634,91 € 10.000,00 €

5 | 6 | 01 | 05 Telefonie 1.800,00 € 1.013,01 € 1.500,00 € 548,35 € 1.500,00 €

∑ 5|6|01|00 80.500,00 € 37.993,62 € 54.000,00 € 8.493,29 € 54.500,00 € 

5 | 6 | 03 | 00 Versicherungen 10.000,00 € 3.493,68 € 6.000,00 € 4.359,74 € 6.000,00 €

5 | 6 | 04 | 00 Kosten Finanzbuchhaltung

5 | 6 | 04 | 01 Kosten des Geldverkehrs 1.200,00 € 1.221,49 € 2.000,00 € 1.260,32 € 2.000,00 €

5 | 6 | 04 | 02 Wirtschaftsprüfung 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 €

5 | 6 | 04 | 03 Steuerberatung & Jahresabschluss 22.500,00 € 13.659,97 € 22.500,00 € 16.383,64 € 22.500,00 €

∑ 5|6|04|00 28.700,00 € 14.881,46 € 29.500,00 € 17.643,96 € 29.500,00 € 

∑ 5|6|00|00 119.200,00 € 56.368,76 € 89.500,00 € 30.496,99 € 90.000,00 € 

5 | 7 | 00 | 00 Haushaltsfonds

5 | 7 | 01 | 00 AStA 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5 | 7 | 03 | 00 Teilautonome AStA-Referate 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5 | 7 | 04 | 00 Parlament 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5 | 7 | 05 | 00 Fachschaftsräte 4.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

5 | 7 | 06 | 00 Übergreifende Sachkosten 0,00 € 0,00 € 0,00 €

∑ 5|7|00|00 4.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

5 | 8 | 00 | 00 Rücklagen  - €  - € 

5 | 8 | 01 | 00 Zuführung Allgemeine Rücklage / Aufbau Eigenkapital  - €  - € 

5 | 8 | 02 | 00 Zuführung Sonderrücklage Liquiditätssicherung  - €  - € 

∑ 5|8|00|00  - €  - €  - €  - €  - € 

5 | 9 | 00 | 00 Haushaltsergebnis  - €  - €  - € 

∑ 5|0|00|00 1.077.256,00 € 654.236,85 € 1.054.480,00 € 594.470,23 € 1.071.230,00 € 



HH 20/21 Bemerkungen Changelog HH19/20 

Soll  Ist 2019/09 Soll  Ist 2020/05 Soll

KT Titel HH 18/19 HH 19/20

Einnahmen

∑ 3|1|00|00 Allgemeiner Studierendenausschuss 60.000,00 € 31.943,82 € 55.000,00 € 15.649,17 € 52.000,00 € -3.000,00 € 

∑ 3|6|00|00 übergreifende Einnahmen 967.500,00 € 811.381,96 € 975.180,00 € 868.441,32 € 988.110,00 € 12.930,00 € 
∑ 3|8|00|00 Entnahme aus Allgemeiner Rücklage / 

Eigenkapital 50.000,00 €  - € 24.300,00 €  - € 31.120,00 € 6.820,00 € 

∑ 3|0|00|00 Verfasste Studierendenschaft 1.077.500,00 € 843.325,78 € 1.054.480,00 € 884.090,49 € 1.071.230,00 € 16.750,00 € 

Ausgaben

∑ 5|1|00|00 AStA 533.152,00 € 348.588,29 € 511.700,00 € 286.802,09 € 533.500,00 € 21.800,00 € 

∑ 5|1|00|00 AStA-Beratung 75.000,00 € 59.555,95 € 136.000,00 € 84.739,06 € 136.400,00 € 400,00 € 

∑ 5|3|00|00 Teilautonome Referate 116.900,00 € 62.013,43 € 119.400,00 € 61.287,24 € 105.900,00 € -13.500,00 € 

∑ 5|4|00|00 Parlament 127.124,00 € 92.496,71 € 124.200,00 € 100.633,48 € 126.700,00 € 2.500,00 € 

∑ 5|5|00|00 Fachschaftsräte 101.880,00 € 35.213,71 € 72.680,00 € 30.511,37 € 77.730,00 € 5.050,00 € 

∑ 5|6|00|00 Übergreifende Sachkosten 119.200,00 € 56.368,76 € 89.500,00 € 30.496,99 € 90.000,00 € 500,00 € 

∑ 5|7|00|00 Haushaltsfonds 4.000,00 €  - € 1.000,00 €  - € 1.000,00 €  - € 

∑ 5|8|00|00 Rücklagen  - €  - €  - €  - €  - €  - € 

∑ 5|9|00|00 Haushaltsergebnis  - €  - €  - €  - €  - €  - € 

∑ 5|0|00|00 Ausgaben Gesamt 1.077.256,00 € 654.236,85 € 1.054.480,00 € 594.470,23 € 1.071.230,00 € 16.750,00 € 

Einnahmen 1.077.500,00 € 843.325,78 € 1.054.480,00 € 884.090,49 € 1.071.230,00 € 16.750,00 € 

Ausgaben 1.077.256,00 € 654.236,85 € 1.054.480,00 € 594.470,23 € 1.071.230,00 € 16.750,00 € 

Saldo 244,00 € 189.088,93 €  - € 289.620,26 €  - €  - € 
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Antrag 
des Mitglieds des Allgemeinen Studierendenausschusses, Golnar Sepehrnia 
(Referentin des Referats für internationale Studierende) 
 
 
 

Beitritt der Studierendenschaft zum Bundesverband Ausländischer 
Studierender (BAS) 
 
 
 
Das Studierendenparlament wolle beschließen: 
 
 
Die Studierendenschaft der Universität Hamburg tritt zum 1. November 2020 dem Bundesverband 
Ausländischer Studierender (BAS) bei. Der Jahresbeitrag von derzeit ungefähr € 1.100 (€ 0,10 pro 
Semester pro ausl. Studierende*r) wird im nächsten Nachtragshaushalt eingestellt und in der 
Planung bis dahin berücksichtigt. Das Referat für internationale Studierende (RiS) vertritt unsere 
Studierendenschaft beim BAS. 
 
 
 
 
Begründung: 
 
Der BAS ist der bundesweite Zusammenschluss von Studierendenschaften, der die 
Interessenvertretung internationaler Studierender wahrnimmt. Er ist seit rund zwanzig Jahren aktiv 
und kooperiert mit dem fzs sowie vor allem mit den engagierten Vertretungen aus ASten, USten, 
StuRäten usw. Er wird nicht zuletzt in Gesetzgebungsverfahren, im Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD) und von der Presse als Interessenvertretung der internationalen 
Studierenden wahrgenommen. 
 
Inhaltlich befasst er sich kritisch mit der strukturellen Diskriminierung, die durch 
Hochschulzulassungsgesetze, Anerkennungspraxis (bei Studien- und Schulleistungen; Uni-Assist), 
Erteilung von Hochschulzugangsberechtigungen entsteht, kritisiert die Mißstände bei Sprachkursen- 
und -tests, organisiert Widerstand gegen Studiengebühren und für die Verbesserung der aufenthalts- 
und arbeitsrechtlichen Situation und entwickelt mit den betreffenden Studierendenvertretungen 
Alternativvorschläge. 
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Der BAS ist außerdem in der antirassistischen Arbeit engagiert und organisiert Fortbildungen und 
Beratungen für die Interessenvertretungen der internationalen Studierenden in den Hochschulen. 
Diese Tätigkeiten und die darin realisierten Positionen decken sich weitgehend mit den 
Erfordernissen und der Praxis des RiS. Für die Stärkung der Interessenvertretung der internationalen 
Studierenden hier müssen wir an unserer bundesweiten Interessenvertretung mitwirken: Die 
Hauptschwierigkeiten, auf die wir stoßen, haben mit bundesweiten Regelungen zutun – 
Aufenthaltsunrecht, nicht zugängliches BAföG und die Auslese über Uni-Assist (gebührenpflichtige 
und intransparente „Einstufung“ der mitgebrachten Zeugnisse) erfordern bundesweit organisierte 
politische Aktivität. In der gegenwärtigen Interessenvertretung bzgl. der Corona-Krise ist der BAS 
unverzichtbar. 
 
Auch liegt uns am Erfahrungsaustausch und der Zusammenarbeit mit Kommiliton*innen in der 
antifaschistischen, antirassistischen, hochschulpolitischen und sozialen Arbeit. 
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Antrag 
der Fraktionen Campus Grün, harte zeiten, Liste Links, SDS* 
 
 
 

Beitritt der Studierendenschaft zum freien zusammenschluss von 
studentInnenschaften (fzs) 
 
 
 
Das Studierendenparlament wolle beschließen: 
 
 
Die Verfasste Studierendenschaft der Universität Hamburg tritt dem freien zusammenschluss 
studentInnenschaften e.V. als Vollmitglied bei. 
 
 
 
 
Begründung: 
 
Der „freie zusammenschluss von studentInnenschaften“ (fzs) ist als Dachverband der 
Studierendenschaften die institutionelle Plattform, über die sich eine kritische und eingreifende 
Studierendenschaft in der Bundesrepublik organisieren kann. In den zurückliegenden Wochen hat 
der fzs mit dem Aufruf zum Solidarsemester (https://solidarsemester.de/), mit der Unterstützung des 
Aufrufs zur „Verteidigung der Präsenzlehre“ (https://www.praesenzlehre.com/) und zahlreichen 
Aktivitäten die soziale Interessenesvertretung der Studierenden wahrgenommen und gehörig Druck 
dafür gemacht, dass die aktuell tiefe Krise solidarisch gelöst wird, die Hochschulen dafür arbeiten 
sowie wieder öffnen können und niemanden ein Nachteil entsteht. Als Verfasste Studierendenschaft 
der Uni Hamburg befürworten wir dieses progressive Engagement und wollen uns daran beteiligen. 
 
Die solidarische Interessenesvertretung der Studierenden für sozial offene Hochschulen, 
ausreichendes BAföG, emanzipatorische Studienreform, Demokratisierung, bedarfsgemäße 
Finanzierung und kritische Wissenschaft ist eine hamburg-, bundes- und weltweite Aufgabe. Gerade 
jetzt ist die Wahrnehmung dieser Interessensvertretung von elementarer Bedeutung für die 
Krisenlösung. In diesem Sinne wollen wir mit dem Beitritt zum fzs die solidarischen Aktivitäten 
ausbauen, von einander lernen und erhebliche Reformen befördern.  
 
Als Verfasste Studierendenschaft der Uni Hamburg sehen wir uns in der Verantwortung die er-
reichten Auseinandersetzungen und die erkämpften Verbesserungen in Hamburg für das 
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Bundesgebiet zu verallgemeinern. Nicht in allen Bundesländern können Studierendenschaften sich 
verfasst organisieren. In einigen Bundesländern bestehen weiterhin Langzeitstudiengebühren und 
Studiengebühren für EU-Ausländer*innen. Mit den Positionen und erreichten Reform exemplarisch 
in der Studienreform für ein Ende der Bachelor-Master-Quälerei wollen wir das Leitbild Bildung durch 
Wissenschaft von demokratischen Persönlichkeiten zur Realisierung der Sustainable Developement 
Goals verbreiten. 
 
Der Mitgliedbeitrag von 30.000 Euro pro Geschäftsjahr (1.10.-30.09.) für die Vollmitgliedschaft der 
Verfassten Studierendenschaft Uni Hamburg wird entsprechend im Haushaltsplan 2020/21 
eingestellt. 
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Unterrichtung 
durch den Präsidenten des Studierendenparlamentes 
 
 
 

Wahl der Mitglieder des Wirtschaftsrats 

 
 

 
Zur Beratung der Studierendenschaft bei der Aufstellung und Durchführung des Haushaltsplans sowie 
in allen ihren Wirtschafts- und Vermögensangelegenheiten wird ein Wirtschaftsrat gebildet. Der 
Wirtschaftsrat der Studierendenschaft ist kein Hilfsorgan des Studierendenparlamentes, sondern ein 
Gremium sui generis. 
 
Dem Wirtschaftsrat obliegt insbesondere die Genehmigung von Haushaltsbeschlüssen 
(Haushaltsplänen), die vom Studierendenparlament erlassen wurden. Erst nach einer solchen 
Genehmigung können die Haushaltsbeschlüsse des Studierendenparlamentes in Kraft treten und 
vollzogen werden.  
Außerdem entscheidet der Wirtschaftsrat über die Entlastung des Allgemeinen 
Studierendenausschusses. 
 
Dem Wirtschaftsrat gehören fünf stimmberechtigte Mitglieder an: 

 ein vom Akademischen Senat zu bestellendes Mitglied des Lehrkörpers, 

 ein von dem Universitätspräsidenten bestelltes Mitglied der Universitätsverwaltung und  

 drei vom Studierendenparlament zu wählende Studierende. 
 
Die studentischen Mitglieder des Wirtschaftsrats dürfen nicht gleichzeitig dem AStA angehören.  
 
Für die drei studentischen Mitglieder sind jeweils eine Stellvertreterin bzw. ein Stellvertreter zu 
wählen. 
 
 
 
 
Hamburg, den 24. Juni 2020 
 
gez. Ramon Weilinger 
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Unterrichtung 
durch den Präsidenten des Studierendenparlamentes 
 
 
 

Wahl der Mitglieder des Ältestenrats 

 
 

 
Allgemeines 
 
Der Ältestenrat ist das Schiedsgericht der Studierendenschaft. Der Ältestenrat der Studierendenschaft 
ist kein Hilfsorgan des Studierendenparlamentes, sondern ein Gremium sui generis. 
 
Kraft Satzung1 der Studierendenschaft entsenden der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA), das 
Präsidium des Studentenparlamentes und „jede Fakultätsvertretung“ jeweils eines ihrer Mitglieder in 
den Ältestenrat. Komplettiert wird der Ältestenrat durch ein Mitglied des Lehrkörpers der Fakultät für 
Rechtswissenschaft sowie zwei ehemalige Mitglieder des Studierendenparlamentes bzw. des AStA.  
 
 
Rechtsnachfolge der sog. Fakultätsvertretungen 
 
Die in Art. 30 Abs. 1 Satz 1 der Satzung benannten „Fakultätsvertretung[en]“ waren einst Bestandteil 
des Studierendenparlaments. Es handelte sich bei ihnen um ausschließlich in den und für die jeweiligen 
Fakultäten wählbare Vertreterinnen und Vertreter. Das Studierendenparlament besaß zu jener Zeit 
insgesamt 94 Mitglieder. Die 47 Fakultätsvertreterinnen und Fakultätsvertreter waren mit besonderen 
Rechten und Pflichten ausgestattet, weshalb ihre Gesamtheit häufig als „zweite Kammer“ des 
Studierendenparlaments bezeichnet wurde. 
 
Im Jahre 1992 wurden die Fakultätsvertretungen abgeschafft und das Studierendenparlament 
verkleinert, nämlich auf insgesamt 47 Sitze. Der Normgeber, also das Studierendenparlament (vgl. § 
102 Abs. 3, § 103 Abs. 1 Satz 1 des Hamburgischen Hochschulgesetzes), hat jedoch bis zum heutigen 
Tage die Abschaffung der Fakultätsvertretungen in Art. 30 Abs. 1 Satz 1 der Satzung nicht 
nachvollzogen, weshalb an dieser Stelle nach wie vor von Fakultätsvertretungen die Rede ist. 
 
Die Verkleinerung des Studierendenparlaments hat indes nichts an dessen Zuständigkeiten geändert. 
Sofern den Fakultätsvertreterinnen und Fakultätsvertretern auch heute noch besondere Rechte 
zugesprochen und besondere Pflichten zugewiesen sind, werden diese seitens des 
Studierendenparlaments respektive dessen Mitglieder ausgeübt bzw. wahrgenommen. Vor diesem 

                                                            
1 Art. 30 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der Studierendenschaft. 
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Hintergrund entsendet das Studierendenparlament kraft einfachen und wiederholt bestätigten2 
Beschlusses insgesamt acht Mitglieder in den Ältestenrat, welche die acht Fakultäten der Universität 
Hamburg repräsentieren. Diese Lesart wird von Rechtsanwalt Joachim Schaller, der seit langem in 
Angelegenheiten der Studierendenschaft in Erscheinung tritt, von Oberregierungsrat a.D. Christian 
Gottsmann, weiland Vertreter der Abteilung Studium und Lehre der Universität Hamburg, sowie von 
der Stabsstelle Recht der Universität Hamburg geteilt. 
 
 
Amtszeitende und aktuelle Mitgliedschaften 
 
Das Amt der vom Studierendenparlament entsendeten Mitglieder endet sodann gemäß Art. 30 Abs. 2 
der Satzung mit dem Ende ihrer Zugehörigkeit zum Studierendenparlament. Mit Ablauf der 
Wahlperiode 2019/2020 des Studierendenparlamentes sind somit insgesamt sieben von acht 
Mitgliedern aus dem Ältestenrat ausgeschieden. Das verbliebene vom Studierendenparlament 
entsendete Mitglied des Ältestenrats hat am 18. Juni 2020 seinen Rücktritt erklärt. 
 
 
Ergebnis 
 
Vor diesem Hintergrund hat das Studierendenparlament acht Personen aus seiner Mitte als Mitglieder 
in den Ältestenrat zu entsenden. 
 
 
 
 
Hamburg, den 24. Juni 2020 
 
gez. Ramon Weilinger 

                                                            
2 Zuletzt bestätigt durch Beschluss des Studierendenparlamentes vom 14. Juni 2018. 
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Antrag 
der Fraktionen Campus Grün, harte zeiten, Liste Links, SDS* 
 
 
 

Anträge zur Lage 
 
 
 
Das Studierendenparlament wolle beschließen: 
 
 
1) Hochschulöffnung Petition  
 
„Für die Wiederöffnung der Universität 
Wir sind Mitglieder der Hochschule und wollen das auch sein –   
in kritischer Bildung und öffentlich engagierter Wissenschaft.“ 
 
Wir fordern das Präsidium der Universität auf: 
Treten Sie öffentlich und gegenüber Senat und Behörde dafür ein, dass die Universität ab sofort 
wieder für die Präsenzlehre geöffnet werden kann. 
 
Senat und Behörde haben ihre Bereitschaft erklärt, nun kommt es auf die Initiative aus den 
Hochschulen an.  
Wissenschaft braucht wechselseitige Bezugnahme, Diskurs, Begründen, Streiten, Aushandeln, 
Abwägen, Mimik, Gestik, zufällige Begegnung, spontane gegenseitige Anregung, kollektive Weisheit. 
Der Mensch ist gesellschaftlich und so ist die menschliche Wissenschaft. 
Dafür benötigt Wissenschaft einen Ort: Gebäude und Räume, die nur für sie da sind, für Forschung, 
Lehre und Bildung. Der Zwang zu Homeoffice und digitale Vereinzelung müssen beendet werden. 
Die Gesellschaft braucht aktive und eingreifende Wissenschaft. 
Wissenschaft hat die Verantwortung, mit Rationalität, Analyse und Transfer durch öffentliche 
Kommunikation gegen Fake-News und rechte Demagogie für Aufklärung, mündige Teilhabe und 
angstfreie Demokratie zu wirken. Sie ist ein unverzichtbarer Teil souveräner öffentlicher 
Meinungsbildung, gerade in schwierigen Zeiten.  
Und die Studierenden sind unverzichtbarer Teil der Wissenschaft. Sie sind qua Gesetz Mitglieder der 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften, welche die hoheitliche Aufgabe der Wissenschaft im Dienste 
der Allgemeinheit übertragen bekommen hat. Sie sind Teil dieses Corpus und nicht ein Publikum. 
Wissenschaften sind nicht entbehrlicher als Gaststätten, Gottesdienste und Profi-Fußball. 
Sie sind systemrelevant für eine demokratische und soziale Entwicklung.  
Sie können für die Zuwendung der öffentlichen Aufmerksamkeit zu wesentlichen gesellschaftlichen 
Problemen wirken und zu ihrer Überwindung beitragen: gegen Kriege für eine zivile 
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Konfliktregulierung, gegen das Flüchtlingselend für internationale Solidarität und 
Völkerverständigung, für eine nachhaltige Klimaentwicklung, gegen Rassismus und Gewalt für ein 
aufgeklärtes Menschenbild, für die Überwindung von Armut und sozialer Ungleichheit, für gute 
Arbeitsbedingungen und ein marktunabhängiges Gesundheitswesen. Dafür müssen sich die 
Hochschulen, mehr denn je, diesen Herausforderungen zuwenden.  
Die Hochschulen können geöffnet werden. Lehrveranstaltungen sind keine „Superspreader-Events“, 
wenn in den Seminaren mit sozial angemessenem Respektabstand über wissenschaftliche 
Fragestellungen mit kühlem Kopf reflektiert und solidarisch diskutiert wird und sich ansonsten an die 
bekannten Hygieneregeln gehalten wird.  
Wenn das gemeinsame Schwitzen über Prüfungen in Präsenz möglich ist, sind es 
Lehrveranstaltungen mit frischem Wind allemal. 
Die Hochschulen müssen geöffnet werden, weil der „Shutdown“ für Leben und Lebensqualität 
inzwischen nachweislich bedrohlicher ist, als das Virus: volkswirtschaftlicher Schaden, 
Massenerwerbslosigkeit, verschärfte soziale Ungleichheit (nicht zuletzt in der Bildung), häusliche 
Gewalt, dauerhafte Unsicherheit, Isolation, Depression, Vermeidung von Arztbesuchen.  
Angst schwächt die Demokratie ebenso wie das Immunsystem. Dabei sind immer die Ärmsten der 
Gesellschaft besondere „Risikogruppe“, ebenso die Jüngsten und ältere Menschen, Frauen sind eher 
betroffen als Männer. 
Hingegen: soziales Miteinander, die gemeinsame Verfügung über die Entwicklung der 
Lebensbedingungen und Lebensfreude stärken Immunsystem, Gesundheit und die Persönlichkeit.     
 
2) Soziales 
a) Semesterbeiträge erlassen 
Das Studierendenparlament der Universität Hamburg fordert Bürgerschaft und Senat der FHH auf, 
den Studierenden der öffentlichen Hochschulen die Möglichkeit zu geben, die zum 15.7. fälligen 
Beiträge für das SoSe 2020 und die zum 1. Oktober 2020 fälligen Beiträge für das WiSe 20/21 auf 
Antrag zu erlassen. Ausreichend für eine Bewilligung des Antrags sollte sein, dass die 
Antragstellenden glaubhaft machen, dass sie die Beiträge nicht zahlen können.  
Die FHH wird aufgefordert, die dadurch entfallenden Beiträge für Verwaltung, Studierendenwerk, 
Verfasste Studierendenschaft und HVV zu kompensieren. 
 
b) Notfallfonds bedarfsgerecht ausgestalten 
Das Studierendenparlament fordert die FHH und das Studierendenwerk auf, den Corona-
Notfallsfonds für Studierende bedarfsgerecht umzugestalten. Dafür müssen folgende Kriterien erfüllt 
werden: 
- eine Förderung muss bis zu €900,- monatlich gewährt werden, 
- eine Förderung muss als Vollzuschuss gewährt werden, 
- es muss ausreichen, dass die Studierenden darlegen, dass sie ihren Lebensunterhalt nicht aus 
eigenen Einkünften abdecken können. Insbesondere ist davon abzusehen, dass der Verlust eines 
Erwerbsverhältnisses nachgewiesen werden muss. Bei internationalen Studierenden dürfen die 
Rücklagen für den Finanzierungsnachweis zur Erlangung des Aufenthaltstitels (gem. § 2 Abs. 3 Nr.7 
AufenthG) nicht berücksichtigt werden. 
- Förderungen müssen mindestens solange möglich sein, solange noch 
Eindämmungsmaßnahmen gelten. 
 
c) BAföG-Bezug sicherstellen 
Das Studierendenparlament fordert die Uni-Leitung und die BWFG auf, beim BMBF klarzustellen, 
dass obgleich ein umfängliches Angebot digitaler Lehre vorhanden ist, es den Studierenden nicht 
zwingend zuzumuten ist, dieses verpflichtend wahrzunehmen. Der Anspruch auf BAföG muss daher 
für alle BAföG-Empfänger*innen um jedes Semester verlängert werden, in dem Präsenzlehre nicht 
vollumfänglich möglich ist. 
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3) Prüfungserlass 
Die Prüfungslast des Sommersemesters 2020 und des Wintersemesters 20/21 muss erheblich 
reduziert werden, um den durch die Corona-Krise entstandenen Problemlagen und zusätzlichen 
(Arbeits-)Belastungen sowohl für Studierende als auch für Lehrende zu begegnen. Daher fordert das 
Studierendenparlament das Präsidium und die Fakultäten auf, mindestens folgendes zu 
gewährleisten: 
 
a) Die Begrenzung der Prüfungsversuche wird vorerst aufgehoben, indem alle in diesem Zeitraum 
nicht erfolgreich abgeschlossenen Prüfungen nicht als verlorener Prüfungsversuch gewertet werden.  
b) Bereits erbrachte Prüfungen können wiederholt werden. 
c) Studierende können auf Antrag Kurse mit der vorgesehenen Studienleistung abschließen; die 
Prüfungsleistung entfällt dann. Der Kurs wird als „bestanden“ bewertet. 
d) Art und Umfang der Studien- und Prüfungsleistungen in allen Lehrveranstaltungen werden an die 
aktuelle Lage angepasst. Es soll auf alternative Leistungsformen zurückgegriffen und im Vergleich zu 
bisherigen Semestern der Umfang erheblich reduziert werden.  
 
4) Studierendenwerk 
a) Die FHH und das Studierendenwerk werden aufgefordert, Studierenden auf Antrag bis 
mindestens zum Ende des WiSe 20/21 die Mieten in den Wohnheimen zu erlassen oder zu 
reduzieren. 
b) Das Studierendenwerk wird aufgefordert, die Leistungen für Studierende – insbesondere das 
Angebot der Mensen (an allen Orten und auch nachmittags) und die Beratungen in Präsenz – 
wiederherzustellen.  
 
5) Campus-Kundgebung 
Das Studierendenparlament ruft alle Studierenden zu einem Aktionstag auf dem Campus Von-Melle-
Park auf. Insbesondere soll eine öffentlichen Lage-Beratung am 8. Juli um 14 Uhr vor dem Audimax 
ermöglicht werden. Dort sollen die obigen und weitere Forderungen und Möglichkeiten ihrer 
Durchsetzung diskutiert werden. 
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Antrag 
der Fraktion Schöne Füchse 
 
 
 

Vergabe der Räumlichkeiten des ehemaligen CobraCopyshops 

 
 

 
Das Studierendenparlament wolle beschließen: 
 
 

 Das Studierendenparlament verurteilt die Vergabe der Räumlichkeiten des ehemaligen 
CobraCopyshops an Franziska Hildebrandt und Till Petersen auf das Schärfste. Es protestiert 
darüber hinaus dagegen, dass die Einwände des AStAs, des Präsidiums des 
Studierendenparlamentes und mehrerer FSRe schlichtweg ignoriert wurden und die notweise 
vereinbarten Bedingungen, unter denen die Raumvergabe widerwillig akzeptiert wurde, in 
keiner Weise beachtet werden. 

 

 Das Studierendenparlament fordert die Universitätsleitung auf, den Vertrag mit Frau 
Hildebrandt und Herrn Petersen zur Nutzung der besagten Räumlichkeiten zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt aufzukündigen und mit dem Präsidium des 
Studierendenparlaments und dem AStA in Beratung zu treten, wie der Raum künftig zum 
tatsächlichen Wohle der Studierenden genutzt werden kann. 

 

 Das Studierendenparlament fordert die Universitätsleitung auf, ihre Aussage gegenüber der 
Hamburgischen Bürgerschaft in Drucksache 21/19066, dass die Vergabe “im Benehmen mit 
dem AStA” stattgefunden habe, korrigierend zu ergänzen und klarzustellen, dass die Vergabe 
entgegen dem ausdrücklichen Wunsch den AStAs erfolgt ist. Sollte die Universitätsleitung 
dieser Forderung nicht nachkommen und dies belegen, ist das Präsidium des 
Studierendenparlaments angehalten, die Bürgerschaftsfraktionen und den Senat selbst 
darüber in Kenntnis zu setzen. 

 

 Das Studierendenparlament beauftragt sein Präsidium, diese Protestnote und die anhängigen 
Forderungen der Universitätsleitung, dem Akademischen Senat und der zuständigen Behörde 
mitzuteilen und ihre Umsetzung zu erwirken. 

 

 Sollten die Universität und die Behörde nicht kooperieren, sind das Präsidium des 
Studierendenparlaments und der AStA angehalten, die Bürgerschaftsfraktionen darüber in 
Kenntnis zu setzen, dass die Universität ohne triftige Begründung und gegen den 
ausdrücklichen Willen der satzungsgemäßen Gremien der Verfassten Studierendenschaft der 
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Uni Hamburg, Räume an prominente Vertreter*innen einzelner politischer Listen (Liste Links 
und SDS*) vergibt. Diese Vergabe geht entgegen der gesetzlichen Neutralität der Universität 
und wäre nur tragbar, wenn sämtlichen politischen Listen oder Vereinigungen vergleichbare 
Räume zur Verfügung gestellt würden. Alternativ wäre eine Übergabe des Raums an das 
Studierendenparlament selbst denkbar, um die politische Neutralität sicherzustellen. 

 
 
 
 
Hamburg, den 24. Juni 2020 
 
gez. Karim Kuropka 
 
 
 
 
 

Begründung: 
 

 Die Vergabe des Raumes an Frau Hildebrandt und Herrn Petersen wurde mittels 
Vortäuschung falscher Tatsachen erschlichen, indem behauptet wurde, der Raum würde für 
Fachschaftsarbeit genutzt und diene als Ersatzfläche für die durch die Renovierung des 
Philosophenturms weggefallenen Räume. Mehrere ansässige FSRe (so u.a. Germanistik, 
Anglistik, Slavistik, MuK und weitere), die über diesen Vorgang informiert wurden, haben 
scharf widersprochen und eindeutig klargestellt, dass diese beiden Personen ihre Interessen 
nicht vertreten und auch nicht fachlich im Philosophenturm ansässig sind. 

 

 Die Bevorzugung einzelner Listen durch die Universitätsleitung mittels Vergabe eines großen 
Tagungsraumes ist absolut untragbar und ein enormer Eingriff in die Verfasste 
Studierendenschaft. Frau Hildebrandt und Herr Petersen treten regelmäßig als die 
Wortführer*innen ihrer Listen SDS* und Liste Links auf und können als solche nicht getrennt 
von den Listen betrachtet werden. 

 
 
Hintergrundinformation: 
 

 Die profitierenden Listen gehören einer leninistisch-stalinistischen politischen Sekte (Bündnis 
für Aufklärung und Emanzipation, kurz: BAE) an, die unter verschiedenen Decknamen oder 
“Tochterorganisationen” in der Uni, der Stadt und teils in Parteien ihr Unwesen treiben. Ihre 
Methodik hat stalinistische Züge, um Andersdenkende mit allen Mitteln zu demoralisieren 
und die eigenen Positionen durchzusetzen. Dazu gehören unter anderem  

o das sogenannte Filibustern (Sitzungen sprengen, indem bis zum regulären Ende der 
Sitzung immer wieder mit Wortbeiträgen mit Allgemeinplattitüden und 
Geschäftsordnungsanträgen die eigentliche Tagesordnung verhindert wird) 

o psychischer Druck auf Menschen ausüben, um sie für ihre Zwecke nutzen zu können 
o Geld aus verschiedenen Gremien und Strukturen ziehen, um vor allem ihre ewig 

gleichen Textbaustein-Flugblätter zu produzieren 
o Menschen, Gruppen und Strukturen, die ihnen nicht genehm sind, mit allen Mitteln 

zu diskreditieren 
o Gruppen zu unterwandern, um sie für ihre Zwecke einspannen zu können. 

 die Gruppenstruktur und deren interne Verfahrensweisen sind dabei zutiefst 
menschenverachtend. Sie bestehen aus systematischen Angriffen auf Menschen, die sich aus 
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der Gruppe befreien möchten oder auch nur eine dem obersten Zirkel ungenehme Meinung 
vertreten, Besuchen gegen den Willen von (ehemaligen) Mitgliedern, um sie wieder auf Kurs 
zu bringen, Schlafentzug durch endlose Sitzungen, um die Beiwohnenden mürbe und gefügig 
zu machen. 

 
Weitere Hintergrundinformationen finden sich an folgenden Stellen: 
https://www.zeit.de/2015/13/universitaet-hamburg-liste-links-die-linke  
http://emanzipatorisch.blogsport.de/  
http://emanzipatorisch.blogsport.de/images/ManifestderGleichen.pdf  
 

https://www.zeit.de/2015/13/universitaet-hamburg-liste-links-die-linke
http://emanzipatorisch.blogsport.de/
http://emanzipatorisch.blogsport.de/images/ManifestderGleichen.pdf
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Antrag 
der Fraktion Schöne Füchse 
 
 
 

Fachschaftsrätevernetzung (FSRV) 

 
 

 
Das Studierendenparlament wolle beschließen: 
 
 

 Die Fachschaftsrätevernetzung (FSRV) ist ein vom AStA ins Leben gerufenes regelmäßiges 
Vernetzungstreffen der FSRe. Das Studierendenparlament beauftragt den AStA, diese 
Vernetzung weiterzuführen und eine geeignete Projektkraft damit zu betrauen. 

 

 Das Studierendenparlament stellt fest, dass die sogenannte Fachschaftsrätekonferenz (FSRK) 
kein rechtmäßiges Gremium der Verfassten Studierendenschaft der Universität Hamburg ist. 
Sie hat keinerlei Vertretungsanspruch gegenüber der Universität, der Stadt Hamburg oder 
sonstigen Institutionen. 

 

 Das Studierendenparlament beauftragt sein Präsidium, diese Feststellung der 
Universitätsleitung, dem Akademischen Senat und der zuständigen Behörde (BWFG) zur 
Kenntnis zu geben und juristisch zu verdeutlichen. Das Präsidium wird weiterhin damit 
beauftragt, die eben erwähnten Instanzen unmissverständlich aufzufordern, die Kooperation 
mit der sog. FSRK, soweit vorhanden, einzustellen und sich stattdessen an die 
satzungsgemäßen Gremien zu wenden. 

 
 
 
 
Hamburg, den 24. Juni 2020 
 
gez. Karim Kuropka 
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Begründung: 
 
Die sog. FSRK beansprucht seit längerer Zeit für sich, die offizielle Vertretung der FSRe zu sein. Real ist 
Sie aber lediglich eine Tarnorganisation für bestimmte hochschulpolitische Listen, die lediglich in 
wenigen FSRen sitzen. Diese kleine Minderheit politischer Akteure versucht unter dem Deckmantel 
der FSR-Arbeit, die eigene Bedeutungslosigkeit zu kaschieren und als wichtiger aufzutreten als es in 
der Realität der Fall ist. Eine Vernetzungsfunktion der Fachschaftsräte wird durch die sog. FSRK seit 
über einem Jahrzehnt nicht mehr wahrgenommen. Tatsächliche FSR-Arbeit und die Vertretung dessen, 
was die Mehrheit der FSRe für sinnvoll erachtet, findet nicht statt, da ein Top-Down und kein Buttom-
Up Gedanke verwirklicht wird. Vielmehr werden Texte geschrieben und solange "erklärt" bis niemand 
mehr Lust hat, sich mit eigenen Ideen einzubringen. 
 
Die sog. FSRK ist als Parallelstruktur zu der vom AStA getragenen FSR-Vernetzung eine unnötige und 
irreführende Instanz und geht den Interessen der Verfassten Studierendenschaft entgegen, insofern 
sie konsequent versucht, die FSRV zu delegitimieren und somit die Verhandlungsstärke und Kampfkraft 
des rechtmäßigen Gremiums zu mindern. Dies ist so undemokratisch wie es unsolidarisch ist, 
weswegen das Studierendenparlament hiermit aufgerufen wird, die Vertretungsverhältnisse zum 
Beginn der Legislaturperiode deutlich klarzustellen. 
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Antrag 
 
der Mitglieder  
 
Tobias Berking (harte zeiten – junge sozialisten), 
 
Gunhild Berdal, Till Petersen, Sinah Mielich (Liste LINKS) sowie 
 
Franziska Hildebrandt und Jacob Petersein (SDS*) 
 
 
 

Sofortprogramm für die Tätigkeit des AStA 2020/21 
 
 
 
Es wird beantragt, den beigefügten Beschlussentwurf zu beschließen. 
 
 
 
 
Hamburg, den 24. Juni 2020 
 
gez. Tobias Berking 



 

 

Sofortprogramm für die Tätigkeit des AStA 2020/21 1 

Präambel 2 

Der Zweck von Forschung, Bildung und Wissenschaft ist der Mensch selbst, und darum muss 3 
eine sich an gesellschaftlichen Problemen orientierende, ethisch reflektierte und 4 
bedarfsgemäß finanzierte wissenschaftliche Praxis durchgesetzt werden. Wissenschaft als 5 
Einheit sinnvoller, kritisch kooperativ erlangter Erkenntnisse und einer solidarisch egalitären 6 
Praxis, die sich der Menschheit verpflichtet, gelingt durch die persönlich realisierten 7 
Handlungsweisen, die sich entschieden für eine positive Alternative einsetzen.  8 
Dagegen soll die Universität durch die Vermittlung von Kanonwissen in marktförmigen 9 
Bildungsangeboten und durch drittmittelorientierte Forschung unter Druck des 10 
Kapitalinteresses gehalten werden und so zur Aufrechterhaltung der (internationalen) 11 
Ungleichheit beitragen. Diesen Konflikt irreversibel positiv zu entscheiden, sollte Maßstab 12 
des Handelns aller Universitätsmitglieder sein. Unser Wirken ist dafür initiativ. 13 

Zu erkämpfen ist ein Wissenschaftsverständnis in Studium und Lehre, welches die 14 
Erweiterung von eingreifenden Persönlichkeiten und ihrer persönlichen kritisch-solidarischen 15 
Handlungsfähigkeit zum Inhalt hat: Für die weltweite Überwindung von Krieg und Armut, für 16 
Kultivierung, Wohlergehen und demokratische Partizipation aller Menschen und: gegen 17 
Rechts. In diesem Verständnis ist der Mensch dem Menschen oberstes Bedürfnis und nicht 18 
prinzipielle Gefahr. Vertiefte und persönliche Auseinandersetzung, argumentativer Streit, 19 
freundliche Begegnung und menschenzugewandter Humor sollten den Universitätsalltag 20 
dominieren und die materiellen und strukturellen Bedingungen dafür müssen erkämpft 21 
werden. Der Kampf dafür findet bereits statt – der AStA muss endlich erweiterter Teil davon 22 
werden und jede:r ist eingeladen, daran mitzutun! 23 

Durch diese dauerhafte, qualitativ immer neu zu erweiternde Praxis sind Bildung und 24 
Wissenschaft in permanent lebendiger Entwicklung. Exemplarisch dafür sind: 25 

- das Engagement in der Friedensbewegung für Abrüstung und das Verbot atomarer 26 
Waffen in der Welt und die erkämpfte Zivilklausel in der MIN-Fakultät;  27 

- die Kampagne „International solidarisch – Schluss mit Austerität“ zur Überwindung 28 
der Schuldenbremse und materieller Not sowie der sie legitimierenden neoliberalen 29 
Ideologie und universitärer Veranstaltungen;  30 

- das Lernen aus dem humanistischen Widerstand im Faschismus beim festlichen 75. 31 
Jahrestag der Befreiung und das Wirken für die Realisierung der Menschenrechte 32 
durch Bildung und Wissenschaft;  33 

- das Themensemester zur wissenschaftlichen Durchdringung der aktuellen Krise;  34 
- die Kundgebung zur Öffnung der Hochschule für den Präsenzbetrieb und die dazu 35 

initiierten Beschlüsse in der Akademischen Selbstverwaltung.  36 

Wissenschaft ist Begegnung und Bewegung. Und für diese trägt die Verfasste 37 
Studierendenschaft weitreichende Verantwortung.  38 

Die Verfasste Studierendenschaft hat die besten Möglichkeiten, den gegenwärtigen globalen – 39 
politischen, sozialen und kulturellen – Umbruch menschenwürdig zu gestalten. Diese 40 
Möglichkeiten sind Ergebnis des antifaschistischen, friedenspolitischen, demokratischen bis 41 



 

sozialistischen Engagements der „68er“, die mit dem fortschrittlichen Aufbruch für eine 42 
humane und zivile Welt nah daran waren, die Erkenntnisse aus 1945 im Weltmaßstab zu 43 
verwirklichen.  44 

Die Verfasste Studierendenschaft als solidarische Interessenvertretung muss in diesem Sinne 45 
wiederbelebt werden. So wirkt der AStA als ihr initiativer Bestandteil gemeinsam mit 46 
zivilgesellschaftlichen Bündnispartner:innen in der Stadt und bekräftigt Kolleg:innen, 47 
Kommiliton:innen der Uni Hamburg und anderer Hamburger Hochschulen dazu, an dieser 48 
erfreulichen geschichtlichen Möglichkeit mitzuwirken. Jede:r hat Bedeutung. 49 

Bedarfsgemäße Finanzierung zum Allgemeinwohl statt Schuldenbremse 50 

Mit Milliarden staatlicher Gelder werden derzeit Maßnahmen getroffen, um der tiefen 51 
Wirtschaftskrise zu begegnen – einer Wirtschaftskrise, die es in dieser Dimension gibt, weil 52 
die öffentliche Daseinsvorsorge über Jahrzehnte geschliffen wurde zu Gunsten von Kapital- 53 
und Bankenmacht. Milliarden, die angesichts der gesellschaftlichen Herausforderungen viel 54 
mehr sein müssen und immer noch überwiegend an der großen Mehrheit vorbei vorwiegend 55 
der reichen Minderheit nutzen. Kurzfristig wurde dafür die Schuldenbremse ausgesetzt. Doch 56 
damit sich an der gesellschaftlichen Ungleichheit nichts grundsätzlich ändere, wird der 57 
Bevölkerung gerade im Gegenteil erweiterte Bescheidenheit abverlangt mit der Ankündigung, 58 
die Schuldenbremse wieder in Kraft zu setzen und die aufgenommenen Kredite zusätzlich zu 59 
den nötigen (Mehr-)Investitionen zurückzuzahlen. Wenn die Schuldenbremse aber jetzt 60 
schadet, dann schadet sie immer! Es zeigt sich zunehmend die außerordentliche Bedeutung 61 
der Kampagne „International solidarisch – Schluss mit Austerität!“. 62 

Über 13.000 Hamburgerinnen und Hamburger haben die Volksinitiative „Schuldenbremse 63 
streichen!“ unterschrieben für die bedarfsgemäße Finanzierung sämtlicher öffentlicher 64 
Bereiche und für eine Streichung der Schuldenbremse aus der Hamburger Verfassung. Der 65 
gesellschaftliche Reichtum ist von der Bevölkerung und nicht von Kapital und Banken 66 
produziert. Er muss der Allgemeinheit zugutekommen. Wir haben gemeinsam die Macht 67 
dazu, dies durchzusetzen, wenn die solidarische Aktivität ausgeweitet wird. Sommer und 68 
Herbst wollen wir dazu nutzen, mit Veranstaltungen zur lokal und global zivilisierenden 69 
Bedeutung der Aufhebung der Austerität die Kampagne in der Stadt – auch in den besonders 70 
arm gehaltenen und nicht studentischen Ecken – zu verbreiten und neue MitstreiterInnen zu 71 
gewinnen und. Auch eine kampagnenspezifische Ansprache für die Involvierung der 72 
Erstsemester ist zu planen. Wir systematisieren die stadtweite Bekanntmachung des Kinos 73 
gegen Austerität, weil es ein besonders inklusiver Bildungsort für internationale Solidarität 74 
und Geschichtsbewusstsein ist.  75 

Während allein mit dem Vermögen der 80 reichsten Hamburger Familien alle Ausgaben der 76 
Stadt Hamburg für fünf Jahre finanziert werden könnten, wurde der Universität mit der 77 
Schuldenbremse zwischen 2013 und 2020 ein kumuliertes Defizit von 96 Mio. € verordnet. 78 
Die Finanzzusagen aus dem rot-grünen „Koalitionsvertrag für die Zukunft“ sind eine 79 
Abmilderung dieser Entwicklung. Grundsätzlich ist dort aber die Priorität die 80 
Schuldentilgung: „Dies kann auch bedeuten, dass bereits geplante, aber nachrangige 81 
Vorhaben aufgegeben oder erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden.“ 82 
(Koalitionsvertrag) Notwendig ist jedoch eine investitionsorientierte Umkehr; außerdem: die 83 
Heilung der in der Vergangenheit angerichteten Schäden! In diesem Zusammenhang wollen 84 
wir den Finanzsenator für eine öffentliche Diskussion ins Studierendenparlament einladen. 85 

Gemeinsam für die Vielen statt eigenverantwortlich für die Wenigen 86 

Der Kampf für gute materielle Grundlagen Aller und die kollektive Aneignung des 87 
gesellschaftlichen Reichtums geht Hand in Hand mit dem Kampf um emanzipatorische 88 



 

Bildung – dies bedingt sich gegenseitig. Mit diesem Verständnis führt die Überwindung der 89 
sozialen Ungleichheit mit zur Durchsetzung gesellschaftlicher Solidarität. Die solidarische 90 
Entwicklung, also die Demokratisierung und Ausfinanzierung des Gemeinwesens erweitert 91 
unserer aller Handlungsfähigkeit.  92 

Ein wichtiger Teil dessen ist die Schaffung adäquater Wohnmöglichkeiten. Zu diesem Zweck 93 
ist studentischerseits das Studierendenwerk geschaffen und getragen. Aktuell gibt es aber nur 94 
Wohnheimplätze für nicht einmal 5% der Studierenden der öffentlichen Hochschulen in 95 
Hamburg. Wir brauchen daher erhebliche Investitionen in den Wohnungsbau des 96 
Studierendenwerks, um den Bedarf zu decken. Dabei müssen Mietpreise deutlich unter 40 % 97 
des durchschnittlichen monatlichen Einkommens von Studierenden liegen, um sowohl – 98 
gerade für internationale Studierende – günstigen Wohnraum zu garantieren, als auch 99 
stadtweit politisch Druck für die Senkung des allgemeinen Mietpreisniveaus zu machen. Die 100 
Grundstücke sind dem Studierendenwerk von der Stadt kostenfrei zu überlassen oder aus 101 
privater Hand zu überführen. Günstiges, kollektives, studienortnahes und demokratisch 102 
gestaltetes Wohnen im Studierendenwerk in Einheit mit gesellschaftlich verantwortlicher 103 
wissenschaftlicher Praxis ist damit ein Exempel, das es überall zu realisieren gilt.  104 

Dafür unterstützen wir die Organisierung von Wohnheim-Aktiven, die diese Forderungen 105 
mittragen und vor Ort mit der Kampagne gegen die Schuldenbremse verbinden. 106 
 107 
In Vorbereitung der nächsten Haushaltsverhandlungen des neuen Hamburger Senats kämpfen 108 
wir für eine offensive gemeinsame Positionierung von Studierendenwerk und 109 
Studierendenschaft. Wir überprüfen außerdem schnellstmöglich die Vergabekriterien des 110 
Studierendenwerks für Wohnheimplätze und koordinieren und qualifizieren die studentischen 111 
Stimmen im Beirat Wohnen des Studierendenwerks. 112 
 113 
Im Übrigen hat sich in der Gesundheitskrise noch einmal erhärtet, dass BAföG für alle 114 
dringend nötig ist. Gleichfalls muss gegen die Politik, die die Studierenden nun monatelang in 115 
eine Schuldenfalle getrieben hat, ein sozialer Ausgleich als Vollzuschuss erstritten werden. 116 
Entsprechende Kampagnen mit der LAK und den studentischen Bundesverbänden werden 117 
weiterentwickelt. 118 

Bildung mündiger Subjekte 119 

Das Studium ist dann bedeutsam und erfreulich, wenn es um die umfassende Bildung der 120 
Persönlichkeiten geht: wenn ihr Inhalt die menschenwürdige Gestaltung der Welt ist und ihre 121 
Kultur entsprechend von solidarischem und kooperativem Lernen durchdrungen ist.  122 

Wir setzen uns ein für die deutliche Reduzierung der Anzahl der Prüfungen, insbesondere 123 
der benoteten, damit Leistungsdruck und Notenkonkurrenz überwunden und der inhaltlich 124 
argumentative Austausch in einem wechselseitigen Lehr-Lernverhältnis zwischen den Uni-125 
Mitgliedern bestimmend werden kann. Deshalb wirken wir für die Möglichkeit, 126 
studienbegleitende Prüfungen zu selbständig zu bestimmenden Zeitpunkten und 127 
Fragestellungen abzulegen. Außerdem geht es um die Reform der verbleibenden Prüfungen – 128 
weg von der hierarchischen und normativen Leistungskontrolle und hin zu einem 129 
wechselseitigen Austausch über den Entwicklungsstand und fachliche Ansprüche. 130 

Außerdem wirken wir weiter für die universitätsweite Entwicklung von Projektstudien, in 131 
denen über längere Phasen kooperativ und mit kritischem Gesellschaftsbezug 132 
problemlösungs-orientiert gelernt wird.  133 



 

Diese Forderungen und Perspektiven wollen wir gemeinsam mit Fachschaftsräten vertiefend 134 
diskutieren und eine Strategie für die Durchsetzung dessen entwickeln. Dafür berufen wir 135 
einen FSRe-Strategietag ein.  136 

Wissenschaft für Frieden und Abrüstung 137 

Als Studierendenbewegung sind wir Teil der Friedensbewegung: Wir wirken weiter für eine 138 
Zivilklausel für alle Hamburger Hochschulen im Hamburger Hochschulgesetz und dafür, dass 139 
die Wissenschaft ihre Bedeutung für allgemeine und nukleare Abrüstung (ICAN) und zivile 140 
Konfliktregulierung wahrnimmt und gesellschaftlich eingreift. Wir wollen dazu beitragen, 141 
dass alle, die friedensfördernd forschen, lehren und studieren, besser zusammenwirken. Wir 142 
unterstützen aktiv die „Volksinitiative gegen Rüstungsexporte“ für einen ausschließlich 143 
zivilen Hafen und die Konversion aller Rüstungs- in zivile, soziale und ökologische 144 
Produktion. Gegen die beispiellose Aufrüstung der NATO, der EU und auch der 145 
Bundesrepublik streiten wir mit der bundesweiten Kampagne „Abrüsten statt Aufrüsten“ für 146 
eine bessere Finanzierung von Bildung, Sozialem, Gesundheit, Wohnen und ökologischem 147 
Umbau statt der Erhöhung der Rüstungsetats. Aufklärung und Mobilisierung zu den Aktionen 148 
am Hiroshima-Tag (75-Jahrestag Hiroshima) und Antikriegstag gehören dazu. Hamburg soll 149 
sich für die Durchsetzung des Atomwaffenverbotsvertrags der UNO stark machen!  150 

Antifaschistische Universität 151 

Die Antifaschist:innen, die sich solidarisch den faschistischen Regimes Deutschlands, Italiens, 152 
Spaniens und Portugals in den Weg stellten, taten dies in dem Streben, gegen Ausbeutung und 153 
Konkurrenz menschengemäße Gleichheit durchzusetzen. Leitend war für sie der Aufbau einer 154 
Welt, in der Menschen ihre Verhältnisse kooperativ gestalten können – im Widerspruch zu der 155 
Zerstörung der Zivilisation durch Krieg. Die Trumps, Bolsonaros und Höckes dieser Welt 156 
wollen eine solche humanistische Gesellschaft nicht. Sie wollen das Kapital und ihren eigenen 157 
Arsch retten. Weil dies nicht im Interesse der Mehrheit ist, propagieren sie die Ideologie, alle 158 
Menschen stünden einander grundsätzlich als Feinde gegenüber. Diese versuchte Spaltung der 159 
Gesellschaft wird nicht länger akzeptiert und zunehmend positiv überwunden – so schließen 160 
sich in jüngster Zeit immer mehr Menschen den Black-Lives-Matter-Protesten an, um 161 
gemeinsam für global menschenwürdige Verhältnisse zu erstreiten. 162 

Wir müssen uns mit der kontroversen Geschichte (revolutionär erkämpfte Uni-Gründung und 163 
68er-Demokratisierung; andererseits koloniales Erbe und Selbst-Gleichschaltung zum 164 
Faschismus) unserer Bildungseinrichtung auseinandersetzen und damit dafür sorgen, dass sie 165 
der Ort der Aufklärung wird, der sie sein sollte. Dafür legen wir uns mit dem strukturell 166 
ungleichen Bildungssystem und seiner vermeintlichen „Natürlichkeit“ von Auslese und 167 
Anpassung an. 168 

Antifaschismus beinhaltet die Kontroverse und geht alle an. Der AStA setzt sich dafür ein, 169 
dass die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Universität integraler Teil der 170 
Orientierungseinheiten wird. Antifaschismus braucht das Begreifen des eigenen 171 
Wirkungsumfelds als schon immer umkämpften Raum, dessen Geschichte wir bewusst 172 
verallgemeinerbar weiterzuschreiben wollen. Der AStA wirkt für die Umbenennung und 173 
Kontextualisierung von Straßennamen in Uni-Nähe, die Kolonialismus, Imperialismus 174 
oder Faschismus würdigen; für eine Dauerausstellung zur Weißen Rose; präsente 175 
Gedenktafeln an Erinnerungsorten; regelmäßige und offene Campusführungen. – 176 
Antifaschismus bedeutet Position beziehendes Erinnern und fortwährende Aufklärung über 177 
den Faschismus. Der AStA organisiert anlässlich des Jahrestages der NS-178 
Bücherverbrennungen von 1933 Gedenklesungen zum Lernen aus dem humanistischen Erbe. 179 



 

Der AStA bringt sich in das Gedenken an die Reichspogromnacht 1938 am Joseph-180 
Carlebach-Platz ein.  181 

Positiv begründeter Antifaschismus ist der fortgesetzte Kampf um die Menschwerdung aller. 182 
Zur dauerhaften Würdigung des 8. Mai als offiziellem Feiertag engagiert sich der AStA für 183 
ein stadtweites Bündnis. Gefeiert werden soll da, was den Menschen ausmacht und Befreiung 184 
bedeutet: Kunst, Literatur, Musik, diskursiver Austausch, solidarisches Wirken für weltweit 185 
sozial gute Entwicklungsbedingungen. Der AStA organisiert am 8. Mai ein intellektuell 186 
vertiefendes und kulturell anregendes Fest, in dessen Rahmen Menschen sich dieses positive 187 
Erbe der Befreiung zu Eigen machen und fortführen. 188 

Für eine Kultur der Solidarität 189 

Der Ausbau demokratischer Verständigung und wissenschaftlichen Streits ist entgegen der 190 
Exekutivverordnungspraxis in der „Corona-Krise“ für die solidarische Krisenlösung erstrecht 191 
zu unternehmen. Klugheit, Vernunft und Ideenreichtum aller ist gefragt. Die Verfasste Studie-192 
rendenschaft ist die erkämpfte Möglichkeit zur politischen, demokratischen Interessenvertre-193 
tung. Voraussetzung und Ziel des gemeinsamen Engagements ist eine solidarische Kultur un-194 
ter allen Mitstreiter*innen. Als progressive Aktive der Studierendenschaft wollen wir Initia-195 
tor*innen und pulsierendes Zentrum einer solchen Kultur sein: Die politische und solidarische 196 
Bewusstseinsbildung u. a. mit Go-Ins und Teach-Ins, mit Infotischen, Vollversammlungen, 197 
Diskussionsveranstaltungen und Demonstrationen, Aktionen und Kulturveranstaltungen wol-198 
len wir entgegen der neoliberalen Einrede, der Mensch sei egoman und ohne Gesellschaft, 199 
fördern. Regelmäßige Publikationen sollen ebenfalls zur Ermunterung zum politischen Ein-200 
greifen beitragen. Wir nehmen uns vor, die „Außenbereiche“ der Uni stärker in diesem Sinne 201 
zu politisieren.  202 

Als AStA wollen wir dafür wirken, dass das Studierendenparlament als Forum des politischen 203 
Disputs und Austausches zur Entwicklung der gemeinsamen Arbeit stärker ernst- und wahr-204 
genommen wird, z.B. indem er regelmäßig über seine politische Tätigkeit berichtet. Es soll 205 
alle zwei Wochen tagen, öffentlich bekannt gemacht werden und so gestalten sein, dass alle 206 
mitlernen, -diskutieren und -eingreifen können. Die Wahlen zum StuPa sind in diesem Sinne 207 
zu redemokratisieren und der AStA unterstützt aktiv die Mobilisierung und Durchführung der 208 
Wahlen. 209 

Der Austausch und die Zusammenarbeit aller Hamburger wie auch bundesweiten Studieren-210 
denschaften sind zu pflegen und auszubauen, weil wir in denselben Auseinandersetzungen 211 
arbeiten. Gemeinsame Ambitionen, wie die Zivilklausel oder die Verbesserung der sozialen 212 
Lage, wollen wir vertiefen. Die LandesAStenKonferenz und der freie zusammenschluss stu-213 
dentInnenschaften (fzs) sind in diesem Sinne zu beleben. 214 
Die spezifische Interessenvertretung der Studierenden wird im Einklang mit dem allgemeinen 215 
Wohl realisiert. Wir suchen die Kooperation mit den Gewerkschaften und besonders deren 216 
Jugend, mit der Friedensbewegung, den sozialen Bewegungen sowie mit anderen progressi-217 
ven Initiativen und Bündnissen. 218 
 

Wollen wir es schnell erreichen, 
brauchen wir noch dich und dich. 
Wer im Stich läßt seinesgleichen, 
läßt ja nur sich selbst im Stich. 

Brecht: Solidaritätslied, 1932 
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